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1	 Vorwort

Das Jahr 2024 war geprägt von geopoliti-

schen Spannungen und energiepolitischen 

Unsicherheiten, die durch Verzögerungen 

beim Ausbau erneuerbarer Energien ver-

stärkt wurden. Inmitten dieser Herausforde-

rungen leisten die Schweizer Kernkraftwerke 

einen wichtigen Beitrag zur Energiesicher-

heit in unsicheren Zeiten. 

Vor diesem Hintergrund steht der Langzeit-

betrieb der Schweizer Kernkraftwerke im 

Fokus. Zu diesem Thema tauschte sich der 

ENSI-Rat mit den finnischen und schwedi-

schen Behörden aus, die derzeit ihre Verfah-

ren effizienter gestalten sowie risikobasierte 

und zielorientierte Vorgaben ausarbeiten 

(Kapitel 2.1). 

Einen weiteren Schwerpunkt legte der ENSI-

Rat im Berichtsjahr 2024 auf das Tiefenlager. 

Im November 2024 reichte die Nagra beim 

Bund zwei Rahmenbewilligungsgesuche 

ein: ein Gesuch für ein geologisches Tiefen-

lager für radioaktive Abfälle in der Region 

Nördlich Lägern sowie ein zweites Gesuch 

für eine Verpackungsanlage in der Nähe des 

Paul Scherrer Instituts (PSI) bei Würenlingen. 

Das ENSI wird die Gesuche prüfen und bis 

im Jahr 2027 ein Gutachten zuhanden des 

Eidgenössischen Departements für Um-

welt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

(UVEK) und des Bundesamtes für Energie 

(BFE) erstellen. Der ENSI-Rat vertiefte seine 

diesbezügliche Expertise im Berichtsjahr 

durch einen Besuch des französischen Fels-

labors und des angehenden Tiefenlagers in 

Meuse-Haute Marne. Frankreich ist bei der 

Planung und dem Bau seines Tiefenlagers 

im Tongestein bereits weiter fortgeschritten 

und liefert wertvolle Erkenntnisse unter an-

derem zu Ausbruchtechniken, Sicherheits-

konzepten und Prototypen für Abfallbehälter 

(Kapitel 2.2 und 4.4).

Die erste Stilllegung eines schweizerischen 

Kernkraftwerks in Mühleberg ist zeitlich im 

Plan, stellt aber den Betreiber und auch das 

ENSI immer wieder vor neue Herausforde-

rungen. Die damit gesammelten Erfahrun-

gen sind für zukünftige Stilllegungen mass-

gebend. Deshalb verfolgt der ENSI-Rat die 

diesbezüglichen Fortschritte in Mühleberg 

mit Interesse. Nachdem sich das ENSI und 

der Bertreiber nicht darüber hatten einigen 

können, welche Qualitätsstandards eine 

Nassdekontaminationszelle erfüllen muss, 

entschied das Bundesverwaltungsgericht 

Mitte des Jahres 2024 darüber. Es bestätigte 

die Forderungen des ENSI und hob hervor, 

dass der radiologische Arbeitsschutz Teil der 

nuklearen Sicherheit sein kann (Kapitel 4.3). 

Querschnittsfunktionen nehmen im ENSI 

an Bedeutung zu (Kapitel 4.5–4.12). So hat 

der ENSI-Rat im Berichtsjahr seine Strategie  

Internationales aktualisiert, eine Compli-

ance-Politik erlassen und die Risikopolitik 

aktualisiert. 

Im Jahr 2025 stehen für den ENSI-Rat unter 

anderem folgende Themen an: 

	■Das ENSI wird die Rahmenbewilligungs-

gesuche der Nagra weiter und vertieft prü-

fen. Der ENSI-Rat wird das Thema aktiv ver-

folgen und seine Klausur im Sommer 2025 

in der Region des geplanten Tiefenlagers 

abhalten. 

	■Der ENSI-Rat hält eine nationale Strategie 

zum Kompetenzerhalt in der Kernenergie-

branche für vordringlich – in Nachachtung 

zu den vergangenen IRRS-Missionen (ex-

terne Überprüfung der nuklearen Aufsicht in 

der Schweiz) aus den Jahren 2011 und 2021. 

Der ENSI-Rat ist hierzu mit der Kommission 

für nukleare Sicherheit (KNS) im Gespräch. 

Eine solche Strategie müsste auch von der 

Industrie getragen sein. 

	■Nachdem der Bundesbeitrag an die re-

gulatorische Sicherheitsforschung über das 

letzte Jahrzehnt stetig gesunken ist, wird 

sich der ENSI-Rat im Jahr 2025 weiter dafür 

einsetzen, dass die diesbezüglichen Beiträge 

erhöht werden und die Forschung zur Kern-

energie ein grösseres Gewicht erhält. Der 

Beitrag der Forschung ist einerseits für den 

Kompetenzerhalt und andererseits für einen 

sicheren Langzeitbetrieb von zentraler Be-

deutung. 

Die Sicherheit von Mensch und Umwelt hat 

bei all diesen Tätigkeiten oberste Priorität.

Prof. Andreas Abegg, Präsident ENSI-Rat

Brugg, Februar 2025

Präsident ENSI-Rat 
Andreas Abegg
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	■Nachdem der Bundesbeitrag an die re-

gulatorische Sicherheitsforschung über das 

letzte Jahrzehnt stetig gesunken ist, wird 

sich der ENSI-Rat im Jahr 2025 weiter dafür 

einsetzen, dass die diesbezüglichen Beiträge 

erhöht werden und die Forschung zur Kern-

energie ein grösseres Gewicht erhält. Der 

Beitrag der Forschung ist einerseits für den 

Kompetenzerhalt und andererseits für einen 

sicheren Langzeitbetrieb von zentraler Be-

deutung. 

Die Sicherheit von Mensch und Umwelt hat 

bei all diesen Tätigkeiten oberste Priorität.

Prof. Andreas Abegg, Präsident ENSI-Rat

Brugg, Februar 2025

Zum Tätigkeits- und Geschäftsbericht
Nach Art. 6 Abs. 6 des Bundesgesetzes über 

das Eidgenössische Nuklearsicherheits

inspektorat (ENSIG; SR 732.2) vom 22. Juni 2007 

erstellt der ENSI-Rat den Tätigkeitsbericht. 

Dieser enthält Angaben zur Aufsicht, zum 

Stand der Qualitätssicherung, zur Errei-

chung der strategischen Ziele und zum Zu-

stand der Kernanlagen. Zu den Aufgaben 

des ENSI-Rates zählt zudem die Erstellung 

des Geschäftsberichts (Jahresbericht, Bilanz 

mit Anhang, Erfolgsrechnung und Prüfungs-

bericht der Revisionsstelle). Der ENSI-Rat 

unterbreitet dem Bundesrat den Tätigkeits-  

und Geschäftsbericht zur Genehmigung. Im 

Kapitel «Schwerpunkte des ENSI-Rates» er-

läutert der ENSI-Rat Themen, auf die er im 

Berichtsjahr besonderes Gewicht legte. Im 

Kapitel «Bereiche für die Beurteilung durch 

den ENSI-Rat» berichtet er über die Auf-

sichtstätigkeit des ENSI und nimmt eine 

Beurteilung vor. Das Kapitel «Zustand der 

Kernanlagen» gibt eine Übersicht über die 

Sicherheit der Schweizer Kernanlagen im 

Berichtsjahr. Im darauffolgenden Kapitel 

beurteilt der ENSI-Rat, inwiefern das ENSI 

die Ziele der Leistungsvereinbarung erreicht 

hat. In den Anhängen finden sich Hinter-

grund- und Detailinformationen.

Präsident ENSI-Rat 
Andreas Abegg
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2	Schwerpunkte des ENSI-Rates

1	 Medienmitteilung vom 05.12.2024, publiziert unter www.axpo.com – newsroom,  
letztmals abgefragt am 7. März 2025.

2.1 Langzeitbetrieb der 
Kernkraftwerke

Schweiz
Der Langzeitbetrieb von Kernkraftwerken 

spielt auch in der Schweiz aufgrund einer 

veränderten Energienachfrage und geopoli-

tischer Faktoren eine immer grössere Rolle. 

Die aktuelle Energiestrategie setzt auf eine 

Verlagerung hin zu erneuerbaren Energie-

quellen, wobei die Wasserkraft bereits mehr 

als die Hälfte des nationalen Strombedarfs 

deckt. Nach dem schrittweisen Ausstieg 

aus der Kernenergie nach dem Unfall von 

Fukushima im Jahr 2011 erwägt die Schwei-

zer Regierung nun das Verbot neuer Kern-

kraftwerke aufzuheben, um die Energiesi-

cherheit zu gewährleisten und die Klimaziele 

zu erreichen. Der Bundesrat hat Ende des 

Jahres 2024 einen Vorschlag zur Änderung 

des Kernenergiegesetzes vorgelegt, eine 

Debatte im Parlament soll im Jahr  2025 

folgen. Der Bau neuer Kernkraftwerke ist 

allerdings mit erheblichen Herausforderun-

gen verbunden, darunter der Widerstand in 

Teilen der Bevölkerung sowie finanzielle und 

regulatorische Rahmenbedingungen. Daher 

kommt dem Langzeitbetrieb der bestehen-

den Kernkraftwerke Beznau, Gösgen und 

Leibstadt vor dem Hintergrund der Energie-

versorgungssicherheit eine grosse Bedeu-

tung zu. 

Alle Kernkraftwerke in der Schweiz befin-

den sich heute im Langzeitbetrieb, da sie 

das vierte Betriebsjahrzehnt überschritten 

haben (Art. 34 f. KEV). Die Sicherheitsnach-

weise für den Langzeitbetrieb müssen von 

den Bewilligungsinhabern im Rahmen der 

alle zehn Jahre durchzuführenden Periodi-

schen Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) ein

gereicht werden, die dann durch das ENSI 

überprüft werden (Kapitel 4.1). Die Gesetz-

gebung verlangt generell Nachrüstungen 

von Kernkraftwerken nach den Erfahrun-

gen und dem Stand der Technik, gegebe-

nenfalls auch eine weitere Verringerung der 

Risiken für Mensch und Umwelt. Der Sicher-

heitsnachweis für den Langzeitbetrieb um-

fasst vier Säulen: (1) die Angabe der zugrunde 

gelegten Betriebsdauer, (2) den Nachweis, 

dass die Auslegungsgrenzen der sicher-

heitstechnisch relevanten Anlageteile nicht 

erreicht werden, (3) die Angabe der vorge-

sehenen Nachrüstungen und technischen 

beziehungsweise organisatorischen Ver-

besserungsmassnahmen sowie (4) die vor-

gesehenen Massnahmen zur Sicherstellung 

eines ausreichenden Personalbestandes 

und des benötigten Fachwissens. 

Die bestehenden Schweizer Kernkraftwerke 

dürfen so lange betrieben werden, wie sie 

sicher sind. Dies setzt die vollständige Ein-

haltung des kerntechnischen Regelwerkes 

voraus, insbesondere die angemessene und 

zeitgerechte Umsetzung der notwendigen 

und verhältnismässigen Forderungen der 

Aufsichtsbehörde ENSI. Angesichts der ge-

setzlichen Forderung nach einer kontinuier-

lichen Verbesserung der Sicherheit ist auf 

der einen Seite zu erwarten, dass die Bewilli-

gungsinhaber Kosten und Rentabilität eines 

Langzeitbetriebs abwägen. Auf der anderen 

Seite ist das ENSI verpflichtet, bei der Erfül-

lung seiner Aufgaben der nuklearen Sicher-

heit Vorrang vor finanziellen Aspekten zu ge-

ben. Vor diesem Hintergrund hat die Axpo 

kommuniziert, das Kernkraftwerk Beznau 

(KKB) noch bis ins Jahr 2033 betreiben zu 

wollen. Für den entsprechenden Langzeit-

betrieb sollen 350 Millionen Franken inves-

tiert werden.1

https://www.axpo.com/ch/de/newsroom/medienmitteilungen/2024/axpo-will-operate-the-beznau-nuclear-power-plant-until-2033--inv.html
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Finnland und Schweden
Der ENSI-Rat besuchte im Herbst 2024 

Finnland und Schweden, um sich mit den 

dortigen Aufsichtsbehörden über Fragen 

der nuklearen Sicherheit auszutauschen. 

Schwerpunkt der Gespräche war der Lang-

zeitbetrieb von Kernkraftwerken vor dem 

Hintergrund der Energieversorgungssicher

heit. Auch zu den aktuellen Herausforde-

rungen der behördlichen Aufsicht bei der 

Nutzung der Kernenergie und der zukünf-

tigen Entwicklung der nuklearen Sicherheit 

konnte der ENSI-Rat wertvolle Erkenntnisse 

gewinnen. 

In Finnland traf sich der ENSI-Rat mit der 

Behörde für Strahlenschutz und nukleare 

Sicherheit (STUK), die den Stand des Lang-

zeitbetriebs vorstellte: Alle Kernkraftwerke 

mit Ausnahme von Olkiluoto 3 (OL3) haben 

ihre ursprüngliche Designlebensdauer er-

reicht. Die Betriebsbewilligungen werden für 

einen begrenzten Zeitraum erteilt. Für eine 

Erneuerung muss eine PSÜ durchgeführt 

werden. Ein Kernkraftwerk kann betrieben 

werden, wenn der sichere Betrieb nachge-

wiesen ist – unabhängig davon, ob die An-

zahl der Betriebsjahre unter oder über der 

ursprünglichen Designlebensdauer liegt. 

Die STUK berichtete über weitere Themen, 

wie die intensiven Arbeiten zur grundlegen-

den Erneuerung der Gesetzgebung und 

Regulierung auf allen Ebenen, die auf ein 

gestrafftes Bewilligungsverfahren abzielen. 

Ausserdem wird die Zusammenarbeit mit 

anderen Aufsichtsbehörden und internatio-

nalen Organisationen intensiviert, was auch 

aus Sicht des ENSI-Rates unerlässlich ist, 

um Erfahrungen und Erkenntnisse zur nu-

klearen Sicherheit auszutauschen. Die Kern-

energie erfreut sich in Finnland nach wie vor 

grosser Beliebtheit, und die Akzeptanz ist in 

den letzten Jahren angesichts der geopoliti-

schen und klimatischen Herausforderungen 

noch gestiegen. 

Der ENSI-Rat besuchte in Finnland den 

Standort Olkiluoto mit dem neuen Europäi-

schen Druckwasserreaktor  (EPR)  OL3 und 

den beiden älteren Siedewasserreaktoren 

Olkiluoto 1 (OL1) und Olkiluoto 2 (OL2). Der 

Betreiber erläuterte insbesondere die spe-

zifischen Auslegungsmerkmale des Druck-

wasserreaktors der Generation III+. Bei die-

sem wird in dem höchst unwahrscheinlichen 

Fall einer Kernschmelze diese in den Kern-

schmelze-Ausbreitungsbereich geleitet, wo 

sie gekühlt wird und erstarrt. Die wichtigs-

ten Lehren aus dem erheblich verzögerten 

Projekt OL3 sind: Das Design muss vor der 

Umsetzung vollständig entwickelt sein, die 

Lieferkette hat höchste nukleare Standards 

zu erfüllen, und technische Details müssen 

bereits in einer frühen Projektphase ausrei-

chend berücksichtigt werden. Die techni-

schen Besichtigungen in OL1 und OL3 zeig-

ten eindrücklich die Weiterentwicklung und 

den Fortschritt in der Kerntechnik. 

In Schweden besuchte der ENSI-Rat die 

Behörde für Strahlenschutz (SSM). Die Be-

triebsbewilligung für Kernkraftwerke wird 

dort ohne zeitliche Begrenzung erteilt, das 

heisst der Betrieb ist zulässig, solange der 

Bewilligungsinhaber die Anforderungen 

der gesetzlichen und regulatorischen Be-

stimmungen und die in der ursprünglichen 

Bewilligung festgelegten Bedingungen er-

füllt. Der Weiterbetrieb eines Kernkraftwerks 

über die ursprüngliche Designlebensdauer 

hinaus wird im Rahmen der alle zehn Jahre 

stattfindenden PSÜ bewertet. Die SSM wies 

darauf hin, dass alle Bewilligungsinhaber 

die SALTO- oder Pre-SALTO-Missionen der 

Internationalen Atomenergieagentur IAEA 

in Anspruch genommen haben (SALTO sind 

Sicherheitsüberprüfungen zum langfristi-

gen Betrieb von Kernkraftwerken). Dies wa-

ren wichtige und erfolgreiche Schritte aus 

technischer Sicht und im Hinblick auf das 

Alterungsmanagement, die ein Bewusstsein 

für die Anforderungen im Zusammenhang 

mit einem Betrieb über die ursprüngliche 

Designlebensdauer hinaus schufen. 

Die SSM berichtete zudem über das starke 

Interesse der neuen Regierung an der nu-

klearen Energieerzeugung und ihre Forde-

rung nach einer höheren Effizienz bei den 

Bewilligungsverfahren. So erfolgt derzeit die 

Modernisierung der gesetzlichen und regu-

latorischen Bestimmungen. Der ENSI-Rat 

stellte fest, dass das ENSI bei Bedarf in en-

ger Zusammenarbeit mit internationalen 
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Organisationen und Aufsichtsbehörden wie 

der STUK und der SSM den bestehenden 

Rechtsrahmen für mögliche neue Anwen-

dungen weiterentwickeln könnte. 

2.2 Geologisches Tiefenlager
Die Lagerung von radioaktiven Abfällen in 

der Schweiz ist ein bestehender, fortlaufen-

der Prozess, der sowohl wissenschaftliche als 

auch gesellschaftliche Herausforderungen 

umfasst. Seit dem Jahr 2008 wird die Suche 

nach einem Standort gemäss dem Sachplan 

geologische Tiefenlager von der Nagra vor-

angetrieben und in den möglichen Stand-

ortgebieten intensiv diskutiert. Die vorge-

schlagenen Standorte befinden sich in den 

Kantonen Zürich und Aargau. Um die Eig-

nung der Standorte näher zu überprüfen, 

wurden in den letzten 15 Jahren umfassende 

geologische Untersuchungen durchgeführt. 

Diese beinhalten Bohrungen, seismische 

Messungen und Modellierungen.

Einreichung der Rahmenbewilligungs
gesuche
Das Jahr  2024 war ein Meilenstein in der 

Standortsuche. Die Nagra reichte beim BFE 

am 19. November 2024 zwei Rahmenbewilli-

gungsgesuche ein, eines für das geologische 

Tiefenlager im Opalinuston in der Standort-

region Nördlich Lägern (Kantone Zürich und 

Aargau) und eines für die Verpackungsan-

lage der radioaktiven Abfälle in der Nähe des 

PSI bei Würenlingen (Kanton Aargau). Das 

ENSI hat bereits begonnen, die Gesuche auf 

Vollständigkeit und Detaillierungsgrad zu 

begutachten. Nach Einreichung der aktuali-

sierten Dokumente wird das ENSI die Gesu-

che prüfen und allenfalls Nachbesserungen 

einfordern. Die Erstellung des Gutachtens 

zuhanden des UVEK und des BFE wird im 

Jahr 2027 erfolgen.

Bundesrat und Parlament befinden voraus-

sichtlich in den Jahren 2029–2031 über die 

Gesuche. Der Entscheid unterliegt dem fa-

kultativen Referendum, welches frühestens 

im Jahr 2031 ergriffen werden könnte. Die 

rechtskräftige Rahmenbewilligung des geo-

logischen Tiefenlagers bildet die Vorausset-

zung für die nachfolgende Baubewilligung. 

Bei einem reibungslosen Prozess steht das 

Tiefenlager für schwach- und mittelaktive 

Abfälle frühestens im Jahr 2050 bereit, jenes 

für hochaktive Abfälle ab dem Jahr  2060. 

Beim Tiefenlager handelt es sich deshalb um 

ein langfristiges Projekt. 

Da sich das Tiefenlagerprojekt über einen 

Zeitraum von mehreren Jahrzehnten er-

streckt, stellt sich die Frage nach dem Wis-

sensmanagement. Das ENSI ist sich der 

Problematik bewusst und diskutiert intern 

bereits erste Lösungsansätze.

Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist ein 

wichtiger Faktor, um das Tiefenlager rea-

lisieren zu können. In den letzten Jahren 

gab es in den potenziellen Standortgebie-

ten zahlreiche Informationsveranstaltun-

gen und Dialoge, um das Interesse und die 

Bedenken der Anwohner zu adressieren. Die 

sogenannten Regionalkonferenzen bieten 

den Bewohnerinnen und Bewohnern der 

betroffenen Regionen die Möglichkeit, ihre 

Anliegen, Fragen und Bedenken zu äussern 

und aktiv am Entscheidungsprozess teilzu-

nehmen. Das vom ENSI geleitete Technische 

Forum Sicherheit (TFS) fördert seit Beginn 

des Sachplanverfahrens einen konstrukti-

ven Austausch zwischen den verschiedenen 

Stakeholdern, um ein gemeinsames Ver-

ständnis für die geologische Tiefenlagerung 

zu schaffen.

Besuch des französischen Felslabors
Eine Delegation des ENSI-Rates besuchte 

im Mai  2024 das französische Felslabor, 

das Laboratoire de recherche souterrain 

de Meuse/Haute-Marne (LSMHM), welches 

rund 100 km westlich von Nancy liegt. Die-

ses Labor wird von der französischen ANDRA 

betrieben (Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs). Das Wirtsgestein ist 

ein Tonstein, vergleichbar mit dem schwei-

zerischen Opalinuston. Ähnlich wie im Fels-

labor Mont Terri im Schweizer Jura werden 

hier die hydraulischen, mechanischen und 

chemischen Eigenschaften des Tonsteins 

untersucht. Experimentmethoden, welche 

am Mont Terri im Schweizer Jura entwickelt 

wurden, konnten direkt ins französische 

Felslabor übernommen werden.
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Der ENSI-Rat interessierte sich vor allem 

für die Ausbruchtechnik der Kavernen und 

deren Sicherung. Tunnelkavernen von bis 

zu zwölf Metern Durchmesser werden mit 

Teilschnittmaschinen ausgebrochen und 

die Stollenwände mit Betonelementen ge-

sichert. Im Espace Technologique, einer 

3000 m² grossen Halle, werden Prototypen 

von Abfallbehältern und Einlagerungsrobo-

tern gezeigt. Auch die Rückholung der hoch-

aktiven Gebinde wird mit einer eigens ent

wickelten Methodik demonstriert. 

Nebst dem Felslabor interessierte sich der 

ENSI-Rat auch für das französische Tiefen-

lagerprojekt. Es heisst CIGEO (Centre indus-

triel de stockage géologique) und steht für 

das französische Tiefenlager für mittel- und 

hochradioaktive Abfälle. Der vorgeschla-

gene Standort befindet sich ganz in der 

Nähe des französischen Felslabors. Ziel von 

CIGEO ist es, eine sichere und dauerhafte 

Lagerung für die mittel- und hochradioak-

tiven Abfälle zu schaffen, die vor allem aus 

der Kernenergieproduktion stammen. Das 

Konzept sieht vor, die Abfälle im Tonstein 

des Callovo-Oxfordien, 500 Meter unter der 

Oberfläche, einzulagern. Das französische 

Tiefenlagerkonzept ist gut vergleichbar mit 

dem schweizerischen. Beide Tiefenlager lie-

gen in einer mächtigen Tonsteinformation, 

welche die Abfälle über lange Zeiträume 

einschliessen und so eine Kontamination 

der Biosphäre verhindern. Ein wesentlicher 

Unterschied ist jedoch die Grösse: Das fran-

zösische Tiefenlager weist eine ca. zehnmal 

grössere Fläche als das schweizerische auf. 

Die ANDRA hat das Gesuch für die Realisie-

rung von CIGEO bereits der französischen 

Sicherheitsbehörde ASN (Pendant zum 

schweizerischen ENSI) eingereicht. Der Ent-

scheid wird noch im Jahr 2025 erwartet, und 

der Betrieb soll etwa im Jahr 2040 begin-

nen, also rund zehn Jahre früher als in der 

Schweiz.



10

3	Aufgaben und Auftrag

Das ENSI ist die Aufsichtsbehörde des Bun-

des für die nukleare Sicherheit und Siche-

rung der Schweizer Kernanlagen. Wenn 

im vorliegenden Text von «Sicherheit» die 

Rede ist, umfasst dies regelmässig auch 

die Aspekte der Sicherung, das heisst des 

Schutzes vor Beeinträchtigungen der nu

klearen Sicherheit durch unbefugte Einwir-

kung Dritter.

Der ENSI-Rat ist das strategische und in-

terne Aufsichtsorgan des ENSI. Das ENSIG 

und die Verordnung über das Eidgenössi-

sche Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSIV; 

SR  732.21) bilden die gesetzlichen Grund

lagen für den Auftrag und die Organisation 

des ENSI und des ENSI-Rates.

Der ENSI-Rat setzt sich aus fünf bis sieben 

fachkundigen Mitgliedern zusammen (Art. 6 

Abs. 2 ENSIG). Die jeweils für vier Jahre fest-

zulegenden strategischen Ziele werden vom 

ENSI-Rat in einem Leistungsauftrag an das 

ENSI festgehalten (Kapitel 6.1). Eine jährliche 

Leistungsvereinbarung zwischen ENSI und 

ENSI-Rat konkretisiert den Leistungsauftrag 

(Kapitel 6.2). In der Leistungsvereinbarung 

werden die jeweiligen operativen Jahresziele 

festgesetzt.

3.1 Aufgaben und Auftrag des ENSI
Die Begutachtung und Überwachung von 

Kernanlagen basieren auf Gesetzen, Ver-

ordnungen, Richtlinien und technisch-wis-

senschaftlichen Grundlagen. Darin sind die 

Sicherheitsanforderungen und die Kriterien, 

nach denen sich die Beurteilung des ENSI 

richtet, enthalten. Die Richtlinien und Grund-

lagen werden vom ENSI nach dem Stand von 

Wissenschaft und Technik weiterentwickelt. 

In den Richtlinien werden zum Beispiel die 

Strahlenschutzziele und Anforderungen an 

den Betrieb, die Auslegung und die Sicher-

heitsnachweise von Kernanlagen vorgege-

ben, die Berichterstattung über den Betrieb 

und die Organisation von Kernkraftwerken 

geregelt sowie die Anforderungen an die Ab-

fallbehandlung, die Zwischenlagerung und 

die geologische Tiefenlagerung festgelegt.

Gutachten, Freigaben, Verfügungen und 
sicherheitstechnische Stellungnahmen
Das ENSI erarbeitet Sicherheitsgutachten, 

wenn Betreiber von Kernanlagen zum Bei-

spiel Anträge für eine neue Bewilligung oder 

eine wesentliche Änderung einer bestehen-

den Bewilligung stellen. In seinen Gutachten 

kann das ENSI Auflagen für die Bewilligung 

formulieren. Die Bewilligung wird dann, ge-

stützt auf die Sicherheitsgutachten, durch 

den Bundesrat beziehungsweise das UVEK 

erteilt. Auch die Bewilligungsverfahren für 

geologische Tiefenlager stützen sich auf die 

Sicherheitsgutachten des ENSI.

Anträge für Änderungen von Kernanlagen, 

die durch bestehende Betriebsbewilligun-

gen gedeckt sind, behandelt das ENSI im 

Freigabeverfahren und erteilt bei positivem 

Entscheid Freigaben, die, wenn nötig, mit 

sicherheitstechnischen Forderungen ver-

bunden werden. Beispiele dafür sind Ände-

rungen an sicherheitstechnisch klassierten 

Komponenten und Systemen, Änderungen 

von Technischen Spezifikationen oder frei-

gabepflichtige Sachverhalte im Zusammen-

hang mit dem Rückbau einer Kernanlage im 

Rahmen der Stilllegungsverfügung. Unter 

bestimmten Umständen erlässt das ENSI 

formelle Verfügungen, die für die Betreiber 

verbindlich sind. Sie müssen dann geeignete 

Massnahmen ergreifen, um diesen Verfü-

gungen nachzukommen. Die Verfügungen 

des ENSI sind auf dem Rechtsweg anfecht-

bar.

Ferner erstellt das ENSI sicherheitstechni-

sche Stellungnahmen zu wichtigen Berich-

ten, wie zum Beispiel zur PSÜ, welche die 

Werke zum Sicherheitsstatus der Anlagen 

vorlegen müssen. Diese Stellungnahmen 

können ebenfalls mit zusätzlichen Forde-

rungen verbunden sein.

Im Entsorgungsbereich erteilt das ENSI 

Freigaben für Konditionierungsverfahren 

radioaktiver Abfälle sowie für die Verwen-

dung und Einlagerung von Lagerbehältern 

mit hochaktiven Abfällen (HAA) und abge-

brannten Brennelementen und begutach-
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tet Transportgesuche für radioaktive Stoffe. 

Diese Aktivitäten dienen dem Ziel, engma-

schig zu überwachen und zu überprüfen, ob 

die Betreiber ihren gesetzlichen Pflichten 

jederzeit nachkommen.

Überprüfung des Betriebs der 
Kernanlagen
Neben den Berichten zur PSÜ prüft das ENSI 

zahlreiche weitere Dokumente zu sicher

heitsrelevanten Sachverhalten, welche 

die Betreiber regelmässig vorlegen müs-

sen. Ferner führt das ENSI periodische Auf-

sichtsgespräche durch und kontrolliert die 

Kernanlagen inklusive deren Organisation 

und Betrieb mit rund 500 Inspektionen pro 

Jahr. Das ENSI lässt für sicherheitsrelevante 

Arbeitsplätze in den Kernanlagen nur Per-

sonen zu, die nachweislich über die notwen-

digen Fähigkeiten und Ausbildungen ge-

mäss Verordnung über die Anforderungen 

an das Personal von Kernanlagen (VAPK; 

SR 732.143.1) verfügen.

Die Betreiber schalten die Kernkraftwerke 

periodisch ab, um abgebrannte Brennele-

mente durch neue zu ersetzen und um not-

wendige Unterhalts- und Reparaturarbei-

ten in den Werken durchzuführen. Diese 

Revisionsstillstände der Kernkraftwerke, die 

in der Regel mehrere Wochen in Anspruch 

nehmen, werden vom ENSI intensiv beauf-

sichtigt.

Das ENSI überwacht – zum Schutz der Be-

völkerung, der Umwelt und des Personals 

der Kernanlagen – die Einhaltung der Strah-

lenschutzvorschriften durch die Beaufsich-

tigten, insbesondere die Einhaltung der 

Dosislimiten. Es kontrolliert die Radioaktivi-

tätsabgaben der Kernanlagen sowie die Ein-

haltung der Abgabelimiten. Das ENSI ermit-

telt die Strahlenexposition der Bevölkerung 

und des Werkspersonals. Ausserdem über-

wacht es die Konditionierung und Zwischen-

lagerung von radioaktiven Abfällen in allen 

Kernanlagen sowie den Transport radio

aktiver Stoffe, die in seinen Zuständigkeits-

bereich fallen.

Das ENSI ist auch für die Aufsicht über die 

Sicherung der Kernanlagen verantwortlich. 

Diese umfasst sowohl die physische Siche-

rung als auch Sicherungsaufgaben im Be-

reich der Informationstechnologie (IT).

Sicherheitsbewertung der Kernanlagen
Das ENSI fasst alle im Laufe eines Jahres ge-

sammelten Daten zu einer umfassenden 

und systematischen Sicherheitsbewertung 

zusammen. Daraus leitet es allfällige Mass-

nahmen und seine Aufsichtsplanung ab. 

In jährlichen Berichten über die Sicherheit 

der Kernanlagen, den Strahlenschutz und 

die gesammelten Erfahrungen aus Betrieb 

und Forschung legt das ENSI Rechenschaft 

gegenüber der Öffentlichkeit ab.

3.2 Aufgaben und Auftrag des 
ENSI-Rates
Die Aufgaben und der Auftrag des ENSI-

Rates sind in Art. 6 Abs. 6 ENSIG festgelegt. 

Der ENSI-Rat ist das strategische und in-

terne Aufsichtsorgan des ENSI. Als solches 

gibt das Gremium dem ENSI die strategi-

schen Ziele vor und kontrolliert regelmäs-

sig deren Erreichung. Es wählt die Direkto-

rin beziehungsweise den Direktor sowie die 

weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung 

des ENSI. Es genehmigt das Budget und die 

Jahresrechnung. Der ENSI-Rat überwacht 

die Aufsichtstätigkeit und die Geschäftsfüh-

rung des ENSI. Er ist für die interne Revision, 

eine ausreichende Qualitätssicherung und 

für ein adäquates Risikomanagement ver-

antwortlich und erstattet dem Bundesrat 

jährlich Bericht.
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4	�Bereiche für die Beurteilung  
durch den ENSI-Rat

4.1 Betrieb der Kernanlagen

4.1.1 Tätigkeiten des ENSI
Anlagenbegutachtung
Die Anlagenbegutachtung umfasst die fol-

genden drei Prozesse des Management

systems des ENSI:

Grundlagen der Aufsicht

Der Prozess «Grundlagen der Aufsicht» re-

gelt, wie das ENSI die Entwicklung des Stan-

des von Wissenschaft und Technik verfolgt, 

aktuelle Beurteilungsgrundlagen erarbeitet 

und ein verbindliches Regelwerk festlegt.

Im Berichtsjahr wurde die neue Richtlinie 

ENSI-G18 «Brandschutz» in Kraft gesetzt. 

Diese Richtlinie ersetzt die alte HSK-Richt-

linie HSK-R-50 und legt für die Schweizer 

Kernanlagen aktuelle Anforderungen an 

den Brandschutz nach internationalem 

Stand von Wissenschaft und Technik fest. 

Geregelt werden die baulichen und tech-

nischen Auslegungsanforderungen, die 

Anforderungen an den organisatorischen 

und abwehrenden Brandschutz und an die 

Nachweisführung zur Sicherstellung aus-

reichender Brandschutzvorkehrungen. Die 

Richtlinie gilt für alle Kernanlagen und alle 

Betriebszustände.

Zudem konnte die Neuausgabe der Richt-

linie ENSI-B09 «Ermittlung und Aufzeich-

nung der Dosen strahlenexponierter Perso-

nen» publiziert werden. Mit der Neuausgabe 

wurden die Harmonisierung mit aktuellen 

internationalen Grundlagen, Anpassungen 

an die Aufsichtspraxis sowie die Regelung 

spezifischer Aspekte bei der Stilllegung von 

Kernanlagen umgesetzt. 

Eine weitere Richtlinie, die im Jahr 2024 re-

vidiert und nach öffentlicher Anhörung ver-

abschiedet werden konnte, ist die ENSI-A06 

«Anwendungen der PSA» (Probabilistischen 

Sicherheitsanalyse). Die punktuelle Revision 

dieser Richtlinie war erforderlich, um Er-

kenntnisse aus der Aufsichtspraxis in das 

Regelwerk einfliessen zu lassen. Es handelt 

sich um eine Präzisierung für die risikotech-

nische Beurteilung von temporären Ände-

rungen der Technischen Spezifikation sowie 

um eine Bestimmung zur Erstellung einer 

Liste von Komponenten, die spezifisch an-

hand der PSA als sicherheitsrelevant identi-

fiziert werden.

Neben der ENSI-A06 und der ENSI-B09 

haben im Berichtsjahr zwei weitere Richt

linienentwürfe die mehrwöchige öffentliche 

Anhörung durchlaufen: die ENSI-B11 «Notfall-

übungen» und die ENSI-G14 «Berechnung 

der Strahlenexposition in der Umgebung 

aufgrund von Emissionen radioaktiver Stoffe 

und der Direktstrahlung aus Kernanlagen». 

Bei beiden Richtlinien handelt es sich um 

Neuausgaben, deren Publikation für das 

Jahr 2025 vorgesehen ist.

Gutachten und Stellungnahmen

PSÜ2022 KKL

Die Prüfarbeiten zur PSÜ2022 (mit Sicher-

heitsnachweis für den Langzeitbetrieb) des 

Kernkraftwerks Leibstadt (KKL) wurden im 

Jahr 2024 fortgesetzt. Die PSÜ2022 umfasst 

einen Überprüfungszeitraum von lediglich 

sechs Jahren, da sie zwei Jahre vor dem Ende 

des 40. Betriebsjahrzehnts des KKL einzu-

reichen war und die vorherige PSÜ aus dem 

Jahr 2016 datiert. Als Resultat der im Jahr 

2023 abgeschlossenen Grobprüfung wurden 

dem ENSI weitere Dokumentenpakete zur 

Prüfung eingereicht. Ende des Jahres 2024 

lag ein vollständiger Entwurf der sicherheits-

technischen Stellungnahme des ENSI zur 

PSÜ mit den Beiträgen der an der Überprü-

fung beteiligten Fachsektionen vor.

Sicherheitsnachweise nach EXAR

Mit der Hochwasserstudie EXAR (Extrem-

hochwasser an der Aare), welche das ENSI 

zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt 

(BAFU) und den Bundesämtern für Energie 

(BFE), für Bevölkerungsschutz (BABS) und 

für Meteorologie und Klimatologie (Meteo

Schweiz) in Auftrag gegeben hatte, waren 
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einheitliche, dem Stand von Wissenschaft 

und Technik entsprechende Grundlagen 

für die Beurteilung der Gefährdung durch 

Extremhochwasser geschaffen worden. Die 

im Jahr 2021 veröffentlichte EXAR-Studie be-

stätigte im Wesentlichen die bis anhin vom 

ENSI in Sicherheitsanalysen der Kernanlagen 

akzeptierten Abflüsse und Wasserspiegel

lagen bei extremen Hochwasserereignis-

sen. Sie zeigte aber auch, dass morphologi-

sche Prozesse eine grössere Rolle spielen, als 

bislang angenommen wurde. Das ENSI ver-

langte daher von den an der Aare gelegenen 

Kernanlagen (KKB, KKG, KKM, PSI sowie ZZL 

der Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG) 

und zusätzlich auch vom am Rhein gelege-

nen KKL per Ende des Jahres 2022 eine Ak-

tualisierung der deterministischen Sicher-

heitsnachweise und der Probabilistischen 

Sicherheitsanalysen (PSA) basierend auf den 

neuen Gefährdungsannahmen. Hierfür war 

insbesondere auch der standortspezifische 

Uferschutz gegen Erosionsprozesse detail-

liert zu untersuchen und zu bewerten. 

Im Berichtsjahr schloss das ENSI die Über-

prüfung der termingerecht eingereichten 

Sicherheitsnachweise der Kernanlagen weit-

gehend ab. Die Ergebnisse der PSA zeigen, 

dass extreme Überflutungen nicht wesent-

lich zur Kernschadenshäufigkeit der Schwei-

zer Kernkraftwerke beitragen, da diese mit 

ihren gebunkerten Notstandsystemen und 

weiteren Sicherheitseigenschaften einen 

guten Schutz gegen Hochwasserereignisse 

aufweisen. Aus den deterministischen Unter-

suchungen für die sogenannten Auslegungs- 

störfälle der Störfallkategorie 2 (1000-Jähr-

liches Ereignis) sowie Störfallkategorie  3 

(10 000-Jährliches Ereignis) ergaben sich im 

Zusammenhang mit dem baulichen Ufer-

schutz und den Störfallanweisungen Er-

kenntnisse, welche zu einer weiteren Ver-

besserung der Sicherheit bei extremem 

Hochwasser beitragen werden.

Freigaben

Im Prozess «Freigaben» wird die Bearbei-

tung von Freigabeanträgen geregelt, bei-

spielsweise für Änderungen der Technischen 

Spezifikationen oder Änderungen der An-

lage, sofern solche Änderungen nicht bewil-

ligungspflichtig sind.

Im Kernkraftwerk Beznau (KKB) entfällt eine 

grosse Anzahl der Freigabeanträge auf die 

Beschaffung von im Vergleich zur Original-

komponente veränderten Ersatzteilen. Sol-

che freigabepflichtigen Änderungen er-

geben sich aus verschiedenen Gründen, 

zum Beispiel weil aufgrund von Alterungs-

erscheinungen die Auslegung der Kompo-

nente geändert werden muss oder weil die 

ursprüngliche Auslegung nicht mehr dem 

Stand der Technik entspricht. 

Im Kernkraftwerk Gösgen (KKG) ist weiterhin 

das umfangreiche Projekt zur Erweiterung 

der Notstandsysteme ein Schwerpunkt. Die-

ses Projekt ist in Modernisierungsschritte 

unterteilt, von denen das Teilprojekt zum 

Umbau des Notstandsgebäudes bei Weitem 

das anspruchsvollste und umfangreichste 

darstellt. Die Ausarbeitung der Unterlagen 

durch das KKG und damit auch die Prüfung 

des ENSI erfolgten schrittweise und folgten 

weitgehend dem Fortschritt des Umbaus. So 

wurden sogenannte Teilfreigaben unter an-

derem für diverse Bauabschnitte, die Strom-

versorgung, die Lüftung, den Blitzschutz und 

den Brandschutz separat behandelt. Die vie-

len resultierenden Schnittstellen stellen bei 

der Prüfung eine besondere Herausforde-

rung dar. 

Im KKL ist das langandauernde und ressour

cenintensive Projekt zur Erneuerung der Si-

cherheitsleittechnik einen grossen Schritt 

vorangekommen. Im Berichtsjahr konnte 

die Ausführung und die Inbetriebnahme 

der Sicherheitsleittechnik für die Redun-

danz 11 der Notstromdieselgeneratoren und 

des Notkühlwassersystems freigegeben 

werden. Dieses erste Teilprojekt wurde mit 

Einreichen des Freigabeantrags für die Aus-

führung der Redundanzen 21 und 31 fortge-

führt. Die Prüfung verläuft dank der Erfah-

rungen aus dem Freigabeprozess für die 

erste Redundanz sehr gut. Mit der Einrei-

chung des Freigabeantrags für das Konzept 

zur Modernisierung der gesamten weiteren 

Sicherheitsleittechnik der Redundanzen 11, 

21 und 31 startete im Berichtsjahr der Frei

gabeprozess für das zweite Teilprojekt. Auch 
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für dieses Projekt wird wegen des grossen 

Umfangs mit Teilfreigaben gearbeitet.

Betriebsüberwachung
Die Betriebsüberwachung umfasst die fol-

genden Prozesse:

Inspektion

Im Jahr 2024 wurden 498  Inspektionen 

durchgeführt. Das ENSI war sowohl mit an-

gemeldeten als auch mit unangemeldeten 

Inspektionen regelmässig in den schwei-

zerischen Kernanlagen präsent und führte 

ausserdem Aufsichtsgespräche durch. 

Neben den durch das Basisinspektionspro-

gramm vorgegebenen Inspektionen finden 

jährlich sogenannte Schwerpunktinspektio-

nen statt. Dabei inspizieren mehrere Fach-

sektionen des ENSI zusammen zu einem 

zuvor festgelegten Thema in den Kern-

kraftwerken im Leistungsbetrieb. Es sei an-

gemerkt, dass Schwerpunktinspektionen 

zeit- und ressourcenintensiv sind, doch sie 

ermöglichen dank dem fachübergreifen-

den Ansatz eine ganzheitliche Beurteilung 

der nuklearen Sicherheit in Bezug auf das 

gewählte Thema. Ein Vorteil von Schwer-

punktinspektionen ist die Schärfung einer 

gemeinsamen Aufsichtskultur am ENSI. 

Im Berichtsjahr standen die in den Kern-

kraftwerken betriebenen Kälteanlagen im 

Fokus, welche der Kühlung von diversen 

sicherheitsrelevanten Systemen dienen. Zu-

sammenfassend stellte das ENSI im Jahr 

2024 fest, dass die Kälteanlagen den gesetz-

lichen Anforderungen entsprechen. Ein-

zig die Kennzeichnung an den Kälteanla-

gen betreffend die verwendeten Kältemittel 

wurde bei allen inspizierten Kernkraftwerken 

bemängelt, wobei dies eine geringfügige 

Nichtkonformität darstellt. 

Enforcement

Das Enforcement im engeren Sinn umfasst 

die Anordnung von Massnahmen zur Wie-

derherstellung des regelwerkskonformen 

Zustands. Die Notwendigkeit einer solchen 

Anordnung kann sich zum Beispiel bei Frei-

gaben, aus Inspektionen oder auch aus Stel-

lungnahmen ergeben. Hierfür stehen abge-

stuft zwei Handlungsformen zur Verfügung. 

In vielen Fällen, insbesondere bei Forderun-

gen aus Stellungnahmen und Inspektionen, 

wird das Instrument der informellen Anord-

nung angewendet, das dem Bedürfnis der 

Betreiber nach zeitnahen Entscheidungen 

entgegenkommt. Eine formelle Verfügung 

hingegen ist erforderlich zum Beispiel bei 

Dringlichkeit oder grosser Bedeutung einer 

Massnahme, aber auch wenn abzusehen 

ist, dass der Betreiber mit der Anordnung 

nicht einverstanden sein wird und er sich 

deshalb eventuell dagegen zur Wehr setzen 

möchte. Ein Beispiel für den letztgenannten 

Fall ist die Verfügung des ENSI zu einer der 

Nassdekontaminationszellen des Kernkraft-

werks Mühleberg (KKM). Hier war aufgrund 

unterschiedlicher Bewertungen zwischen 

dem Inhaber der Stilllegungsverfügung des 

KKM und dem ENSI im Dezember 2022 eine 

formelle Verfügung erlassen worden. Das 

daraufhin folgende Beschwerdeverfahren 

wurde im Berichtsjahr mit einem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts abgeschlossen, 

das die Forderungen des ENSI bestätigte 

(Kapitel 4.3).

Revision

Die Begleitung der Revisionsstillstände bil-

det alljährlich einen Arbeitsschwerpunkt des 

ENSI. Im Berichtsjahr stellte dies aufgrund 

der grossen zeitlichen Überlappung eine 

besondere Herausforderung dar. So waren 

bereits in den Monaten vor den Stillständen 

fast zeitgleich zahlreiche revisionsrelevante 

Freigabeanträge von drei Kernkraftwerken 

zu prüfen. Darüber hinaus sind während 

der Stillstände im Vergleich zum Leistungs

betrieb sehr viel mehr Inspektionen vorgese-

hen, da zahlreiche Komponenten nur in die-

sem Zeitraum zugänglich sind. Dank ihrer 

Flexibilität und Einsatzbereitschaft bewäl-

tigten die Mitarbeitenden die hohe Inspek

tionsdichte, die durch die mehrwöchige 

Überschneidung von zwei Revisionsstillstän-

den entstand – und während zwei Wochen 

sogar drei.
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Strahlenmessungen

Die Abgaben radioaktiver Stoffe via Abwas-

ser und Abluft aus den schweizerischen 

Kernanlagen an die Umwelt lagen im Jahr 

2024 – wie schon in den Vorjahren – deut-

lich unter den Grenzwerten. Es wurden im 

Berichtsjahr keine unerlaubten Abgaben an 

radioaktiven Stoffen aus den Anlagen regis-

triert (Kapitel 4.2).

Vorkommnisbearbeitung

Die Zahl der meldepflichtigen Vorkomm-

nisse, die für die nukleare Sicherheit rele-

vant waren, lag mit 36 Meldungen über dem 

Durchschnitt der Vorjahre:

	■6 Vorkommnisse betrafen das Kernkraft-

werk Beznau 1.

	■7 Vorkommnisse betrafen das Kernkraft-

werk Beznau 2.

	■1  Vorkommnis betraf das Kernkraftwerk 

Beznau.

	■10 Vorkommnisse betrafen das Kernkraft-

werk Gösgen.

	■9 Vorkommnisse betrafen das Kernkraft-

werk Leibstadt.

	■1  Vorkommnis betraf das Kernkraftwerk 

Mühleberg.

	■2  Vorkommnisse betrafen das Zentrale 

Zwischenlager (ZZL) der Zwilag Zwischen-

lager Würenlingen AG .

In den Kernanlagen des PSI kam es zu kei-

nem Vorkommnis. 

Bislang wurden sämtliche Vorkommnisse 

der Stufe INES  0 zugeordnet, jedoch sind 

noch nicht alle vom ENSI abschliessend be-

wertet. Das ENSI berichtet in seinem jährli-

chen «Aufsichtsbericht zur nuklearen Sicher-

heit in den schweizerischen Kernanlagen» 

detailliert über die im jeweiligen Berichtsjahr 

meldepflichtigen Vorkommnisse.

Fernüberwachung und Prognose

Der Prozess «Fernüberwachung und Prog-

nose» beschreibt die Aufgaben und Abläufe 

für einen effektiven und effizienten Betrieb 

der Fernüberwachungs- und Prognosesys-

teme des ENSI. Diese Systeme unterstützen 

insbesondere die ENSI-Notfallorganisation 

(Kapitel 4.2).

Notfallbereitschaft

Das ENSI betreibt und unterhält eine eigene 

Notfallorganisation mit einer entsprechen-

den Infrastruktur. Das Ziel des Prozesses 

«Notfallbereitschaft» ist die Sicherstellung 

der Notfallbereitschaft durch die Festlegung 

von notwendigen Aufgaben und Abläufen 

für die ENSI-Notfallorganisation (Kapitel 4.2).

Systematische Sicherheitsbewertung

Im Rahmen der systematischen Sicher-

heitsbewertung werden unter anderem 

die meldepflichtigen Vorkommnisse, die 

Inspektionen des ENSI, die Prüfungen des 

zulassungspflichtigen Personals sowie die 

periodische Berichterstattung der Kern

anlagen berücksichtigt. Das Ziel der syste-

matischen Sicherheitsbewertung ist, die 

im Rahmen der Aufsichtstätigkeit des ENSI 

vorgenommenen Bewertungen von Fakten 

aus den Kernanlagen systematisch, ausge-

wogen, transparent und nachvollziehbar zu 

kategorisieren und zu einem Gesamtbild der 

nuklearen Sicherheit der Kernanlagen zu-

sammenzufügen (Kapitel 5). 

4.1.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Die Anlagenbegutachtung und Betriebs-

überwachung erfolgt prozessorientiert. Die 

Prozesse sind Teil des ENSI-Management-

systems, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. 

Die Prozesse werden regelmässig durch in-

terne und externe Audits überprüft, und die 

Ergebnisse dieser Audits werden im Audit-

ausschuss des ENSI-Rates diskutiert und 

bewertet (Kapitel 4.11).

Die Anlagenbegutachtung und die Be-

triebsüberwachung bestimmen das Tages-

geschäft des ENSI und sind die wichtigsten 

Aufgaben einer Aufsichtsbehörde im Nu

klearbereich. Der ENSI-Rat verfolgt deshalb 

die Aktivitäten des ENSI in diesen Bereichen 

für seine Beurteilung systematisch und be-

sonders intensiv. Dazu verwendet er die fol-

genden Methoden: 

	■Verfolgung und Beratung der

	■Regelwerksarbeit des ENSI als Grund-

lage seiner Aufsichtstätigkeit

	■regelmässigen Berichterstattung des 

ENSI über Tätigkeiten der Bereiche
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	■regelmässigen Berichterstattung des 

ENSI über wichtige Aufsichtsthemen 

und Projekte

	■regelmässigen Berichterstattung über 

wichtige Erkenntnisse aus den Tätigkei-

ten der Werksinspektoren und aus den 

übrigen Inspektionen in den Schweizer 

Kernkraftwerken

	■Information über und Erörterung si-

cherheitsrelevanter Vorkommnisse in den 

Schweizer sowie in ausländischen Kern

anlagen sowie das Verfolgen der Umset-

zung der vom ENSI verfügten Massnahmen 

in Folge der Vorkommnisse

	■Teilnahme an den jährlich stattfindenden 

Anlagekonferenzen, die zur Beratung und 

Bewertung der Sicherheit und des Betriebs-

verhaltens der einzelnen Kernkraftwerke 

durch das ENSI stattfinden

	■Durchsicht des jährlichen Aufsichts

berichts des ENSI zur nuklearen Sicherheit 

in den schweizerischen Kernanlagen, des 

jährlichen Strahlenschutzberichtes sowie 

des jährlichen Erfahrungs- und Forschungs-

berichtes

	■Studium der Protokolle der ENSI-Kadersit-

zungen und Diskussion spezifischer Punkte 

mit der ENSI-Geschäftsleitung 

	■Studium der KNS-Protokolle

	■Fachtechnische Diskussionen mit Fach-

spezialistinnen und Fachspezialisten des 

ENSI zu einzelnen ausgewählten Themen

	■Teilnahme an Veranstaltungen des Tech-

nischen Forums Kernkraftwerke (TFK) und 

des Technischen Forums Sicherheit (TFS) 

	■Beschäftigung mit spezifischen Aspek-

ten der Sicherheit auch im Vergleich zu den 

Massstäben und Vorgehensweisen anderer, 

insbesondere europäischer Staaten

	■Jährliche Gespräche mit Interessenver-

tretern zu aktuellen Aufsichtsthemen: mit 

der Gruppe der schweizerischen Kernkraft-

werksleiter (GSKL), der Nagra, mit NGOs, 

dem Branchenverband swissnuclear sowie 

mit der KNS

Der ENSI-Rat begrüsst und unterstützt die 

konsequente Verfolgung des nationalen 

und internationalen Standes von Wissen-

schaft und Technik zur Aktualisierung und 

Neuerstellung des Schweizer Regelwer-

kes im nuklearen Bereich. Die Entwicklung 

und Festlegung von aktuellen Bewertungs-

grundlagen ist eine zentrale Voraussetzung 

für die Erarbeitung von Stellungnahmen, 

Verfügungen und Gutachten des ENSI in 

hoher Qualität. 

So legt beispielsweise die neue Richtlinie 

ENSI-G18 «Brandschutz», die für alle Schwei-

zer Kernanlagen gilt, aktuelle Anforderun-

gen an den Brandschutz nach internatio-

nalem Stand von Wissenschaft und Technik 

fest. Mit der Neuausgabe der Richtlinie 

ENSI-B09 «Ermittlung und Aufzeichnung 

der Dosen strahlenexponierter Personen» 

wurde unter anderem die Harmonisie-

rung mit aktuellen internationalen Grund-

lagen umgesetzt – ein zentraler Punkt für 

diese übergreifende Fragestellung. Die Re-

vision der Richtlinie ENSI-A06 «Anwendun-

gen der PSA» präzisiert unter anderem die 

wichtige risikotechnische Beurteilung von 

temporären Änderungen der Technischen 

Spezifikation. Der ENSI-Rat begrüsst die 

Erstellung der neuen Richtlinienentwürfe, 

die Gegenstand der öffentlichen Anhörung 

im Berichtsjahr waren, und unterstützt die 

weiteren Arbeiten in diesem massgeblichen 

Bereich für die Aufsichtstätigkeit. 

Die Beurteilung von Periodischen Sicher-

heitsüberprüfungen einschliesslich der Si-

cherheitsnachweise für den Langzeitbetrieb 

erfordern im ENSI einen ressourcenintensi-

ven Einsatz von fachkundigem und erfah-

renem Personal. Aus Sicht des ENSI-Rates 

sind solche Überprüfungen ein zentrales 

Element der Anlagenbegutachtung und 

ein wichtiger Nachweis für den weiteren 

sicheren Betrieb der betreffenden Anlagen. 

Insofern kommt den detaillierten Prüfarbei-

ten zur PSÜKKL (mit Sicherheitsnachweis für 

den Langzeitbetrieb) eine grosse Bedeutung 

zu, um eine solide Grundlage für einen siche-

ren Langzeitbetrieb zu schaffen.

Auch für die Prüfung der aktualisierten de-

terministischen Sicherheitsnachweise und 

der Probabilistischen Sicherheitsanalysen 

(PSA), basierend auf neuen Gefährdungs-

annahmen bei extremen Hochwasserereig

nissen in der Schweiz, sind intensive und 
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umfangreiche Prüfarbeiten des ENSI erfor-

derlich, die nach Einschätzung des ENSI-

Rates erfolgreich durchgeführt wurden. Der 

ENSI-Rat begrüsst den Erkenntnisgewinn 

im Hinblick auf morphologische Prozesse 

im Uferbereich mit daraus resultierenden 

Massnahmen zur weiteren Verbesserung 

der Sicherheit bei extremen Hochwasser

ereignissen. 

Die Bearbeitung von Freigabeanträgen 

des KKB erforderte auch eine erneute Be-

wertung von Ersatzteilen, die gegenüber 

den Originalkomponenten verändert wur-

den. Dies kann angesichts der angespann-

ten Lage in der nuklearen Zulieferindustrie 

eine Herausforderung sein. Im KKG und KKL 

wurden im Berichtsjahr zahlreiche, teilweise 

sehr aufwändige Modernisierungsprojekte 

zur Erhaltung und Verbesserung der Sicher

heit durchgeführt, die umfangreiche Prüf-

arbeiten, Freigaben und anschliessend auf-

sichtliche Überwachung erforderten. So 

verursachte das Projekt zur Erweiterung der 

Notstandsysteme im KKG weiterhin erheb-

liche Arbeiten im ENSI. Nach Einschätzung 

des ENSI-Rates ist die schrittweise Abwick-

lung, verbunden mit Teilfreigaben, zielfüh-

rend, wobei die Berücksichtigung der resul

tierenden Schnittstellen eine besondere 

Herausforderung darstellt. Auch das lang-

andauernde und ressourcenintensive Pro-

jekt zur Erneuerung der Sicherheitsleittech-

nik im KKL erforderte intensive Prüfarbeiten 

und Freigabeprozesse in Form von Teilfrei-

gaben, damit signifikante Fortschritte für 

die Ausführung und die Inbetriebnahme er-

zielt werden konnten. Die Bearbeitung der 

Freigabeanträge und die Abwicklung die-

ser Projekte sowie die notwendige Betriebs-

überwachung durch das ENSI sind nach 

Beobachtung des ENSI-Rates in angemes-

senem zeitlichem Rahmen und mit der er-

forderlichen Sorgfalt durchgeführt worden. 

Der ENSI-Rat hält es für zielführend, Inspek-

tionen sowohl systematisch als auch gezielt 

mit Schwerpunkten durchzuführen, um die 

Sicherheit der Kernanlagen zu bewerten. 

Die Ergebnisse fliessen auch in die syste-

matische Sicherheitsbewertung der Kern-

kraftwerke ein (Kapitel 5). Zudem erachtet 

der ENSI-Rat das schrittweise Vorgehen 

des ENSI bei der Anordnung von Massnah-

men, die den regelwerkskonformen Zustand 

wiederherstellen (Enforcement), als zweck-

mässig.

Die Begleitung der Revisionsstillstände der 

Kernkraftwerke im Leistungsbetrieb sind für 

das ENSI mit ressourcenintensiven und teil-

weise ungeplanten Aufwänden verbunden, 

deren qualitätsgesicherte und terminge-

rechte Abwicklung für das Wiederanfahren 

der Werke wichtig ist. Im Berichtsjahr stellte 

insbesondere die über mehrere Wochen an-

dauernde Überlappung von zwei, kurzzeitig 

sogar von drei, Revisionsstillständen eine be-

sondere Herausforderung dar, die nur dank 

der hohen Flexibilität und Einsatzbereit-

schaft der Mitarbeitenden des ENSI erfolg-

reich bewältigt werden konnte. Der ENSI-

Rat anerkennt diese besondere Leistung der 

Mitarbeitenden ausdrücklich. Er hat sich da-

von überzeugt, dass das ENSI die revisions-

bezogenen Arbeiten für die Kernkraftwerke 

auch im Berichtsjahr zeit- und sachgerecht 

erledigte. 

Nach Beobachtung des ENSI-Rates hat 

das ENSI die im Berichtsjahr aufgetretenen 

meldepflichtigen Vorkommnisse sorgfältig 

und zeitgerecht bearbeitet. 

Zusammenfassend kann festgestellt wer-

den, dass der ENSI-Rat vom ENSI ange-

messen und zeitnah über die wichtigen 

Sachverhalte im Zusammenhang mit der 

Anlagenbegutachtung und Betriebsüber-

wachung der Kernanlagen informiert wurde. 

In Verbindung mit den weiteren ihm zur 

Verfügung stehenden Informationsquellen 

konnte sich der ENSI-Rat ein qualifiziertes 

Bild über die Aufgabenwahrnehmung des 

ENSI verschaffen.

Im Ergebnis stellt der ENSI-Rat fest, dass 

das ENSI die ihm übertragenen Aufgaben 

der Anlagenbegutachtung und Betriebs-

überwachung trotz gewisser Erschwernisse 

durch Personalwechsel verantwortungsvoll 

und mit hoher Qualität erfüllte. Es nahm 

seine Aufsichtspflichten sowohl in Bezug auf 

den Normalbetrieb als auch auf die Jahres-

revisionen und die Modernisierungsprojekte 

in den Werken umfassend wahr und über-
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wachte die sicherheitsrelevanten Aktivitäten 

angemessen.

Die Aufsicht wurde nach Beobachtung des 

ENSI-Rates unabhängig, gewissenhaft, kom-

petent und mit der erforderlichen Sorgfalt 

durchgeführt. Das ENSI reagierte schnell 

und wirksam auf erkannte Vorkommnisse 

und Herausforderungen. Seine Stellungnah-

men, Verfügungen und Gutachten erstellte 

es in angemessenen und weitestgehend in-

nerhalb der mit dem ENSI-Rat vereinbarten 

Fristen.

Der ENSI-Rat beurteilt zusammenfassend 

die Aufsichtstätigkeit des ENSI über den 

Betrieb der Kernanlagen im Jahr 2024 als 

wirksame und umfassende Umsetzung der 

übergeordneten strategischen Ausrichtung 

des ENSI-Rates. 

4.2 Strahlen- und Notfallschutz

4.2.1 Tätigkeiten des ENSI
Strahlenschutz
Über Abluft und Abwasser getätigte Ab

gaben an die Umwelt werden durch die 

Beaufsichtigten gemessen und bilanziert. 

Mittels Inspektionen und dem eigenen 

akkreditierten Prüflabor überprüft das ENSI 

sowohl die Messungen als auch die Bilanzie-

rung der Beaufsichtigten. Die radioaktiven 

Abgaben über Abluft und Abwasser lagen 

im Jahr 2024 deutlich unter den bewilligten 

Limiten.

Neben der kontinuierlichen Dosisleistungs-

überwachung in der Umgebung der Schwei-

zer Kernkraftwerke durch das Messnetz zur 

automatischen Dosisleistungsüberwachung 

(MADUK, https://ensi.admin.ch/de/messwerte- 

radioaktivitat/) werden im Rahmen des Um-

gebungsüberwachungsprogramms des 

ENSI zusätzlich auch die Auswirkungen der 

Emissionen der Kernanlagen überprüft. Die-

ses umfasst neben der Dosismessung und 

den Dosisleistungsmessungen auch Mes-

sungen an Proben der verschiedenen Um-

weltkompartimente wie Boden, Luft und 

Gewässer. Die durch die Kernanlagen zu-

sätzlich verursachte Dosis für die Bevölke-

rung blieb im Berichtsjahr auf einem sehr 

tiefen Niveau, wie dies das ENSI basierend 

auf den bilanzierten, gemessenen Abgaben 

der Kernanlagen berechnet hat.

Für die Kernkraftwerke Beznau 1 und 2, Gös-

gen und Leibstadt wurden im Jahr 2024 die 

Überwachungs- und Strahlenschutzmass-

nahmen korrekt umgesetzt. Das ENSI über-

prüfte die Optimierungsmassnahmen zur 

Senkung der Kollektiv- und Individualdosen 

in den Kernkraftwerken wiederum mit regel-

mässigen Inspektionen, beurteilte insbeson-

dere für die Revisionen die Strahlenschutz-

planung der Betreiber und überzeugte sich 

aufgrund der eingereichten Dosimetrie-

daten von der Wirksamkeit des operationel-

len Strahlenschutzes in den Anlagen.

Die Tabellen  2 und 3 in Kapitel  8.2 geben 

über die entsprechenden Dosiswerte Aus-

kunft. Detaillierte Angaben und Erklärungen 

zum Strahlenschutz in den Schweizer Kern-

anlagen können dem Strahlenschutzbericht 

des ENSI entnommen werden.

Das ENSI stellte bei seinen Inspektionen fest, 

dass in den Kernkraftwerken sowie in den 

weiteren Kernanlagen der Ecole Polytech-

nique Fédérale de Lausanne (EPFL), des PSI 

und der Zwilag ein zweckmässiger Strahlen-

schutz betrieben wird.

In seinen Tätigkeiten als Aufsichtsbehörde 

für die Kernanlagen setzt sich das ENSI  

für eine effiziente Kooperation mit verschie-

denen anderen Behörden ein. Das Memo-

randum of Understanding (MoU) zur Auf-

sichts- und Vollzugszuständigkeit im Bereich 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in 

Kernanlagen, welches die Schnittstellen in 

der Aufsicht mit dem Staatssekretariat für 

Wirtschaft (SECO), der Schweizerischen Un-

fallversicherungsanstalt (Suva), der Eidge-

nössischen Koordinationskommission für 

Arbeitssicherheit (EKAS) und der Arbeits

inspektorate der Kantone Aargau, Bern und 

Solothurn regelt, wurde im Berichtsjahr ak-

tualisiert und unterzeichnet.

Des Weiteren hat das ENSI die Neuaus-

gabe der Richtlinie ENSI-B09 «Ermittlung 

und Aufzeichnung der Dosen strahlenex-

ponierter Personen» publiziert und somit 

die Harmonisierung mit aktuellen interna-

tionalen Grundlagen, Anpassungen an die 

Aufsichtspraxis sowie die Regelung spezifi-

https://ensi.admin.ch/de/messwerte-radioaktivitat/
https://ensi.admin.ch/de/messwerte-radioaktivitat/
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scher Aspekte bei der Stilllegung von Kern-

anlagen umgesetzt. Die Richtlinie regelt die 

Anforderungen zur Einstufung aller Perso-

nen in Personengruppen für die dosimetri-

sche Überwachung sowie die Anforderun-

gen an die Ermittlung von akkumulierten 

Strahlendosen, deren Aufzeichnung sowie 

die Berichterstattung über Individualdosen 

und Jobdosen. Eine weitere wichtige Rege-

lung betrifft die Einführung von Grenzwer-

ten für die Organ-Äquivalentdosis für beruf-

lich strahlenexponierte Personen im Alter 

von 16 bis 18 Jahren betreffend Augenlinse 

sowie Haut, Hände und Füsse. Dies vor dem 

Hintergrund, dass die Grenzwerte noch nicht 

in der Strahlenschutzgesetzgebung veran-

kert sind. Für diese Personengruppe ist der 

Zutritt in die kontrollierte Zone nur unter 

Aufsicht und nur zu Ausbildungszwecken 

gestattet. Zudem wurde die Informations-

pflicht des Bewilligungsinhabers gegenüber 

beruflich strahlenexponierten und gemäss 

Art. 142 StSV im Notfall verpflichteten Frauen 

auch formal eingeführt. Es ist wichtig, dass 

Frauen über ihre Rechte in Kenntnis gesetzt 

werden, welche sie in Anspruch nehmen 

können, sobald sie ihren Arbeitgeber über 

eine vermutete Schwangerschaft oder das 

Stillen eines Kindes informieren. Im Vorder-

grund steht dabei der Schutz für das unge-

borene Kind oder des Säuglings. Damit wird 

eine Empfehlung aus der IRRS-Mission der 

IAEA in der Schweiz im Jahr 2021 zumindest 

auf der Stufe von Richtlinien umgesetzt. 

Notfallschutz
Für die Simulation von atmosphärischen 

Freisetzungen radioaktiver Stoffe aus Kern-

anlagen werden beim ENSI seit zwei Jahr-

zehnten hochentwickelte Prognosewerk-

zeuge eingesetzt. Seit Anfang des Jahres 

2016 verwendet das ENSI hierfür das System 

JRODOS (Java-based Realtime Online Deci-

sion Support System). Das Programm dient 

der Modellierung der atmosphärischen Aus-

breitung von Radioaktivität und darauf auf-

bauend der zeitnahen Ausarbeitung von 

Massnahmenempfehlungen zum Schutz 

der Bevölkerung. Als Eingangsgrösse wer-

den unter anderem die hochaufgelösten 

und zeitaktuellen Wettervorhersagedaten 

des Bundesamtes für Meteorologie und 

Klimatologie (MeteoSchweiz) verwendet. 

Aufgabe des ENSI ist die Erstellung von Pro-

gnosen bei der Entwicklung eines Störfalles 

in einer Anlage, zur möglichen Ausbreitung 

der Radioaktivität in der Umgebung und zu 

deren Konsequenzen. Kurz- und Langzeit-

prognosen von bis zu fünf Tagen können 

vom ENSI mit Wetterdaten von unterschied-

licher zeitlicher und räumlicher Auflösung 

erstellt werden.

Im Jahr 2024 wurde die Entwicklung der di-

gitalen Arbeitsoberfläche der ENSI-Notfall

organisation (NFO) weiter vorangetrieben. 

Dieses Vorhaben zielt darauf ab, in wenigen 

Jahren die gesamte ENSI-NFO auf eine voll-

ständig digitale Arbeitsweise umzustellen. 

Die Funktionalitäten der bislang operationel-

len Oberfläche wurden für die Einsatzgrup-

pen Strahlenschutz und Reaktorsicherheit 

im Jahr 2024 neu programmiert. Ergänzend 

dazu wurde auch ein Formular für den Jour-

nalführer zur digitalen Erfassung der we-

sentlichen Punkte im Ereignisablauf ent

wickelt. Die Mitglieder der ENSI-NFO wurden 

hinsichtlich der eingeführten Neuerungen 

geschult. Wie vorgesehen kam die Arbeits-

oberfläche an der Gesamtnotfallübung 2024 

zum Einsatz und trug dabei wesentlich zu 

einem reibungsloseren Informationsfluss in-

nerhalb der ENSI-NFO bei. 

Die Notfallbereitschaft der Kernanlagen

betreiber wurde durch das ENSI auch im 

Berichtsjahr anlässlich von Notfallübungen 

überprüft. So wurde die Arbeit der Notfall-

organisationen der Kernkraftwerke, des PSI 

und der Zwilag inspiziert. Im KKL wurde eine 

Notfallübung mit Schwerpunkt Feuerwehr-

einsatz durchgeführt, anlässlich derer die 

Zusammenarbeit der Notfallorganisation 

der Kernanlage mit externen Feuerwehr-

kräften überprüft wurde und die neben 

dem ENSI auch durch das zuständige Feuer-

wehrinspektorat beobachtet und bewer-

tet wurde. Das KKG wurde im Rahmen der 

Gesamtnotfallübung URANOS beübt. Ge-

samtnotfallübungen finden alle zwei Jahre 

unter Federführung des BABS statt. Neben 

Bundesbehörden und kantonalen Stellen 
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hat auch das ENSI als wesentlicher Part-

ner mit seiner Notfallorganisation an dieser 

Übung teilgenommen und sie massgeblich 

mit vorbereitet. Die Notfallübung des KKB 

wurde als Sicherungsnotfallübung durchge-

führt und erfolgte in Zusammenarbeit mit 

und unter Mitwirkung der Kantonspolizei 

des Kantons Aargau sowie des Bundesam-

tes für Polizei (fedpol). Anhand von Inspek-

tionen konnte sich das ENSI davon überzeu-

gen, dass die Betriebsmittel einsatzbereit 

sind, um im Ereignisfall die Kommunikation 

zu den externen Partnern herzustellen.

Im Weiteren hat das ENSI die Kantone Aar-

gau und Solothurn im Rahmen von Aus-

bildungsveranstaltungen unterstützt. Zu-

sätzlich konnte im Berichtsjahr mit zwei 

unangekündigten Alarmierungsübungen 

bestätigt werden, dass die ENSI-NFO inner-

halb der zeitlichen Vorgaben einsatzbereit 

ist. Das ENSI nahm als übende Stelle zudem 

an der Werksnotfallübung des KKB sowie an 

der Institutsnotfallübung des PSI teil. Die aus 

allen Übungen gewonnenen Erkenntnisse, 

insbesondere solche aus der Gesamtnotfall-

übung URANOS, bei der ein schwerer Unfall 

mit Freisetzung von radioaktiven Stoffen in 

die Umgebung simuliert wurde, fliessen in 

den Verbesserungsprozess für die ENSI-NFO 

zurück.

4.2.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Der Schutz von Mensch und Umwelt vor ioni-

sierender Strahlung im Zusammenhang mit 

der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist 

der Grundsatz des gesetzlichen Auftrags des 

ENSI. Deshalb misst der ENSI-Rat den ent-

sprechenden Tätigkeiten der Aufsichts- und 

Notfallvorsorgearbeit des ENSI einen hohen 

Stellenwert bei.

Im Berichtsjahr stellte das ENSI ausgewählte 

Themen zum Strahlen- und Notfallschutz 

dem ENSI-Rat vor. Weiter konnte sich der 

ENSI-Rat aus den Protokollen des ENSI über 

die Tätigkeiten in diesem Gebiet informieren. 

Zudem unterrichtete die Geschäftsleitung 

den ENSI-Rat regelmässig über den Stand 

der Zielerreichung im Bereich Strahlen- 

und Notfallschutz. Schliesslich konnten zwei 

Mitglieder des ENSI-Rates an der Gesamt

notfallübung URANOS teilnehmen und sich 

so «live» ein Bild von der Notfallorganisation 

und -vorsorge des ENSI machen.

Strahlenschutz
Die Überwachung der Emissionen aus Kern-

kraftwerken und anderen Kernanlagen so-

wie die Überwachung der Immissionen 

in der Umwelt und für die Bevölkerung ist 

ein zentrales Element des ENSI-Mandats. 

Der ENSI-Rat begrüsst, dass die gemesse-

nen Aktivitäts- und Dosiswerte im Berichts-

jahr wie in den Vorjahren deutlich unter den 

festgelegten Grenzwerten lagen. Das System 

des ENSI zur Überwachung der Freisetzun-

gen und zur Beurteilung der Immissionen 

hat sich weitgehend bewährt; es ermöglicht 

eine qualitativ hochwertige Überwachung. 

Zudem strebte das ENSI im Jahr 2024 auch 

im Bereich der Umweltüberwachung eine 

kontinuierliche Verbesserung an, beispiels-

weise durch Digitalisierungsprojekte, was zu 

begrüssen ist.

Auch die Aufsicht über den operationellen 

Strahlenschutz in den Kernkraftwerken ist 

eine zentrale Aufgabe des ENSI, sowohl in 

den laufenden Kernkraftwerken als auch im 

stillzulegenden KKM. Nach den Angaben, 

die das ENSI dem ENSI-Rat vorlegte, führ-

ten die im Berichtsjahr 2024 durchgeführ-

ten Stilllegungsarbeiten zu kollektiven oder 

individuellen Dosen für beruflich exponier-

tes Personal in der gleichen Grössenordnung 

wie während der Revisionen in den laufen-

den Kernkraftwerken. Der ENSI-Rat hält so-

mit fest, dass die Arbeit des ENSI zur Überwa-

chung des operationellen Strahlenschutzes 

auch während der Stilllegungsphase ihre 

Bedeutung behält.

Ganz allgemein ist es wichtig, dass im Be-

reich des Arbeitsschutzes in Kernkraftwerken 

die Zusammenarbeit und die Schnittstel-

len zwischen den verschiedenen Behörden, 

aber auch die Abgrenzungen zwischen den 

verschiedenen Tätigkeitsbereichen klar fest-

gelegt und verstanden werden. Deshalb hat 

der ENSI-Rat dem ENSI als Ziel für das Jahr 

2024 die Aktualisierung und Unterzeich-

nung eines Memorandum of Understanding 

(MoU) zum Arbeitsschutz in Kernkraftwerken 
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vorgegeben. Das MoU wurde unterzeichnet 

und das gesetzte Ziel somit erreicht.

Im Bereich der Regulierung begrüsst der 

ENSI-Rat, dass im Berichtsjahr die Revisio-

nen der Richtlinien im Zusammenhang mit 

dem Strahlenschutz vorangetrieben wur-

den. Insbesondere ist die Richtlinie ENSI-B09 

in Kraft getreten, und die Revision der Richt-

linie ENSI-G14 schreitet voran. Damit erfüllt 

das ENSI die Empfehlungen der IRRS aus 

dem Jahr 2021, harmonisiert sein Regelwerk 

mit den Empfehlungen der IAEA und sichert 

so dessen Qualität. 

Im Jahr 2024 präsentierte das ENSI dem 

ENSI-Rat zudem den Stand der interna-

tionalen wissenschaftlichen Diskussionen 

zum Thema Strahlenschutz in relevanten 

Gremien wie der International Commission 

on Radiological Protection (ICRP), dem UN 

Scientific Committee on the Effects of Ato-

mic Radiation (UNSCEAR) oder dem Radia-

tion Safety Standards Committee (RASSC). 

Es ist wesentlich, dass das ENSI die inter-

nationalen Diskussionen sowie den Stand 

des Wissens und der Technik im Bereich 

des Strahlenschutzes aufmerksam verfolgt; 

einerseits kann es so seine Position als kom-

petenter Ansprechpartner in diesem Bereich 

aufrechterhalten und stärken, was einem 

strategischen Ziel des ENSI entspricht; an-

dererseits kann es so allfällige Änderungen 

der Bundesgesetzgebung vorwegnehmen, 

die notwendig werden, um sich an die inter-

nationalen Empfehlungen anzupassen.

Schliesslich stellt der ENSI-Rat fest, dass 

sich das ENSI aktiv an der Weiterbildung im 

Bereich des Strahlenschutzes beteiligte. Ins-

besondere führte es das jährliche Strahlen-

schutzseminar durch. Dies steht ebenfalls im 

Einklang mit dem oben erwähnten strategi-

schen Ziel des ENSI.

Zusammenfassend konnte sich der ENSI-Rat 

davon überzeugen, dass das ENSI im Jahr 

2024 wie in den Vorjahren seine Arbeit im 

Bereich des Strahlenschutzes angemessen 

und mit hoher Qualität wahrgenommen hat.

Notfallschutz
Was den Notfallschutz betrifft, muss das 

ENSI, wie bereits erwähnt, einerseits die 

Notfallorganisation der Kernkraftwerke und 

-anlagen überwachen und sich andererseits 

selbst auf Notfälle vorbereiten.

Die Berichte des ENSI zeigten dem ENSI-Rat, 

dass bezüglich Notfallschutz die Aufsicht 

über die Kernkraftwerke und Kernanlagen 

im Jahr 2024 planmässig erfolgte und dass 

das ENSI die Notfallorganisation der Betrei-

ber objektiv und fachgerecht überprüfte. Da-

rüber hinaus stellte der ENSI-Rat fest, dass 

das ENSI die Aktualisierung von Richtlinien 

im Zusammenhang mit dem Notfallschutz 

vorantrieb und damit zu einer kontinuierli-

chen Verbesserung der Qualität der Notfall-

vorsorge in Kernkraftwerken und Kernanla-

gen beiträgt.

Für die Notfallvorsorge des ENSI war das 

Jahr 2024 insbesondere durch die Gesamt-

notfallübung URANOS geprägt. Zwei Mit-

glieder des ENSI-Rates nahmen als Besu-

cher daran teil, eines im ENSI, das andere im 

KKG, wo der schwere Unfall simuliert wurde. 

Die Mitglieder des ENSI-Rates stellten fest, 

dass die Notfallteams des ENSI sehr gut vor-

bereitet waren, der Ablauf gemäss den vor-

gegebenen Prozessen des Qualitätsma-

nagementsystems funktionierte und sich 

die Teilnehmenden jederzeit sehr professio-

nell verhielten. Weiter stellten die Mitglieder 

des ENSI-Rates fest, dass die vom ENSI ent

wickelten Simulations- und Darstellungs

instrumente eine echte Hilfe für die Steue-

rung des Informationsflusses, die interne 

Kommunikation und die Entscheidungs

findung darstellen. Die Kommunikation 

zwischen den verschiedenen Notfallpart-

nern könnte jedoch punktuell verbessert 

und standardisiert werden, um ein gemein-

sames Verständnis der Situation zu fördern. 

Auch über den Umgang mit Unsicherheiten 

im Entscheidungsprozess könnten weitere 

Überlegungen angestellt werden. Der ENSI-

Rat begrüsst besonders, dass interne und 

externe Beobachter den Ablauf der Übung 

kritisch analysierten und so zur kontinuier-

lichen Verbesserung beitrugen. Das identi-

fizierte Optimierungspotenzial wurde nicht 
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nur dem ENSI, sondern auch den externen 

Partnern mitgeteilt. Das entsprechende Ziel 

der Leistungsvereinbarung 2024 (Ziffer 2.1.b) 

wurde somit erreicht.

Im Jahr 2024 hat der Bund eine neue Ver-

ordnung über die Krisenorganisation der 

Bundesverwaltung (KOBV; SR 172.010.8) in 

der Schweiz in die Vernehmlassung gege-

ben. Das ENSI wurde konsultiert und gab im 

Rahmen der Ämterkonsultation eine Stel-

lungnahme ab. Der ENSI-Rat begrüsst das 

Engagement des ENSI für eine Klärung der 

Organisation sowohl in Krisen- als auch in 

Notfallsituationen. Er ist jedoch besorgt über 

die immer grössere Komplexität des gelten-

den Rechtsrahmens. Für ein effektives Not-

fallmanagement bei schweren nuklearen 

Unfällen ist es wichtig, dass die Organisa-

tion, die Rollen und die Kompetenzvertei-

lung zwischen den verschiedenen Akteuren 

im Vorfeld klar festgelegt werden. 

Zusammenfassend ist der ENSI-Rat der 

Ansicht, dass das ENSI im Jahr 2024 seinen 

Auftrag im Bereich des Notfallschutzes pro-

fessionell, effizient und umfassend erfüllt 

hat.

4.3 Ausserbetriebnahme  
und Stilllegung

4.3.1 Tätigkeiten des ENSI
Am 20. Dezember 2019 wurde das Kernkraft-

werk Mühleberg endgültig abgeschaltet. Im 

Jahr 2020 wurden die für die Etablierung des 

sicheren technischen Nachbetriebs erforder-

lichen Massnahmen umgesetzt. Am 15. Sep-

tember 2020 wurde die Betriebsbewilligung 

durch die Stilllegungsverfügung des UVEK 

abgelöst. Seit diesem Datum gilt das Werk 

als endgültig ausser Betrieb genommen.

Wegen Abweichungen von der ursprüng-

lich geplanten Vorgehensweise bei der 

Zerlegung der Kerneinbauten im Reaktor-

gebäude auf der Ebene + 29 m konnte die 

Zerlegung nicht wie geplant Ende des Jahres 

2021 abgeschlossen werden. Sie musste zu-

dem während des Abtransports der Brenn-

elemente zwischen April 2022 und Septem-

ber 2023 unterbrochen werden. Das ENSI hat 

die Massnahmen für die Änderungen der 

Hilfseinrichtungen nach dem Unterbruch 

freigegeben und bis zum 3. Quartal 2024 die 

weiteren Inbetriebnahmen der Einrichtun-

gen zur Zerlegung der Kerneinbauten durch 

Teaminspektionen aufsichtlich begleitet.

Weitere Einzelfreigaben im Jahr 2024 be

trafen die Demontagen von Systemen, 

Strukturen und Komponenten im Sicher-

heitsbehälter sowie die Zerlegung und Ver-

packung der Steuerstäbe. Auf dieser Basis 

wurden die Massnahmen umgesetzt und 

durch das ENSI mit Inspektionen aufsicht-

lich begleitet.

Das ENSI hat sich auch im Jahr 2024 auf der 

Basis des internationalen Erfahrungsaus-

tausches auf die Zerlegung des Reaktor-

druckbehälters und des Sicherheitsbehäl-

ters vorbereitet. Im Berichtsjahr wurde nach 

Einreichung der Antragsunterlagen die Kon-

zeptfreigabe für die Zerlegung des Reaktor-

druckbehälters mit Auflagen erteilt.

Weiter wurden dem ENSI im Berichtsjahr 

zahlreiche Ausserbetriebnahmen und De-

montagen von Systemen gemeldet. Diese 

hat das ENSI aufsichtlich geprüft und be-

wertet. Besonders hervorzuheben sind die 

Demontagen der Kondensatoren und der 

weiteren Systeme, Strukturen und Kompo-

nenten in der Kondensation. Hinzu kamen 

zahlreiche weitere Demontagen auf ver-

schiedenen Ebenen des Reaktorgebäudes. 

Das ENSI hat die korrekte Umsetzung der 

Massnahmen des Rückbaus mit zahlreichen 

Inspektionen vor Ort und anhand von Fach-

gesprächen begleitet und überprüft.

Unterschiedliche Bewertungen zwischen 

dem Inhaber der Stilllegungsverfügung des 

KKM und dem ENSI führten im Jahr 2023  

zu einem Beschwerdeverfahren vor Bundes-

verwaltungsgericht. Gegenstand des Ver-

fahrens bildete im Wesentlichen die Frage, 

welche Qualitätsstandards Nassdekontami-

nationszellen zu erfüllen haben, in denen 

Mitarbeitende unter besonders belasten-

den radiologischen Umständen arbeiten – 

dies auch vor dem Hintergrund des Endes 

des Leistungsbetriebs beziehungsweise des 

laufenden Stilllegungsbetriebs. Das ENSI 

verlangte, dass der Inhaber der Stilllegungs-

verfügung alle Nassstrahlarbeiten in einer 
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spezifischen Nassdekontaminationszelle 

einstellt und diese zunächst an den Stand 

der Technik angleicht. Die dagegen gerich-

tete Beschwerde wies das Bundesverwal-

tungsgericht mit seinem Urteil A-619/2023 

vom 9. August 2024 ab und bestätigte die 

Forderungen des ENSI. Das Urteil bestätigt 

weiter, dass der radiologische Arbeitsschutz 

als Teil des Strahlenschutzes im rechtlichen 

Sinne Bestandteil der nuklearen Sicherheit 

ist. Daher sind bezüglich des Strahlenschut-

zes auch im Rahmen der Stilllegung kern-

energierechtliche Anforderungen einzu-

halten. Das Urteil ist rechtskräftig, und das 

ENSI stellte anlässlich einer Inspektion fest, 

dass die Arbeiten in der Nassdekontamina-

tionszelle wie gefordert eingestellt wurden. 

Das Urteil bekräftigt die Aufsichtspraxis des 

ENSI im Strahlenschutz für zukünftige Fälle 

in Mühleberg und für spätere Stilllegungs-

projekte. 

4.3.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat informierte sich regelmäs-

sig über den Rückbau des KKM. Dabei liess 

er sich über die beantragten und erlasse-

nen Freigaben sowie über anstehende und 

durchgeführte Tätigkeiten vor Ort unterrich-

ten. Weitere Informationen bezog der ENSI-

Rat aus Fachvorträgen während der Sitzun-

gen, den Protokollen der Kadersitzungen des 

ENSI und durch Teilnahme an den entspre-

chenden Anlagekonferenzen sowie Bespre-

chungen mit dem BKW-Leitungspersonal 

von Mühleberg.

Die Stilllegung des KKM schritt auch im Be-

richtsjahr planmässig voran. Sowohl der Zeit-

plan als auch die Budgetvorgaben wurden 

eingehalten. Die ganze Stilllegung wird aber 

noch bis Anfang der 2030er Jahre andau-

ern. In diesem und in den nächsten Jahren 

geht es vor allem darum, die Einbauten des 

Reaktordruckbehälters, den Reaktordruck

behälter selbst sowie die sonstigen aktivier-

ten und kontaminierten Anlagenteile zu 

zerlegen und zu dekontaminieren. Die fach-

gerechte Aufteilung der anfallenden Stoffe 

und Materialen in radioaktive Abfälle mit an-

schliessendem Transfer ins Zwischenlager, 

Abklinglager oder die Rückführung in den 

Stoffkreislauf erfolgt vor Ort und wird vom 

ENSI überwacht. 

Das ENSI hatte Ende des Jahres 2022 bei der 

BKW die Nachrüstung einer Nassdekonta-

minationszelle nach dem Stand der Technik 

gefordert. Die entsprechende Verfügung 

des ENSI war von der BKW beim Bundes-

verwaltungsgericht angefochten worden. 

Am 9. August 2024 wies das Bundesverwal-

tungsgericht die Beschwerde der BKW ab 

und bestätigt somit die Aufsichtspraxis des 

ENSI. Der ENSI-Rat nimmt zur Kenntnis, dass 

mit diesem Urteil der radiologische Arbeits-

schutz Bestandteil der nuklearen Sicherheit 

ist und diesbezüglich auch im Rahmen der 

Stilllegung kernenergierechtliche Anforde-

rungen einzuhalten sind. Das ENSI beauf-

sichtigt weiterhin die laufenden Stilllegungs-

arbeiten in Mühleberg und trägt damit unter 

anderem zum radiologischen Arbeitsschutz 

vor Ort bei.

Im Rahmen der regelmässigen Bericht-

erstattung zur Leistungsvereinbarung infor-

mierte die Geschäftsleitung den ENSI-Rat 

quartalsweise über den Stand der Stillle-

gungsarbeiten und ‑verfahren bei den PSI-

Anlagen Proteus, Saphir, Diorit und VVA.

Der ENSI-Rat stellt fest, dass das ENSI die 

Anträge fristgerecht behandelt hat und der 

Zeitplan der Stilllegungsarbeiten am PSI ein-

gehalten ist. Zudem nimmt der ENSI-Rat zur 

Kenntnis, dass die Stilllegung des KKM auch 

im Berichtsjahr auf Kurs ist und alle wesent-

lichen Sicherheits- und Umweltbelange ein-

gehalten worden sind. Das ENSI hat seine 

Aufsichtspflichten wirksam und umfassend 

umgesetzt und dabei die übergeordnete 

strategische Ausrichtung des ENSI-Rates 

beachtet.

4.4 Entsorgung radioaktiver 
Abfälle

4.4.1 Tätigkeiten des ENSI
Die Nagra reichte am 19. November 2024 

zwei Rahmenbewilligungsgesuche beim 

Bund ein. Eines betrifft das geologische 

Tiefenlager für radioaktive Abfälle bei Stadel 

im Standortgebiet Nördlich Lägern (Kantone 

Zürich und Aargau), das zweite die Brennele-
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mentverpackungsanlage am Standort des 

bestehenden Zentralen Zwischenlagers in 

Würenlingen (Kanton Aargau). 

Das ENSI hat im Berichtsjahr die Nagra-

Berichte zu den Datengrundlagen geprüft. 

Diese Prüfung umfasst unter anderem die 

Bautechnik, Berichte zu den Bohrungen 

und die Ausbreitung radioaktiver Stoffe im 

Gestein. Im ENSI beschäftigen sich aktuell 

elf Fachleute mit der Prüfung der Unter

lagen der Nagra. Sie verfügen über Exper-

tise in den Gebieten der Geologie, (Geo-)

Physik, Chemie, des Bauingenieurwesens, 

der Zwischenlagerung, der Transporte und 

der Bautechnik. Für spezifische Fachfragen 

werden vom ENSI zusätzliche Experten bei-

gezogen.

Das ENSI hat seine Computermodelle zur 

Berechnung der Ausbreitung von radioakti

ven Stoffen sowie zur Temperatur- und 

Druckentwicklung in den Gesteinsschich-

ten weiterentwickelt, um seine Prüfarbeiten 

effizient durchführen zu können. Um sich 

zu vergewissern, dass die eigenen Modellie-

rungen korrekt durchgeführt werden, betei-

ligt sich das ENSI an internationalen Verglei-

chen. Dabei werden die Resultate eigener 

Berechnungen mit denjenigen der teilneh-

menden Forschungsgruppen verglichen.

Das ENSI nahm im Berichtsjahr an Infor

mationsveranstaltungen im In- und Ausland 

teil, um Fragen der Öffentlichkeit zu beant-

worten. 

Im Berichtsjahr wurden vier Sitzungen des 

Technischen Forums Sicherheit (TFS) durch-

geführt. Im TFS werden technische und 

wissenschaftliche Fragen zu Sicherheit und 

Geologie aus der Bevölkerung, von Gemein-

den, Standortregionen, Organisationen, 

Kantonen und Gemeinwesen betroffener 

Nachbarstaaten diskutiert und beantwortet. 

Bis anhin wurden 182 Fragen im Forum ein-

gereicht. Davon wurden 172 Fragen bereits 

beantwortet. Fragen und Antworten werden 

auf der Website des ENSI aufgeschaltet.2

An der 57. Sitzung des TFS vom 13. März stan-

den die regulatorische Sicherheitsforschung 

2	 https://ensi.admin.ch/de/technisches-forum-sicherheit/

des ENSI, die ENSI-Forschungsprojekte zur 

geologischen Tiefenlagerung und die For-

schung zur Felsmechanik des Opalinustons 

im Zentrum. Im Hinblick auf die zukünftige 

Handhabung abgebrannter Brennelemente 

wurde zudem die Forschung zur verlänger-

ten Trockenlagerung in Deutschland im 

Forum behandelt.

An der 58. Sitzung des TFS vom 13. Juni wurde 

das Lüftungskonzept für die kontrollierte 

Zone des Tiefenlagers von der Nagra vorge-

stellt und diskutiert.

An der 59. Sitzung des TFS vom 19. Septem-

ber wurde unter anderem die Bedeutung 

von Eignungskriterien diskutiert. In der Rah-

menbewilligung für geologische Tiefenlager 

müssen gemäss Kernenergiegesetz (KEG; 

SR 732.1) Kriterien von der Nagra festgelegt 

werden, bei deren Nichterfüllung ein vorge-

sehener Lagerbereich wegen fehlender Eig-

nung ausgeschlossen wird. Die quantitati-

ven Minimalanforderungen sind durch die 

Nagra aus dem Bericht über die Langzeit

sicherheit begründet abzuleiten. Diese vor-

geschlagenen Eignungskriterien werden 

vom ENSI geprüft und vom Bundesrat in der 

Rahmenbewilligung festgeschrieben.

An der 60. Sitzung des TFS vom 21. Novem-

ber wurden Fragen zu möglichen Auswir-

kungen auf das aktuelle Tiefenlagerprojekt 

besprochen für den Fall, dass der Bau neuer 

Kernkraftwerke in der Schweiz wieder zuge-

lassen würde.

Weitere Aktivitäten
Im Felslabor Mont Terri werden seit 1996 erd-

wissenschaftliche Experimente im Opalinus-

ton als Wirtgestein zur Tiefenlagerung von 

radioaktiven Abfällen und als Deckgestein 

für CO₂-Injektionen durchgeführt. Das ENSI 

konzentriert sich auf die folgenden, für die 

Aufsicht wesentlichen Forschungsschwer-

punkte: die Eigenschaften der Gesteine, die 

Überwachung eines Tiefenlagers sowie die 

Prozesse, welche die Sicherheit eines geolo-

gischen Tiefenlagers langfristig beeinträch-

tigen können. Für das ENSI ist die Vernet-

https://ensi.admin.ch/de/technisches-forum-sicherheit/
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zung mit den Forschungsgruppen an den 

Universitäten von zentraler Bedeutung, um 

in seiner Aufsichtstätigkeit den aktuellen 

Stand der Wissenschaft zu nutzen.

Die Expertengruppe Geologische Tiefen-

lagerung (EGT) unterstützte das ENSI im 

Berichtsjahr bei der Vorbereitung der si-

cherheitstechnischen Beurteilung im Sach-

plan- und Rahmenbewilligungsverfahren. 

Die EGT besteht zurzeit aus acht internatio-

nalen Experten aus dem Hochschulbereich, 

die in keinem Auftragsverhältnis zur Nagra 

stehen. Sie deckt die für die geologische 

Tiefenlagerung wichtigsten Disziplinen der 

Erdwissenschaften und der Geotechnik ab. 

Die EGT setzt sich intensiv mit allen Stand-

orten der Etappe 3 auseinander und wird die 

Auswahl der Nagra in ihrer Stellungnahme 

zu den Rahmenbewilligungsgesuchen aus-

führlich kommentieren.

Die Beurteilung von Anträgen von Zulas-

sungsverfahren für neue Transport- und 

Lagerbehälter im Rahmen der Projekte TN-

Eagle, Castor Geo32 und Castor Geo32BEZ 

wurde im Berichtsjahr planmässig abge-

schlossen. Beim Projekt OSPA – neues Zwi-

schenlager der Bundessammelstelle – er-

folgten die bautechnischen Abnahmen im 

nukleartechnischen Bereich, und die Hierar-

chiestufe 3 wurde abgeschlossen. Auf Hier-

archiestufe 4 wurden alle Freigabeanträge 

seitens PSI eingereicht und teilweise freige-

geben. Die Störfallanalyse, der Sicherheits-

bericht und die Technische Spezifikation 

wurden zur Überarbeitung zurückgewiesen. 

Bis Ende des Berichtsjahres hat das PSI die 

überarbeiteten Dokumente beim ENSI ein-

gereicht. Eines ist noch ausstehend.

4.4.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Am 19. November 2024 reichte die Nagra zwei 

Rahmenbewilligungsgesuche ein: eines für 

das geplante geologische Tiefenlager für ra-

dioaktive Abfälle im Standortgebiet Nördlich 

Lägern (Kantone Aargau und Zürich) und 

eines für die Brennelementverpackungsan-

lage am Standort des bestehenden Zentra-

len Zwischenlagers in Würenlingen (Kanton 

Aargau). Das ENSI hat begonnen, die um-

fangreichen Dokumente auf deren Vollstän-

digkeit und Detaillierungsgrad zu prüfen. 

Dies wird bis Mitte des Jahres 2025 andau-

ern, und die Nagra hat Gelegenheit nach-

zubessern, falls dies vom ENSI als erforder-

lich erachtet wird. Erst dann wird das ENSI 

alle Dokumente prüfen und im Jahr  2027 

die entsprechenden Gutachten zu Händen 

des Bundesrates einreichen. Die EGT sowie 

externe Fachspezialisten unterstützen das 

ENSI in technisch-wissenschaftlicher Hin-

sicht. Der ENSI-Rat lässt sich über die Fort-

schritte der Gesuchsprüfung regelmässig 

informieren. 

Im März 2024 fand das alljährliche Treffen 

zwischen der Nagra-Geschäftsleitung und 

dem ENSI-Rat statt. Die Nagra informierte 

den ENSI-Rat über den Zeitplan für die Ein-

reichung der beiden Rahmenbewilligungs-

gesuche sowie über deren Detaillierungs-

grad. Die Gesuchsunterlagen sind allgemein 

gehalten und umfassen hauptsächlich die 

Sicherheitsberichte für das geologische Tie-

fenlager und die Verpackungsanlage sowie 

die entsprechenden Erläuterungsberichte. 

Die Rahmenbewilligungsgesuche legen den 

vorläufigen Schutzbereich sowie die vorläu-

figen Perimeter fest. Sobald die Rahmenbe-

willigungen vorliegen, sollen die detaillierten 

Projektunterlagen im Zuge eines Baubewilli-

gungsgesuches eingereicht werden. 

Nebst der schweizerischen Tiefenlagerung 

interessierte sich der ENSI-Rat auch für das 

französische Tiefenlagerprojekt CIGEO (Cen-

tre Industriel de stockage Géologique). Da-

bei besuchte eine Delegation im Mai 2024 

das französische Felslabor und das Techno-

logiezentrum der ANDRA (Kapitel 2.2). Ziel ist 

es, eine sichere und dauerhafte Lagerung für 

die mittel- und hochradioaktiven Abfälle zu 

schaffen, die vor allem aus der Kernenergie-

produktion stammen.

Im Oktober 2024 traf der ENSI-Rat die fin-

nische und die schwedische Sicherheits-

behörde. Dabei wurden auch die Tiefen-

lagerkonzepte der Schweiz und Finnlands 

thematisiert, und die Delegationen infor-

mierten über die neusten Entwicklungen in 

ihren Tiefenlagerprojekten. Hervorzuheben 

ist, dass das finnische Konzept den Sicher-

heitsfokus auf die technischen Barrieren 
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setzt (Kupferbehälter, Bentonit), während-

dem die Schweiz vor allem auf die geologi-

sche Barriere setzt (Opalinuston). 

Mitglieder des ENSI-Rates nahmen im Be-

richtsjahr aktiv an diversen Veranstaltungen 

teil. Zu erwähnen sind die vier Sitzungen des 

TFS (Technisches Forum Sicherheit) und die 

drei RBG-Seminare (RBG steht für Rahmen-

bewilligungsgesuch). Die im TFS behan-

delten Fragen umfassten unterschiedliche, 

wichtige Themen wie die regulatorische 

Sicherheitsforschung des ENSI, das Lüf-

tungskonzept des zukünftigen Tiefenla-

gers, die Präsentation der Eignungskrite-

rien gemäss KEG sowie die Auswirkungen 

von neuen schweizerischen Kernkraftwer-

ken auf das laufende Tiefenlagerprojekt. Die 

RBG-Seminare wurden vom ENSI organi-

siert und richten sich an kantonale und süd-

deutsche Fachstellen, aber auch ans wis-

senschaftlich interessierte Publikum. Ziel ist 

es, alle Anspruchsgruppen in den Standort-

auswahlprozess einzubinden und die Teil-

nehmer über die aktuellen Entwicklungen 

auf dem Laufenden zu halten. Themen wa-

ren unter anderem die zukünftigen Verglet-

scherungs- und Erosionsszenarien in den 

Standortgebieten, die anaerobe Korrosion 

von Stahlkanistern und die Rolle der Bakte-

rien im Einlagerungsbereich sowie Anlagen 

und Betriebskonzept in einem zukünftigen 

Tiefenlager. Der ENSI-Rat schätzt die viel-

fältigen Austauschmöglichkeiten während 

dieser Veranstaltungen. Die Sitzungen wur-

den vom ENSI immer gut vorbereitet und 

fachkompetent moderiert.

Mitglieder des ENSI-Rates tauschten sich re-

gelmässig mit Mitarbeitenden des Bereiches 

Entsorgung aus, vor allem zu Forschungs-

projekten im Felslabor Mont Terri und zur 

Vorbereitung der Begutachtung der beiden 

Rahmenbewilligungsgesuche. Der ENSI-Rat 

kommt zum Schluss, dass das ENSI seine 

Aufsicht im Bereich Sachplan Geologische 

Tiefenlager aktiv wahrnimmt und die Be-

urteilung der Rahmenbewilligungsgesuche 

fachlich kompetent und effizient angeht.

4.5 Internationale Tätigkeiten

4.5.1 Tätigkeiten des ENSI
Die internationale Zusammenarbeit des 

ENSI dient der ständigen Verbesserung 

der nuklearen Sicherheit und Sicherung in 

der Schweiz und weltweit sowie der Stär-

kung der nuklearen Aufsicht. Deshalb en-

gagiert sich das ENSI stark in den Gremien 

der internationalen Atomenergie IAEA, in 

den Arbeitsgruppen der Kernenergieagen-

tur (NEA) der OECD, in der European Nuclear 

Security Regulators Association (ENSRA) und 

speziell in der Western European Nuclear 

Regulators Association (WENRA). Diese Ak-

tivitäten richten sich an der aktualisierten 

Strategie Internationales 2024 aus, die vom 

ENSI-Rat Anfang des Berichtsjahres verab-

schiedet wurde. Das ENSI erarbeitet dazu 

einen operativen Umsetzungsplan, der auch 

in dem Ausschuss Internationales des ENSI-

Rates beraten wurde. 

Die Schweiz hatte den Vorsitz inne bei der 

fünften ausserordentlichen Sitzung des 

Gemeinsamen Übereinkommens über die 

Sicherheit der Behandlung abgebrannter 

Brennelemente und über die Sicherheit der 

Behandlung radioaktiver Abfälle (Joint Con-

vention) vom 25. bis 28. März 2024. Im Mittel-

punkt des Treffens stand die Förderung der 

Einhaltung und wirksamen Umsetzung des 

Übereinkommens, das einen Rahmen für die 

sichere Entsorgung abgebrannter Brenn

elemente und radioaktiver Abfälle bietet. Die 

Vertragsparteien konnten verbesserte Richt-

linien zur Identifizierung und zum Austausch 

von «good practices» zwischen den Mitglied-

staaten verabschieden. Das ENSI wird an der 

bevorstehenden 8. Überprüfungskonferenz 

im März 2025 ebenfalls teilnehmen und eine 

Funktionsträgerin stellen. Die Erstellung des 

8. Länderberichts der Schweiz für die be-

vorstehende 8. Überprüfungskonferenz im 

März 2025 erfolgte termingerecht und ging 

im April 2024 in die interne und externe Ver-

nehmlassung, deren Kommentare berück-

sichtigt wurden. Der Länderbericht wurde 

im August 2024 bei der IAEA eingereicht. 

Das Lesen und Prüfen der anderen Länder-

berichte der Schweiz-Gruppe und der Nach-
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barländer und die Formulierung von Fragen 

wurden abgeschlossen, und die Schweizer 

Fragen bei der IAEA wurden im Dezember 

2024 eingereicht.

Im Mai 2024 fand die International Confe-

rence on Nuclear Security 2024: Shaping 

the Future (ICONS 2024) unter Teilnahme 

des ENSI statt. Nach 2013, 2016 und 2020 

war diese Ausgabe bereits die vierte in die-

ser Konferenzreihe. Die ICONS ist der wich-

tigste regelmässig stattfindende Anlass im 

Bereich der nuklearen Sicherung. Sie bringt 

politische Entscheidungsträger sowie tech-

nische Experten von Aufsicht und Industrie 

gleichermassen zusammen. Das ENSI war 

Teil der Schweizer Delegation und beteiligte 

sich aktiv an der Konferenz durch die Leitung 

und Teilnahme an Panels und Fachdiskus-

sionen. 

Am 16. Internationalen Kongress der Inter-

national Radiation Protection Association 

(IRPA) konnte sich das ENSI auf dem Gebiet 

der Epidemiologie mit internationalen Fach-

experten austauschen. Das Organisations-

komitee wählte den vom ENSI eingereich-

ten Beitrag für eine mündliche Präsentation 

aus.3

Das ENSI nahm an der 7. ENSREG-Konferenz 

(European Nuclear Safety Regulators Group) 

vom 24. bis 25. Juni 2024 teil, die sich auf die 

wichtigsten Entwicklungen und Herausfor-

derungen im Bereich der nuklearen Sicher-

heit in Europa und weltweit konzentrierte. 

Diese Konferenz bot eine Plattform für Re-

gulierungsbehörden, technische Experten 

und Interessengruppen, um Fortschritte 

und Strategien im Bereich der nuklearen 

Sicherheit zu diskutieren, insbesondere vor 

dem Hintergrund des wiedererwachten In-

teresses an der Kernenergie. Das ENSI betei-

ligte sich an den Diskussionen in folgenden 

Themenbereichen: 

	■Anpassung des nuklearen Regelwerks: 
Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die 

Anpassung des Regelwerks an neue Her-

3	 «The Life Span Study Neutron Relative Biological Effectiveness And Its Impact On All Solid 
Cancer Radiation Risks Obtained From The Japanese A-bomb Survivors Mortality Data», 
präsentiert an der Session «Radiation Protection-Related Reports and Summaries».

ausforderungen unter Beibehalt von Glaub-

würdigkeit, Transparenz und öffentlichem 

Vertrauen.

	■Kapazitäts- und Kompetenzaufbau: 	  
Unterstrichen wurde die Notwendigkeit, 

Kapazitäten aufzubauen und die Vielfalt im 

Nuklearsektor zu erhöhen, indem Kompe-

tenzlücken geschlossen und integrative In-

itiativen gefördert werden.

	■Klimawandel und nukleare Sicherheit: 	  
Experten diskutierten die Auswirkungen des 

Klimawandels auf kerntechnische Anlagen 

und wie die Kernenergie klimabedingte Ri-

siken mindern kann.

	■Kleine modulare Reaktoren (Small Modu-
lar Reactors, SMR): Regulierungsansätze für 

SMR, einschliesslich Bewilligungsverfahren 

und internationale Zusammenarbeit, wur-

den vor dem Hintergrund der Weiterent-

wicklung der Industrie diskutiert.

Im Frühherbst 2024 fand unter Teilnahme 

des ENSI die dritte ausserordentliche Sit-

zung des Übereinkommens zur nuklearen 

Sicherheit (Convention on Nuclear Safety, 

CNS) statt. Während des Treffens konnten 

Massnahmen verabschiedet werden, die 

dazu dienen, den Review-Prozess schlan-

ker und effizienter zu gestalten. Das Treffen 

unterstrich erneut die Bedeutung gemein-

samer globaler Anstrengungen zur Auf-

rechterhaltung und Weiterentwicklung der 

Standards für nukleare Sicherheit und spie-

gelte sowohl technische Verbesserungen als 

auch die breiteren geopolitischen Heraus

forderungen wider. Das ENSI hat sich aktiv 

an den Verhandlungen beteiligt und wird 

eine Funktionsträgerin an der 10. Überprü-

fungskonferenz im Jahr 2026 stellen. 

Die Schweiz nahm aktiv am zweiten thema-

tischen Peer Review (Topical Peer Review, 

TPR) teil, welcher durch die ENSREG organi-

siert wurde. Der TPR-Prozess soll die Zusam-

menarbeit und den Austausch bewährter 

Verfahren zwischen europäischen Ländern 
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fördern und so zu einer kontinuierlichen 

Verbesserung der nuklearen Sicherheit bei-

tragen. Diese alle sechs Jahre stattfindende 

Überprüfung konzentrierte sich im Jahr 2024 

auf den Brandschutz in kerntechnischen An-

lagen. Die Überprüfung des Brandschutzes 

in Kernanlagen im Rahmen des TPR erfolgte 

in drei Schritten: Im ersten Schritt bewerte-

ten alle beteiligten Länder die Brandschutz-

vorkehrungen in ihren Kernanlagen und 

fassten die Ergebnisse in einem Länderbe-

richt zusammen. Im zweiten Schritt beurteil-

ten Brandschutzexpertinnen und -experten 

aus den beteiligten Ländern die Länderbe-

richte und leiteten daraus Empfehlungen ab. 

Diese Empfehlungen wurden dann in zwei 

Workshops in Luxemburg im Oktober 2024 

mit den Experten diskutiert und konsolidiert. 

Die Empfehlungen werden im dritten Schritt 

in nationale Aktionspläne einfliessen. Beim 

TPR II wurde die Robustheit des Brandmel-

desystems gegen Einzelausfälle als «good 

practice» für alle Schweizer Kernkraftwerke 

anerkannt. Anerkennung fand auch das La-

ger für abgebrannte Brennelemente im Zwi-

lag, bei dessen Planung Brände infolge von 

Flugzeugabstürzen berücksichtigt wurden. 

Eine Überarbeitung des Brandschutzkon-

zeptes in ein «übergreifendes Brandschutz-

konzept» unter Berücksichtigung der nu

klearen Sicherheit und des Strahlenschutzes 

wurde als mögliche Verbesserung festge-

halten. Zum gleichen Schluss kam das ENSI 

bereits in seinem im November 2023 einge-

reichten Schweizer Länderbericht. Das ENSI 

wird die identifizierten Empfehlungen nun 

in einem Aktionsplan umsetzen beziehungs-

weise durchsetzen. 

Im November wurde in der Schweiz das 

Country-Specific Safety Culture Forum 

(CSSCF) organisiert, in Zusammenarbeit 

mit der Nuclear Energy Agency (NEA) und 

der World Association of Nuclear Operators 

(WANO). Das CSSCF zielt darauf ab, die nu-

kleare Sicherheit zu verbessern, indem die 

Wechselwirkung zwischen der nationalen 

Kultur und den Sicherheitspraktiken im 

Nuklearsektor untersucht wird. Das Forum 

konzentrierte sich auf die regulatorischen 

und operativen Interessenvertreter in der 

Schweiz und ermöglichte offene Diskussio-

nen. Für die Schweiz war das Forum eine 

wichtige Plattform, um ihr Vorgehen im Be-

reich der Sicherheitskultur zu präsentieren 

und gleichzeitig von internationalen Part-

nern zu lernen. Das Forum stellte fest, dass 

in der Schweiz bewährte Verfahren zum 

Umgang mit der Thematik Sicherheitskul-

tur bestehen. Daneben wurden Fragen zum 

Umgang mit Selbstreflexion und zur Kon-

fliktfähigkeit in der Schweiz aufgeworfen, 

die weiterverfolgt werden. Die Veranstal-

tung baute auf der Dynamik früherer Foren 

in Ländern wie Japan, Kanada, Finnland und 

Schweden auf, die jeweils einzigartige Pers-

pektiven in den globalen Diskurs über nu

kleare Sicherheit eingebracht hatten.

Im Jahr 2024 fanden auch zahlreiche Tref-

fen des ENSI mit ausländischen Delegatio-

nen statt. Insbesondere unterhielt sich das 

ENSI bei verschiedenen Treffen mit der Vize-

Direktorin der IAEA und Leiterin der Abtei-

lung für nukleare Sicherheit und Sicherung, 

Lydie Evrard. Auch im Jahr 2024 hat das 

Kriegsgeschehen in der Ukraine die inter-

nationalen politischen Aktivitäten bei der 

IAEA geprägt. Das ENSI tauschte sich eben-

falls mit dem Generaldirektor der OECD Nu

clear Energy Agency, William D. Magwood IV, 

sowie mit den Vorsitzenden der Aufsichts

behörden aus den Vereinigten Staaten von 

Amerika, Dänemark, China, Kanada, Frank-

reich, Deutschland, Österreich, Belgien, Finn-

land, Italien, Spanien, der EU-Kommission 

und der Niederlande aus. Die 33. Sitzung 

der Commission France-Suisse (CFS), die 

42. Hauptsitzung der Deutsch-Schweizeri-

schen Kommission (DSK) und das 23. bila-

terale Treffen Schweiz–Österreich fanden in 

der Schweiz statt. Das ENSI und die spani-

sche nukleare Aufsichtsbehörde CSN haben 

im Berichtsjahr ein Memorandum of Under

standing unterzeichnet. Mit der Absichts-

erklärung wollen die Schweiz und Spanien 

den Erfahrungs- und Informationsaustausch 

in der nuklearen Aufsicht ausbauen. 

Während des Berichtsjahres nahm das ENSI 

zudem den Vorsitz der IAEA Comission on 

Safety Standards (CSS) wahr. In der CSS wer-

den die IAEA Safety Standards verabschie-
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det. In Fragen zur nuklearen Sicherheit 

nimmt die CSS ausserdem eine beratende 

Rolle gegenüber dem IAEA-Generaldirektor 

ein. 

ENSI-Mitarbeitende haben als Experten an 

verschiedenen internationalen Überprü-

fungsmissionen im Ausland teilgenommen, 

darunter in den USA und Bulgarien. 

Neben ihren zentralen Mitgliedschaften 

und der Teilnahme an internationalen Über-

prüfungsmissionen wird sich das ENSI 2025 

weiter international engagieren. Der Um-

setzungsplan für die Strategie Internatio-

nales des ENSI-Rates wird finalisiert, und 

die Vorbereitungen für die 8. Überprüfungs-

konferenz der Joint Convention, welche im 

Frühling 2025 in Wien stattfinden wird, sind 

bereits gestartet. 

4.5.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Im Berichtsjahr hat der ENSI-Rat die Strate-

gie Internationales4 aktualisiert. Sie legt ins-

besondere den Umfang des Engagements 

des ENSI, die zu bearbeitenden Themen und 

die zu erzielende Wirkung fest. Das Haupt-

anliegen der internationalen Zusammen-

arbeit des ENSI besteht in einer ständigen 

Verbesserung der nuklearen Sicherheit und 

Sicherung sowie einer Stärkung der Nu

klearaufsicht in der Schweiz. Dies wird durch 

aktive Mitwirkung am internationalen regu-

latorischen Informations- und Erfahrungs-

austausch, durch Überprüfungsmissionen 

und durch die Unterstützung anderer Bun-

desorgane erreicht. Zudem sollen die inter-

nationalen Tätigkeiten des ENSI auf die kon-

tinuierliche Verbesserung der nuklearen 

Sicherheit und Sicherung einwirken sowie 

auf die Stärkung und Unabhängigkeit der 

nuklearen Aufsicht auf globaler Ebene. Das 

ENSI positioniert sich dabei als zuverlässi-

ger, kompetenter und richtungsweisender 

Akteur. Der ENSI-Rat hat das ENSI mit der 

Planung und Entwicklung eines operativen 

Umsetzungsplans für die Strategie Interna-

tionales beauftragt. Er begrüsst, dass das 

4	 Strategie Internationales des ENSI-Rates. ENSI-AN-11842. Abrufbar unter:  
Strategie-Internationales-2024_DE-2.pdf

ENSI seine internationalen Tätigkeiten be-

reits im Berichtsjahr an der aktualisierten 

Strategie ausrichtet und dass auch schon ein 

Umsetzungskonzept Internationales vorliegt 

(Kapitel 6.3). 

Der ENSI-Rat verfolgt intensiv die internatio-

nalen Aktivitäten des ENSI für seine Beurtei-

lung. Dazu lässt er sich an seinen Sitzungen 

sowie im Ausschuss Internationales, der im 

Berichtsjahr von ihm eingesetzt wurde, Be-

richt erstatten und nahm selbst an verschie-

denen Veranstaltungen teil.

Der ENSI-Rat begrüsst, dass sich die Schweiz 

einem EU-weiten Peer Review zum Thema 

«Brandschutz» unterzogen hat. Die Ergeb-

nisse weisen «good practice» für alle Schwei-

zer Kernkraftwerke unter der Aufsicht des 

ENSI aus. Die Durchsetzung der identifizier-

ten Verbesserungen und Massnahmen zum 

Brandschutz durch das ENSI stellt nach Auf-

fassung des ENSI-Rates eine konsequente 

und systematische Herangehensweise in der 

Schweiz dar. Sie impliziert eine wirksame ex-

terne, internationale Qualitätssicherung, die 

der ENSI-Rat deshalb nachdrücklich unter-

stützt. Auch die Organisation des Country-

Specific Safety Culture Forums (CSSCF) in 

der Schweiz erachtet der ENSI-Rat als sehr 

effektive Massnahme, um eine offene Dis-

kussion zu der wichtigen Thematik Sicher-

heitskultur zu unterstützen und Erkennt-

nisse mit einer Aussensicht zur nationalen 

Kultur zu gewinnen. Der ENSI-Rat befür-

wortet deshalb, dass die Erkenntnisse weiter 

ausgewertet und umgesetzt werden. 

Die internationale Zusammenarbeit des ENSI 

mit ausländischen Aufsichtsbehörden trägt 

nach Auffassung des ENSI-Rates weltweit 

und damit auch in der Schweiz zur nuklea-

ren Sicherheit und Sicherung bei. Von hoher 

Bedeutung sind überdies die Mitgliedschaf-

ten, Funktionen und Positionen, welche die 

Schweiz im internationalen Bereich innehat. 

Von besonderer Relevanz waren im Berichts-

jahr die fünfte ausserordentliche Sitzung der 

Joint Convention unter Schweizer Vorsitz, die 

https://ensi.admin.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/Strategie-Internationales-2024_DE-2.pdf
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dritte ausserordentliche Sitzung der CNS, die 

7. ENSREG-Konferenz sowie die ICONS 2024. 

Nach Beurteilung des ENSI-Rates sind sie – 

wie alle Mitgliedschaften, Funktionen und 

Positionen – Zeichen der ausgezeichneten 

internationalen Reputation der Schweiz im 

Bereich der nuklearen Sicherheit und Siche-

rung. Mit sicherheitsgerichteten Anliegen in 

den Diskussionen und Beratungen nimmt 

das ENSI eine Vorreiterrolle ein, um auf die 

kontinuierliche Verbesserung der nuklearen 

Sicherheit und Sicherung hinzuwirken. Da-

mit positioniert sich das ENSI auf globaler 

Ebene als zuverlässiger, kompetenter und 

richtungsweisender Akteur.

Dies trifft insbesondere auf die aktive Rolle 

des ENSI-Direktors und seines Teams bei der 

Leitung der IAEA-CSS zu. Die renommierte 

CSS nimmt eine zentrale Rolle sowohl für 

die Weiterentwicklung der IAEA Safety Stan-

dards und Leitlinien als auch für die Bera-

tung des Generaldirektors der IAEA zu dies-

bezüglichen Fragestellungen wahr.

Der ENSI-Rat erachtet die Teilnahme des 

ENSI an internationalen Überprüfungsmis-

sionen im Ausland als zielführend: Dies er-

möglicht sowohl die Nutzung der heraus

ragenden Kompetenz und Erfahrung des 

ENSI im internationalen Bereich als auch 

umgekehrt den Rückfluss an Erkenntnissen 

für die Aufsichtstätigkeit in der Schweiz.

Der ENSI-Rat beurteilt zusammenfassend 

das internationale Engagement des ENSI 

im Jahr 2024 als wirksame und umfassende 

Umsetzung der strategischen Ausrichtung 

des ENSI-Rates.

4.6 Forschung

4.6.1 Tätigkeiten des ENSI
Im Rahmen der regulatorischen Sicherheits-

forschung vergibt und koordiniert das ENSI 

Forschungsaufträge mit dem Ziel, den aktu-

ellen wissenschaftlich-technischen Kennt-

nisstand zu ermitteln, zu erweitern und für 

die Aufgaben der Aufsicht verfügbar zu ma-

5	 Forschungsstrategie des ENSI. ENSI-AN-11594 vom Mai 2023. Abrufbar unter:  
https://ensi.admin.ch/de/dokumente/document-category/strategiedokumente/

chen. Zu diesem Zweck beteiligt sich das 

ENSI an nationalen wie auch an internatio-

nalen Forschungsprojekten. Sie tragen zur 

Klärung offener Fragen rund um den Betrieb 

der Schweizer Kernanlagen und die Entsor-

gung der radioaktiven Abfälle bei. Der Nut-

zen für die Aufsichtstätigkeit steht dabei im 

Zentrum. Die Resultate der Forschungs-

arbeiten liefern Entscheidungsgrundlagen 

und helfen bei der Entwicklung der Instru-

mente, welche das ENSI zur Erfüllung sei-

ner Aufgaben braucht. Die Erkenntnisse för-

dern die für die Aufsichtstätigkeit benötigten 

Kompetenzen und schaffen unabhängige 

Expertise. International vernetzte Projekte 

liefern Ergebnisse, die in der Schweiz allein 

nicht erreicht werden könnten. Sie stärken 

gleichzeitig die internationale Zusammen-

arbeit des ENSI mit anderen Aufsichtsbehör-

den und Kompetenzzentren. Die Ziele der re-

gulatorischen Sicherheitsforschung und die 

Kriterien für Projekte sind in der vom ENSI-

Rat verabschiedeten Forschungsstrategie5 

vorgegeben.

Im Jahr 2024 unterstützte das ENSI im Rah-

men seines Programms der regulatorischen 

Sicherheitsforschung 46  Forschungspro-

jekte aus folgenden Themenbereichen:

	■Brennstoffe und Materialien, mit dem 

Schwerpunkt «Langzeitbetrieb der Kern-

kraftwerke, insbesondere Fragen der Alte-

rung von Materialien»;

	■interne Ereignisse und Schäden in Kern-

anlagen;

	■externe Ereignisse, mit dem Schwerpunkt 

«Auswirkungen von Erdbeben auf Gebäu-

de, Systeme und Komponenten von Kern-

anlagen»;

	■menschliche Faktoren;

	■Systemverhalten und Störfallabläufe;

	■Strahlenschutz, mit dem Schwerpunkt 

«Strahlenexposition von Menschen und 

Umwelt»;

https://ensi.admin.ch/de/dokumente/document-category/strategiedokumente/
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	■Entsorgung, mit dem Schwerpunkt «Geo-

logische Tiefenlagerung, und dieser vor-

gelagerte Schritte wie Transporte und 

Zwischenlagerung von radioaktiven Ab-

fällen».

Folgende Entwicklungen im Forschungs-

programm sind besonders hervorzuheben:

	■Das ENSI ist seit Herbst 2024 neu Mit-

glied im internationalen Forschungsprojekt 

NEA  FAIR (Fire Risk Assessment through 

Innovative Research). Dieses Projekt wird 

vom Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire (IRSN) geleitet. Es werden Brand-

versuche in einem speziellen Gebäudekom-

plex in Cadarache (Provence) durchgeführt 

und anschliessend systematisch ausgewer-

tet. Interessante Aspekte dabei sind unter 

anderem die Brandausbreitung entlang von 

Kabeln und komplexe Fälle, in denen meh-

rere Räume mit unterschiedlichen Barrieren 

von einem Brandereignis betroffen sind. 

Zum Schwerpunkt «Auswirkungen von Erd-

beben auf Gebäude, Systeme und Kompo-

nenten von Kernanlagen» finden sich zwei 

neue Projekte im Programm «regulatorische 

Sicherheitsforschung»: 

	■Seit Anfang 2024 finanziert das ENSI ein 

Projekt der North Carolina State University. 

Erfahrungen aus tatsächlichen Erdbeben 

wie auch aus Laborversuchen haben ge-

zeigt, dass elektrische Systeme versagen 

können, weil Schaltschränke nur auf nieder-

frequente Erschütterungen unter 10 Hz aus-

gelegt sind. Bei Erdbeben und – mehr noch –  

bei Flugzeugabstürzen können jedoch Vib-

rationen mit deutlich höheren Frequenzen 

eine wesentliche Rolle spielen. Basierend auf 

diesen Erfahrungen soll ein Postdoktorand 

in zwei Jahren Vibrationsversuche mit ver-

schiedener Komplexität konzipieren, durch-

führen und modellieren. Wichtige nicht-

lineare Effekte werden untersucht, welche 

durch die Geometrie und Befestigung der 

Schaltschränke entstehen können, darunter 

insbesondere durch Spalten oder Zwischen-

räume in ihrer Montierung.

	■Zum Erdbeben nahe dem Kernkraftwerk 

Cruas-Meysse (Département Ardèche, Süd-

frankreich) im Jahr 2019 liegen sowohl in 

seismischer Hinsicht als auch für Bewegun-

gen verschiedener Strukturen, Systeme und 

Komponenten in der Anlage Aufzeichnun-

gen vor. Diese Daten sollen für Vergleichs-

rechnungen (Benchmark) genutzt werden, 

um die Ingenieurmodelle zum Struktur

verhalten zu validieren und Empfehlungen 

für die Praxis abzuleiten. Dem ENSI geht 

es vor allem um die Untersuchungen und 

Blindrechnungen des Strukturverhaltens 

der Anlage. Daten zu Erdbebenerschüt-

terungen von Strukturen, Systemen und 

Komponenten in einem Kernkraftwerk lie-

gen selten in diesem Umfang vor. Sie geben 

die Möglichkeit, die Simulationsresultate 

mit den Messungen zu vergleichen, um die 

Modellierung und die Berechnungsmetho-

dik zu verbessern. Die Teilnahme an diesem 

Projekt ergibt die Gelegenheit, die eigenen 

Berechnungsmethoden zu validieren und 

die Fachkompetenz zu erhalten bzw. zu er-

weitern.

Neu unterstützt das ENSI zwei Doktor-

arbeiten mit dem Schwerpunkt «Strahlen-

exposition von Menschen und Umwelt»: 

Im Projekt der Klinik für Radio-Onkologie 

am Universitätsspital Zürich soll die kombi-

nierte Wirkung von ionisierender Strahlung 

und Nanopartikeln untersucht werden, wel-

che bisher kaum erforscht ist. Nanopartikel 

könnten zum einen zelluläre Prozesse stören 

und zum anderen Zellorganellen schädigen 

und so die Bildung reaktiver Sauerstoff-Ver-

bindungen (chemische Radikale) fördern, 

welche Zellsubstanzen angreifen. Im Unter-

schied zu früheren Zeiten sind Nanopartikel, 

vor allem solche aus Metallen und Metalloxi-

den, heutzutage viel weiter verbreitet. Sol-

che unter anderem aus Nahrung, Kosmetik 

und Abrieb-Prozessen (zum Beispiel in Fahr-

zeugbremsen) stammenden Partikel sollen 

in Zellen eingeschleust werden, um in Kom-

bination mit Strahlungsdosen von 1–100 mSv 

die Reaktion der Zellen und deren Muta-

tionsrisiko zu bestimmen. Dafür sollen auch 

genetische Untersuchungen durchgeführt 

werden.

Weitere Angaben zu Entwicklungen bei 

den Forschungsprojekten können dem Er-
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fahrungs- und Forschungsbericht 2024 ent-

nommen werden.

Die Forschungsausgaben im Jahr 2024 la-

gen bei rund fünf Millionen Franken. Davon 

wurden rund zwei Millionen Franken vom 

Bund finanziert, die übrigen Ausgaben wur-

den den Beaufsichtigten (Swissnuclear und 

Nagra) über die Gebühren verrechnet. Details 

zu den Ausgaben für die Forschungsprojekte 

können im Informationssystem des Bundes 

über Forschung und Entwicklung ARAMIS 

abgerufen werden (www.aramis.admin.ch). 

Die Ergebnisse der vom ENSI unterstützten 

Forschungsaktivitäten werden jährlich im 

Erfahrungs- und Forschungsbericht6 veröf-

fentlicht.

4.6.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Das ENSI initiierte, finanzierte und beglei-

tete im Berichtsjahr zahlreiche nationale und 

internationale Projekte im Bereich der regu-

latorischen Sicherheitsforschung. Diese Pro-

jekte leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

wissenschaftsbasierten und unabhängigen 

Aufsichtstätigkeit, indem sie Entscheidungs-

grundlagen wie Risikoanalysen und Sicher-

heitsmodelle bereitstellen. 

Wichtige Projekte
Über folgende Projekte liess sich der ENSI-

Rat vertieft informieren:

	■Verantwortung im Nuklearbereich: Im 

Rahmen einer Doktorarbeit wird untersucht, 

wie organisationale Resilienz und Verantwor-

tungsbewusstsein im Nuklearbereich geför-

dert werden können. Das Projekt basiert auf 

dem Safety-II-Ansatz und stärkt die Verbin-

dung zur vom Bund angestrebten Just Cul-

ture. Die Ergebnisse dieses Projekts tragen 

dazu bei, ein transparentes Arbeitsumfeld zu 

schaffen. Dadurch können Sicherheitsfragen 

in Nuklearorganisationen offen und kritisch 

behandelt werden, was die Kommunikation 

stärkt. Der ENSI-Rat betrachtet solche Initia-

tiven als wichtig, da sie die Sicherheitskultur 

nachhaltig fördern und unterstützen.

6	 Die Erfahrungs- und Forschungsberichte des ENSI sind abrufbar unter  
https://ensi.admin.ch/de/dokumente/document-category/jahresberichte/

	■ROES-II – Reliability of Operators in Emer-
gency Situations: Dieses Forschungsprojekt 

analysiert die Zuverlässigkeit des Betriebs-

personals in Notfallsituationen. Es unter-

sucht insbesondere Fehler, die den Verlauf 

eines Störfalls negativ beeinflussen können 

(Errors of Commission), und integriert diese 

in die probabilistische Sicherheitsanalyse. 

Menschliche und organisatorische Fakto-

ren spielen eine zentrale Rolle bei der Be-

wältigung nuklearer Unfälle. Die Unfälle in 

den Kernkraftwerken Three-Miles-Island-II, 

Tschernobyl und Fukushima haben dies ge-

zeigt. Der ENSI-Rat begrüsst daher neue For-

schungsansätze, die diese Faktoren genauer 

bewerten. Sie können dazu beitragen, Unfall-

managementstrategien zu verbessern und 

die nukleare Sicherheit weiter zu stärken.

	■NEA-Projekte (FIDES und SMATCH): Die 

internationalen Forschungsprojekte zur 

Brennstoffanalyse und seismischen Sicher-

heit tragen wesentlich zur Sicherheitsbe-

wertung der Schweizer Kernkraftwerke bei. 

Sie sind besonders relevant für die Bewer-

tung der Langzeitbetriebsfähigkeit und die 

Optimierung von Sicherheitsmassnahmen, 

insbesondere im Hinblick auf potenzielle 

Störfälle wie Lecks oder unvorhergesehene 

Reaktionen im Reaktorkern. Der ENSI-Rat 

befürwortet deshalb die aktive Beteiligung 

des ENSI an diesen Projekten, da deren Er-

kenntnisse dazu beitragen können, den 

sicheren Betrieb der Schweizer Kernkraft-

werke weiter zu gewährleisten und zu ver-

bessern.

	■DECOVALEX-2023 und DECOVALEX-2027: 
Diese Projekte befassen sich mit der Model-

lierung thermischer, hydraulischer und che-

mischer Prozesse in geologischen Tiefen

lagern. Die entsprechenden Felddaten 

stammen vor allem aus dem Felslabor Mont 

Terri. Die Forschungsergebnisse tragen 

wesentlich zur Bewertung der Barrieren

integrität bei. Diese Untersuchungen er-

möglichen eine umfassende Analyse und 

Modellierung der physikalischen Vorgänge, 

http://www.aramis.admin.ch
https://ensi.admin.ch/de/dokumente/document-category/jahresberichte/
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die die sichere und langfristige Entsorgung 

von radioaktiven Abfällen in geologischen 

Tiefenlagern beeinflussen. Angesichts der 

Pläne der Schweiz für den Bau und Betrieb 

eines Tiefenlagers (Kap. 2.2 und 4.4) hält der 

ENSI-Rat die Beteiligung des ENSI an diesen 

Projekten für sachgerecht.

Forschungsstrategie und neue Projekte
Das ENSI konzentriert sich auf Forschungs-

bereiche, die durch die Strategie aus dem 

Jahr 2023 definiert wurden: Langzeitbetrieb 

der Kernkraftwerke, Auswirkungen von Erd-

beben, Entsorgungsfragen zur Realisierung 

der geologischen Tiefenlagerung und zur 

langfristigen Trockenlagerung von abge-

brannten Brennelementen sowie zur Strah-

lenexposition von Mensch und Umwelt. 

Der entsprechende Forschungsplan für die 

Jahre 2025 bis 2028 – ein Ziel der Leistungs-

vereinbarung – lag termingerecht vor. 

Zudem lancierte das ENSI im Berichtsjahr 

neue Projekte, beispielsweise zu den Aus-

wirkungen von Erdbeben auf Kernanlagen 

oder zur Strahlenexposition von Mensch und 

Umwelt. Insbesondere die Projekte zu Vibra-

tionsanalysen bei Erdbeben und zur Validie-

rung von Ingenieurmodellen für seismische 

Ereignisse bieten wertvolle Erkenntnisse 

zur weiteren Erhöhung des Sicherheits

standards.

Im Berichtsjahr hat das ENSI dem Antrag für 

ein Robotik-Forschungsprojekt zugestimmt 

und die Fachhochschule OST in Rappers-

wil mit der Realisierung beauftragt. Dabei 

geht es um eine strahlenresistente, fern-

gesteuerte Robotertechnologie, welche in 

Kernkraftwerken unter Normalbetrieb, aber 

auch bei Störfällen mit erhöhter Strahlen-

exposition einwandfrei funktioniert. Solche 

Technologien könnten in Zukunft bei der 

Stilllegung von Kernkraftwerken oder beim 

Umgang mit hochradioaktiven Materialien 

in anderen kerntechnischen Anlagen zum 

Einsatz kommen und die Sicherheit der Mit-

arbeitenden deutlich erhöhen sowie deren 

Strahlenbelastung reduzieren. Das Projekt 

wird voraussichtlich bis zum Jahr 2028 ab-

geschlossen sein. 

Kompetenzerhalt und Nachwuchs
förderung
Forschung hat eine grosse Bedeutung für 

den Kompetenzerhalt und die Nachwuchs-

förderung in der Kernenergie; es geht da-

rum, junge Talente zu gewinnen und lang-

fristig ein hohes Kompetenzniveau in der 

Branche sicherzustellen, was auch der re-

gulatorischen Sicherheitsforschung im Be-

sonderen und der Sicherheit von Kernan-

lagen im Allgemeinen zugutekommt. Der 

ENSI-Rat begrüsst deshalb, dass das ENSI 

im Berichtsjahr mehrere Doktorarbeiten und 

Postdoktorandenstellen unterstützte, unter 

anderem bei den erwähnten Projekten zur 

Strahlenforschung und zur Entwicklung in-

novativer Schutzmassnahmen. 

Zum Zusammenhang von Forschung und 

Kompetenzerhalt besuchte der ENSI-Rat 

die Regulatoren in Finnland und Schweden 

und unterhielt sich dabei auch über die re-

gulatorische Sicherheitsforschung (siehe 

Kapitel 2.1). Zudem tauschte sich der ENSI-

Rat im Berichtsjahr mit verschiedenen Gre-

mien aus, insbesondere mit der KNS, den 

Betreibern, dem PSI und dem BFE. Dabei 

nahm der ENSI-Rat mit Interesse Kenntnis 

von den Plänen des PSI, im Rahmen des 

Projekts «Balder» gemeinsam mit Copen-

hagen Atomics einen neuen Reaktortyp der 

Generation IV zu erforschen. Derartige Pro-

jekte vermögen nicht nur die wissenschaft-

lichen Erkenntnisse zur Kerntechnik und 

zur regulatorischen Sicherheitsforschung 

zu fördern, sondern können sich auch posi-

tiv auf den Forschungsstandort und entspre-

chend auch auf den Know-how-Erhalt in der 

Schweiz auswirken.

Internationale Zusammenarbeit
Die Beteiligung des ENSI an internationalen 

Forschungsprojekten, wie etwa NEA FAIR 

oder DECOVALEX, erscheinen dem ENSI-Rat 

besonders wichtig. Solche Projekte ermög-

lichen es, Erkenntnisse zu hochkomplexen 

Fragestellungen zu gewinnen, die in der 

Schweiz allein nicht erarbeitet werden könn-

ten. Zudem fördern sie den internationalen 

Austausch und sichern den ausgezeichneten 

Ruf des ENSI als Kompetenzzentrum für nu-
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kleare Sicherheit. Dem ENSI-Rat ist es ein An-

liegen, dass das ENSI mit seiner Forschung 

einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der 

internationalen Sicherheitsstandards leistet 

und diese Erkenntnisse effektiv in die natio-

nale Aufsichtspraxis einbindet.

Begleitung und Weiterentwicklung  
der Forschungsaktivitäten
Im Berichtsjahr verabschiedete der ENSI-

Rat ein konkretes Vorgehen, wie er die For-

schungsaktivitäten des ENSI in Zukunft ge-

zielt begleiten will. Der Forschungsausschuss 

des ENSI-Rates wird sich künftig mit ausge-

wählten Projekten detaillierter befassen und 

damit sicherstellen, dass die Zielsetzungen 

der Forschung des ENSI effizient und trans-

parent erreicht werden. Der ENSI-Rat erach-

tet es als seine Aufgabe, das ENSI in seiner 

Rolle als Impulsgeber für die Forschung im 

Bereich der Kernenergie zu unterstützen. 

Im öffentlich zugänglichen Erfahrungs- und 

Forschungsbericht des ENSI werden alle ge-

förderten Projekte sowie deren Ergebnisse 

systematisch dokumentiert und bewertet. 

Der ENSI-Rat begrüsst die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit, die durch diese Bericht-

erstattung gewährleistet werden.

Fazit
Der ENSI-Rat kommt zu dem Schluss, dass 

das ENSI seine Aufgaben im Bereich der For-

schung sorgfältig und kompetent wahrge-

nommen hat. Die Forschungsaktivitäten tra-

gen wesentlich zur Weiterentwicklung der 

Sicherheitsstandards und zur Stärkung der 

Kompetenzen im ENSI und in der Kernener-

giebranche bei. Um die Herausforderungen 

des Langzeitbetriebs und der Nachwuchs-

förderung besser zu bewältigen, sollten 

Bund und Betreiber die Forschung weiter 

fördern und in eine nationale Strategie zum 

Kompetenzerhalt einbinden.

4.7 Information  
und Kommunikation

4.7.1 Tätigkeiten des ENSI
Die Informationstätigkeit des ENSI stützt 

sich auf Artikel 74 des Kernenergiegesetzes. 

Er besagt, dass die zuständigen Behörden 

die Öffentlichkeit regelmässig informieren 

über den Zustand der Kernanlagen und 

über Sachverhalte, welche die nuklearen 

Güter und radioaktiven Abfälle betreffen. Die 

Kommunikationsarbeit richtet sich zudem 

am strategischen Ziel aus, das der ENSI-Rat 

im Leistungsauftrag 2024 bis 2027 formu-

liert hat: «Das ENSI stärkt die Öffentlichkeits-

arbeit und ist als Kompetenzzentrum für die 

nukleare Sicherheit und Sicherung in der 

Schweiz anerkannt. Es kommuniziert öffent-

lichkeitsrelevante Themen effektiv, qualitäts-

gesichert, differenziert und zeitnah.»

Diesen Vorgaben entsprechend hat das 

ENSI im Berichtsjahr auf seiner Website mit 

53  Beiträgen und sieben Beschreibungen 

zu Vorkommnissen in den Kernkraftwerken 

über seine Aufsichtstätigkeit berichtet. Ein 

regelmässiger Newsletter und ausgewählte 

Social-Media-Beiträge begleiteten die Be-

richterstattung auf der Website. 

Das ENSI unterstützte im Jahre 2024 die fol-

genden Schwerpunkte mit kommunikativen 

Massnahmen:

	■öffentliche Vernehmlassung zu den Doku-

menten des Topical-Peer-Reviews bezüg-

lich des Brandschutzes in Kernanlagen,

	■Periodische Sicherheitsüberprüfung des 

KKG,

	■achte Überprüfungskonferenz der Joint 

Convention unter Schweizer Vorsitz,

	■International Conference on Nuclear Se-

curity der IAEA in Wien,

	■68. Generalkonferenz der IAEA in Wien,

	■Gesamtnotfallübung des Bundes mit 

dem KKG,

	■Einreichung der Rahmenbewilligungs

gesuche der Nagra für ein Tiefenlager und 

eine Verpackungsanlage.

Ebenfalls zur regelmässigen Informations-

tätigkeit gehört die Herausgabe der Jahres-

berichte: Es sind dies der Aufsichtsbericht, 
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der Strahlenschutzbericht und der Erfah-

rungs- und Forschungsbericht. Darüber 

hinaus beantwortete das ENSI Fragen von 

Medienschaffenden sowie Bürgerinnen und 

Bürgern.

Website überarbeitet
Im Berichtsjahr hat das ENSI zusammen 

mit einer Partneragentur die Überarbeitung 

und Neugestaltung der ENSI-Website abge-

schlossen. Der neue Webauftritt des ENSI er-

füllt die Auflagen der Bundeskanzlei. Neben 

der visuellen Umsetzung und der neuen 

Struktur umfasst die Neugestaltung auch 

die Überprüfung und Optimierung sämt

licher Seiten hinsichtlich des Inhalts, der Bil-

der, Verknüpfungen, bereitgestellter PDF-

Dokumente und Funktionalitäten.

Im Fokus der Arbeiten standen die Erhö-

hung der Nutzerfreundlichkeit und die kon-

sequente Ausrichtung auf die Dialoggrup-

pen. Damit setzte das ENSI die Vorgaben 

der aktuellen Kommunikationsstrategie 

und des Leistungsauftrags des ENSI-Rates 

konsequent um. So erhielt beispielsweise 

das Thema «Strahlenschutz» mehr Gewicht, 

indem die entsprechenden Informationen 

neu direkt über die Hauptnavigation zur 

Verfügung stehen. Das Wissen über die nu-

kleare Sicherheit und Sicherung findet sich 

neu ebenfalls direkt in der Navigation. Unter 

«Kernanlagen» sind die Fakten über sämt-

liche Kernanlagen in der Schweiz verfügbar. 

Und da für das ENSI die internationale Zu-

sammenarbeit zunehmend wichtiger wird, 

erhielt auch dieses Thema einen separaten 

Navigationspunkt. 

Die umfassende Überarbeitung der rund 

7500 Seiten in allen vier Sprachen (Deutsch, 

Französisch, Italienisch und Englisch) stei-

gert die Qualität des gesamten Webauf-

tritts. Die neue Website des ENSI entspricht 

dem aktuellen Stand der Technik und erfüllt 

die Anforderungen an einen zeitgemässen 

Auftritt. Das ENSI hat die neue Website im 

November 2024 aufgeschaltet.

Ereigniskommunikation geübt
Am 5. und 6. November nahm die Einsatz-

gruppe Information an der Gesamtnotfall-

übung des Bundes teil. Schwerpunkte der 

Übung waren die Bewältigung eines Un-

falls im KKG sowie die Vorbereitung einer 

grossräumigen Evakuierung. Für die Ein-

satzgruppe Information stand das Training 

der Abläufe und die Abstimmung mit den 

Partnerorganisationen des Bevölkerungs-

schutzes im Fokus. Sie hat regelmässig In-

formationen auf der Übungswebsite publi-

ziert, fingierte Medien- und Bürgeranfragen 

beantwortet sowie Medienkonferenzen mit-

gestaltet. Gemäss einem ersten Fazit der 

Übungsleitung haben die Beteiligten die 

Übungsziele erreicht und nachgewiesen, 

dass die prinzipiellen Notfallschutzprozesse 

funktionieren.

Prozessabläufe gestaltet
Das ENSI hat im Berichtsjahr die Prozess-

landschaft im Bereich der Informationstä-

tigkeit überarbeitet: Der neue «Hauptpro-

zess Kommunikation» beschreibt, wie das 

ENSI die im Jahr 2022 erarbeitete Kommu-

nikationsstrategie operativ umsetzt. Die vier 

Subprozesse geben einen Überblick über die 

einzelnen Arbeitsschritte für das Beantwor-

ten von Anfragen, das Publizieren von Web-

beiträgen, die Herausgabe von Berichten 

und das Vorgehen bei der Berichterstattung 

über meldepflichtige Vorkommnisse. 

Den ENSI-Rat hat das ENSI darin beraten, 

wie er seine Instrumente für die Krisenkom-

munikation aktualisieren kann. Ziel ist es, zu-

sammen mit dem ENSI-Rat ein Konzept zu 

erarbeiten, sodass er auch in Krisensituatio-

nen stets effektiv, qualitätsgesichert und dif-

ferenziert kommuniziert. Der entsprechende 

Entwurf soll in den nächsten Monaten über-

prüft und vervollständigt werden. Überdies 

hat das ENSI Vorschläge und Empfehlungen 

für ein organisationsübergreifendes, inter-

disziplinäres Issue-Management erarbeitet. 

Gestützt drauf werden in einem nächsten 

Schritt konkrete Instrumente erstellt. 

4.7.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Die Kommunikation des ENSI leistet einen 

wichtigen Beitrag in der aufsichtsrechtli-

chen Tätigkeit des ENSI. Insbesondere geht 

es darum, komplexe Themen verständlich 
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aufzubereiten und Vertrauen in der Öffent-

lichkeit zu schaffen. Zudem schätzt der ENSI-

Rat die Unterstützung des ENSI bei seinen 

vielseitigen Aufgaben, insbesondere bei der 

Erstellung dieses Berichts.

Resonanz und strategische Bedeutung 
der Kommunikation
Das ENSI informierte den ENSI-Rat regel-

mässig über seine Kommunikationstätig-

keiten und deren Wirkung in der Öffent-

lichkeit. Mitglieder des ENSI-Rates nutzten 

zudem einen vom ENSI zusammengestell-

ten Pressespiegel, um sich über die laufende 

Medienberichterstattung zu informieren. 

Im Jahr 2024 informierte das ENSI die Öf-

fentlichkeit besonders häufig über die von 

der Nagra eingereichten Rahmenbewilli-

gungsgesuche für das geologische Tiefen-

lager und die anstehende sicherheitstech-

nische Prüfung durch das ENSI. Ein weiterer 

Schwerpunkt lag auf der internationalen Zu-

sammenarbeit. Hervorzuheben ist insbeson-

dere die aktive Teilnahme an der 68. General

konferenz der IAEA in Wien, der International 

Conference on Nuclear Security. Der ENSI-

Rat erachtet diese Schwerpunkte als sach-

gerecht und die dazu verfassten Berichte als 

gut verständlich sowie informativ.

Der ENSI-Rat beschloss im Jahr 2022 eine 

neue Kommunikationsstrategie. Wie be-

reits im Vorjahr 2023 setzte das ENSI diese 

Strategie im Berichtsjahr weiter um. In-

terne Audits im Jahr 2023 zeigten, dass die 

Prozessdokumentation grösstenteils aktuell 

war. Das ENSI legte deshalb den Fokus auf 

die Weiterentwicklung des Management-

systems. Im Jahr 2024 schloss es die Über-

arbeitung der Prozesse für Kommunikation 

ab, was der ENSI-Rat begrüsst.

Ein wichtiger Schritt im Berichtsjahr 2024 

war der Relaunch der ENSI-Website. Damit 

passte das ENSI die Website dem Corpo-

rate Design der Bundesverwaltung an und 

setzte zugleich die Kommunikationsstrate-

gie um. Die neue Website wirkt übersicht-

lich, modern und erfüllt aktuelle technische 

Anforderungen. Zudem wurden Themen 

wie Strahlenschutz und internationale Zu-

sammenarbeit prominenter platziert, um 

die Nutzerfreundlichkeit und Zielgruppen-

ausrichtung zu verbessern.

Kommunikation bei spezifischen Anlässen
Der ENSI-Rat tauschte sich im Berichtsjahr 

mit der Nagra darüber aus, wie die Einrei-

chung der Rahmenbewilligungsgesuche 

(RBG) kommuniziert wird. Die Nagra ver-

folgte eine transparente und proaktive Kom-

munikation. 

Derweil war die zurückhaltende Kommuni

kation des ENSI nach Meinung des ENSI-

Rates zielorientiert und dem Umstand an- 

gemessen, da das ENSI mit der Prüfung der 

Rahmenbewilligungsgesuche erst begann 

und folglich noch keine Angaben zur Sache, 

sondern erst zum Verfahren machen konnte. 

Der ENSI-Rat beobachtete während der 

Gesamtnotfallübung 2024 (GNU24) die 

Arbeit des ENSI. Dabei stellte er unter ande-

rem fest, dass das ENSI zeitnah und in gut 

verständlicher Weise kommunizierte. In der 

Kommunikation zwischen den Notfallpart-

nern bestehen hingegen Verbesserungs-

potenziale. Insbesondere könnte die Kom-

munikation stärker standardisiert und das 

gemeinsame Situationsverständnis verbes-

sert werden (Kapitel 4.2).

Das vom ENSI initiierte und von der NEA ge-

leitete CSSCF thematisierte, wie sich schwei-

zerische Eigenheiten auf die Sicherheit in 

der Kernenergiebranche auswirken können. 

Dabei wurde unter anderem thematisiert, 

dass die schweizerische Kommunikations-

kultur durch Zurückhaltung und Diskretion 

geprägt ist. Dies bietet Vorteile, kann jedoch 

dazu führen, dass sicherheitsrelevante The-

men nicht immer ausreichend offen ange-

sprochen werden. Der Bericht der NEA zum 

Forum wird im Jahr 2025 erwartet.

Fazit
Der ENSI-Rat misst der Kommunikations-

tätigkeit des ENSI und der weiteren Umset-

zung der Kommunikationsstrategie grosse 

Bedeutung bei. Die Bemühungen des ENSI, 

die Kommunikation stetig zu verbessern 

und die Informationsbedürfnisse der Stake-

holder frühzeitig zu erkennen, werden vom 

ENSI-Rat anerkannt und begrüsst. Das ENSI 
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kommunizierte im Berichtsjahr zeitnah, 

kompetent und differenziert. Der ENSI-Rat 

bewertet die Öffentlichkeitsarbeit im Be-

richtsjahr 2024 als effektiv, von hoher Quali-

tät, differenziert und zeitnah.

4.8 Organisationsoptimierung

4.8.1 Tätigkeiten des ENSI
Das ENSI verfügt über ein umfassendes pro-

zessorientiertes Managementsystem mit 

dem Ziel, die internen Arbeitsabläufe zu 

optimieren und die Effizienz des ENSI zu 

steigern. Das Management Handbuch des 

ENSI ist ISO-9001-zertifiziert und wird sowohl 

intern wie auch extern regelmässig auditiert 

(Kapitel 4.11). 

Gemäss Art. 2 Abs. 3 ENSIV lässt sich das ENSI 

periodisch im Hinblick auf die Erfüllung der 

Anforderungen der IAEA im Rahmen von 

Missionen überprüfen. Diese internationa-

len Überprüfungen durch die IAEA liefern 

wertvolle Anregungen zur Verbesserung 

der Organisation und der Aufsichtstätigkeit 

des ENSI. Die entsprechenden Empfehlun-

gen werden vom ENSI nach Abschluss der 

Missionen jeweils systematisch analysiert 

und in sachgerechter Weise umgesetzt. Von 

den 28 an das ENSI gerichteten Empfehlun-

gen aus der IRRS-Mission (Integrated Regu-

latory Review Service) im Jahr 2021 konnten 

bis Ende 2024 bereits 21 umgesetzt werden. 

Im Berichtsjahr hat das ENSI auch die Emp-

fehlungen aus der IPPAS-Mission (Interna-

tional Physical Protection Advisory Service) 

2023 analysiert und einen Massnahmenplan 

erstellt; die Umsetzung der identifizierten 

Massnahmen wird nicht nur zu einer weite-

ren Verbesserung der Aufsichtstätigkeit im 

Bereich der Sicherung beitragen, sondern 

auch die Zusammenarbeit mit den Partner-

behörden stärken. 

Das im Vorjahr gestartete Programm «Digi-

tale Transformation», welches zum Ziel hat, 

die verschiedenen Digitalisierungsvorhaben 

noch effizienter zu koordinieren und umzu-

setzen, wurde aufgrund einer fundierten 

Analyse der IST-Situation im Rahmen eines 

Projektplans konkretisiert. Ebenso wurden 

die Grundlagen für das Programm erarbei-

tet und die für 2024 geplanten Arbeitspakete 

gemäss Terminplan umgesetzt. Einige der 

Digitalisierungsvorhaben wurden bereits 

gestartet, und die Planung für das Jahr 2025 

wurde erstellt. Mit der Implementierung ge-

eigneter digitaler Mittel werden laufend in-

terne Prozesse optimiert, wodurch eine Effi-

zienzsteigerung erreicht wird. 

4.8.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat erachtet das prozessorientierte 

Managementsystem des ENSI mit dem Ziel, 

die organisatorischen Arbeitsabläufe weiter 

zu optimieren, als sehr zweckmässig und 

effektiv (Kapitel 4.11).

Der ENSI-Rat unterstützt und begrüsst aus-

drücklich die Entscheidung der Schweiz, 

IRRS und IPPAS-Missionen durchführen zu 

lassen. Die Analyse und Umsetzung der aus-

gesprochenen Empfehlungen dieser Missio-

nen in Massnahmenpläne stellt nach Auffas-

sung des ENSI-Rates eine konsequente und 

systematische Herangehensweise dar. Sie 

bedeutet eine wirksame externe, interna-

tionale Überprüfung zur Verbesserung der 

Organisation und der Aufsichtstätigkeit des 

ENSI, die der ENSI-Rat deshalb nachdrück-

lich unterstützt. 

Mit dem fortgeführten Programm «Digitale 

Transformation» stellt sich das ENSI den ak-

tuellen Herausforderungen aufgrund der zu-

nehmenden Digitalisierung in der gesamten 

Nuklearbranche. Das Programm bietet nach 

Auffassung des ENSI-Rates eine ausgezeich-

nete Möglichkeit, Prozesse weiter zu opti-

mieren und damit sowohl im Hinblick auf 

die derzeitige Aufgabenerfüllung als auch 

auf sich allenfalls verändernde Umgebungs-

bedingungen noch effektiver reagieren zu 

können. Nach Einschätzung des ENSI-Rates 

erfolgt die Weiterentwicklung der digitalen 

Transformation im ENSI unter Einbeziehung 

der Mitarbeitenden ganzheitlich und syste-

matisch. Der ENSI-Rat wird die Arbeiten wei-

ter mit Interesse verfolgen. 

Der ENSI-Rat beurteilt zusammenfassend 

die Organisationsoptimierung im ENSI im 

Jahr 2024 als wirksame und umfassende 

Umsetzung der übergeordneten strategi-

sche Ausrichtung des ENSI-Rates.
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4.9 Personalpolitik

4.9.1 Tätigkeiten des ENSI
Um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und 

den Kompetenzerhalt langfristig sicherzu-

stellen, konzipiert das ENSI entlang der per-

sonalstrategischen Schwerpunkte laufend 

entsprechende Massnahmen. Auch im Be-

richtsjahr wurden in all diesen Schwerpunk-

ten erneut diverse Massnahmen umgesetzt 

und neue entwickelt. 

Im Bereich der Personalentwicklung wur-

den nebst den individuellen und fachspezi

fischen Weiterbildungen der Mitarbeitenden 

das Leadership-Programm weiterentwickelt 

und entsprechende Trainings und Aus-

tauschplattformen für Führungskräfte an-

geboten. Dieses Programm hat nicht nur 

zum Ziel, die Führungsgrundsätze im ENSI 

zu verankern und den Führungskräften 

eine Austauschplattform und Instrumente 

zu aktuellen Führungsthemen zu bieten, 

sondern beinhaltet auch die Stärkung des 

Rollenverständnisses sowie der Führungs-

kompetenzen der Vorgesetzten. Wichtige 

Bestandteile des Programms sind zudem 

die Stärkung der eigenen Resilienz sowie der 

Kommunikation. Das Programm beinhaltet 

ein Basisprogramm in drei Modulen sowie 

die jährlichen Follow-ups, die im Jahr 2020 

eingeführt wurden und seither fester Be-

standteil der Führungskräfteentwicklung 

im ENSI sind. 

Ebenfalls im Bereich der Personalentwick-

lung sowie des Wissensmanagements wur-

den im Berichtsjahr Basisschulungen zu 

kerntechnischen und aufsichtsrechtlichen 

Themen durchgeführt. Diese umfassen 

rund vierzig Lektionen. Ziel dieser Schulun-

gen ist es, bereichsübergreifend einheitliche 

Grundkenntnisse unter den Mitarbeitenden 

zu gewährleisten, um dadurch die interdiszi-

plinäre Zusammenarbeit zu stärken und Auf-

sichtsaufgaben auf qualitativ hohem Niveau 

zu erfüllen. Zudem sollen die Basisschulun-

gen zu einer gesamtheitlicheren Sicht auf 

die Aufsichtsaufgabe des ENSI beitragen, 

weshalb auch Kenntnisse über die Aufsichts-

prozesse und über Schnittstellen innerhalb 

des ENSI vermittelt werden. Bis zum Ende 

des Berichtsjahres wurden 80 Prozent der 

obligatorischen Schulungen absolviert. Eine 

detaillierte Evaluation der Schulungen wird 

im Jahr 2025 erfolgen; basierend auf den 

fortlaufend eingeholten Feedbacks kann 

aber bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

eine positive Bilanz gezogen werden.

Zur Stärkung der Arbeitgeberattraktivität 

des ENSI wurden basierend auf dem Em-

ployer Branding Konzept im Jahr 2020 der 

neue Arbeitgeberauftritt entwickelt und 

umgesetzt und diverse weitere Massnah-

men zur Stärkung der Arbeitgeberattrakti-

vität eingeführt. Während die Massnahmen 

zunächst auf die Mitarbeitergewinnung 

(unter anderem Erneuerung der Karriere-

website und der Instrumente im Bereich 

des Recruitings) sowie auf die Mitarbeiter-

bindung (beispielsweise Relaunch des In-

tranets als zentrale Kommunikations- und 

Kooperationsplattform) gelegt wurden, lag 

der Schwerpunkt im Berichtsjahr auf der in-

haltlichen Weiterentwicklung des Intranets. 

Dazu wurde etwa eine Mitarbeiterumfrage 

durchgeführt, welche zum Ziel hatte, die 

Nutzung und Praktikabilität des neuen In-

tranets sowie dessen Inhalte zu überprüfen 

und das Intranet entsprechend weiterzuent-

wickeln. 

Zudem liefen auch im Berichtsjahr erneut 

diverse Aktionen im Bereich des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements. Basierend 

auf den Ergebnissen der Job-Stress-Analyse 

wurde ein Aktionsplan mit Massnahmen er-

arbeitet, welche zum Ziel haben, mögliche 

Belastungen bei Mitarbeitenden frühzeitig 

zu erkennen sowie die individuellen Ressour-

cen und die Zusammenarbeit zu stärken. 

4.9.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Gemäss dem Leistungsauftrag verfolgt das 

ENSI eine zeitgemässe und vorausschau-

ende Personalpolitik. Es positioniert sich als 

attraktiver Arbeitgeber und stellt langfris-

tig den Kompetenzerhalt sicher. Dabei legt 

das ENSI Wert auf die Förderung von Ent-

wicklung, Motivation und Flexibilität seiner 

Mitarbeitenden sowie auf die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, die Gleichstellung der 

Geschlechter und die Vielfalt im Betrieb. 
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Diese personalstrategischen Schwerpunkte 

setzte das ENSI auch im Rahmen der Leis-

tungsvereinbarung für das Jahr 2024 um: 

Es führte die Follow-ups der Leadership-

Programme durch, um die Führungskom-

petenzen, die Resilienz und die Kommunika-

tion der Führungskräfte zu stärken. Zudem 

setzte es einen Aktionsplan um, damit ge-

sundheitliche Belastungen frühzeitig er-

kannt und die individuellen Ressourcen der 

Mitarbeitenden gestärkt werden. Sodann 

organisierte das ENSI interne Schulungen, 

um einheitliche Grundkenntnisse zu fördern 

und die bereichsübergreifende Zusammen-

arbeit zu stärken. Diese sogenannten Basis-

schulungen erweisen sich nach Meinung des 

ENSI-Rates als zweckmässige Massnahme, 

um einheitliche Grundkenntnisse vor allem 

auch unter den neu rekrutierten Mitarbei-

tenden zu schaffen. Dies ist vor dem Hin-

tergrund von Pensionierungen und einem 

steigenden Personalbedarf besonders wich-

tig. Das ENSI positioniert sich zudem auch 

durch seine anderen Personalentwicklungs-

programme als attraktiver Arbeitgeber, in-

dem es die Entwicklung seiner Mitarbeiten-

den über die fachspezifischen Bedürfnisse 

hinaus fördert. Der ENSI-Rat begrüsst diese 

Anstrengungen des ENSI. 

Employer Branding und Arbeitgeber
attraktivität
Die Fortentwicklung des Employer Branding 

des ENSI war ebenfalls ein Leistungsverein-

barungsziel im Berichtsjahr 2024. Das ENSI 

setzte seine Massnahmen zur Mitarbeiter

gewinnung und -bindung insbesondere in 

den Strukturen der neu erstellten Website 

weiter um. Diese Bemühungen beurteilt 

der ENSI-Rat als sachgerecht. Angesichts 

der anhaltenden Pensionierungswelle in 

der Branche und eines wachsenden Wett-

bewerbs um Talente werden indes weitere 

Bemühungen nötig sein. Dabei ist es dem 

ENSI-Rat ein besonderes Anliegen, die Mass-

nahmen zur Rekrutierung von Frauen und 

zur Stärkung der Vielfalt im Betrieb weiter 

auszubauen. Zudem bleibt die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie ein wichtiges 

Anliegen. 

Reporting, Austausch mit Personal
kommission und Paritätischem Organ
Der ENSI-Rat wird regelmässig über perso-

nalspezifische Kennzahlen wie Absenzen-

quote und Überstunden informiert. Diese 

Kennzahlen zeigen derzeit keine besonde-

ren Auffälligkeiten. 

Im Berichtsjahr traf sich der ENSI-Rat zwei-

mal mit der neu zusammengesetzten Per-

sonalkommission, welche die Anliegen der 

Mitarbeitenden des ENSI vertritt. Die Per-

sonalkommission informierte den ENSI-Rat 

über die Stimmung und Anliegen der Mit-

arbeitenden.

Zusammen mit dem Paritätischen Organ 

diskutierte der ENSI-Rat die Vor- und Nach-

teile eines Zusammenschlusses des Vor

sorgewerks ENSI mit anderen Vorsorgewer-

ken und liess sich von externen Spezialisten 

beraten. Das eidgenössische Personalamt 

brachte einen solchen Zusammenschluss 

als Möglichkeit auf, stellte diese aber nach 

einer ersten Vernehmlassung vorerst wieder 

zurück. Nach den Abklärungen des Paritä

tischen Organs und des ENSI-Rates würde 

ein Zusammenschluss die Versicherten-

struktur des verhältnismässig kleinen Vor-

sorgewerks ENSI verbessern, was von erheb-

lichem Vorteil für die Versicherten wäre. Der 

Nachteil wäre aber, dass das Vorsorgewerk 

ENSI in einem gemeinsamen Vorsorgewerk 

nur eine untergeordnete Rolle spielen würde 

und damit die Einflussmöglichkeiten der 

ENSI-Mitarbeitenden auf ihr Vorsorgewerk 

abnähme. Der ENSI-Rat wird zusammen mit 

dem Paritätischen Organ die Abklärungen 

weiterführen, damit er gut vorbereitet auf 

weitere Vorschläge des Personalamts reagie-

ren und bei Bedarf proaktiv handeln kann. 

Personalplanung
Der ENSI-Rat genehmigte auf Antrag der 

Geschäftsleitung einen massvollen Aus-

bau des Personalbestandes des ENSI. Die-

ser Ausbau ist angesichts der zahlreichen 

Projekte der Kernkraftwerke, insbesondere 

zum Langzeitbetrieb, notwendig. Zudem  

erfordern Schnittstellenaufgaben in den 

Bereichen Direktionsstab und Ressour-

cen mehr Personal. Diese Entwicklung ist 
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im Leistungsauftrag 2024–2027 vorgege-

ben und im entsprechenden Budget abge- 

bildet.

Zusammenfassende Beurteilung
Der ENSI-Rat stellt fest, dass das ENSI eine 

zeitgemässe und vorausschauende Perso-

nalpolitik betreibt.  Auch die Personalent-

wicklungsprogramme und das Employer 

Branding tragen zur Attraktivität des ENSI 

als Arbeitgeber bei. Diese Bemühungen sind 

angesichts der Herausforderungen in der 

Branche weiterhin konsequent fortzuset-

zen, insbesondere in den Bereichen Gleich-

stellung, Vielfalt und Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie. Der ENSI-Rat anerkennt die An-

strengungen des ENSI, die Motivation, Ent-

wicklung und Flexibilität seiner Mitarbei-

tenden nachhaltig zu fördern. Der ENSI-Rat 

beurteilt das personalpolitische Engage-

ment des ENSI im Jahr 2024 als wirksame 

und umfassende Umsetzung der strategi-

schen Ausrichtung des ENSI-Rates. 

4.10 Finanzpolitik

4.10.1 Tätigkeiten des ENSI
Das ENSI überprüft regelmässig seine Pro-

zesse mit Blick auf betriebswirtschaftliche 

Grundsätze und ergreift Massnahmen zu 

deren Optimierung. In den vergangenen 

Jahren wurden dazu diverse Massnahmen 

umgesetzt und eingeführt, zum Beispiel 

durch Implementierung von digitalen Work-

flows in den Bereichen Finanzen und Be-

schaffung. Im Berichtsjahr wurden zudem 

die Arbeiten zur Realisierung eines elektroni-

schen Kreditoren-Workflows begonnen, aber 

noch nicht vollständig umgesetzt. 

Des Weiteren wurden diverse Grundlagen 

und Prozesse in finanzrelevanten Themen 

optimiert, unter anderem im Bereich Bud-

getierung. 

4.10.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Das ENSI wird nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen geführt, wobei das ENSIG fest-

hält, dass der nuklearen Sicherheit Vorrang 

gegenüber finanziellen Aspekten einzuräu-

men ist (Art. 1 Abs. 3 ENSIG). 

Das ENSI informiert den ENSI-Rat regelmäs-

sig über die laufenden Finanzkennzahlen. So 

kann er sich darüber versichern, dass seine 

Budgetvorgaben sowie die gesetzlichen 

Vorgaben zur Finanzierung des ENSI im je-

weils laufenden Jahr eingehalten werden. 

Der ENSI-Rat begrüsst, dass das ENSI auch 

in den Bereichen Finanzen und Beschaf-

fung die bestehenden Prozesse digitalisiert 

und zugleich im Rahmen des Management

systems optimiert. Diesen Prozessen kommt 

eine wichtige betriebliche Bedeutung zu, 

weshalb der ENSI-Rat deren Optimierung 

weiterhin eng verfolgen wird. 

Die finanziellen Kennzahlen des ENSI wer-

den in Kapitel 7 dargestellt und kommen-

tiert.

4.11 Qualitätsmanagement

4.11.1 Tätigkeiten des ENSI
Interne und externe Revision
Alle wichtigen Abläufe und Tätigkeiten sind 

im ENSI in einem umfassenden Manage-

mentsystem geregelt, das prozessorientiert 

aufgebaut und nach ISO 9001 zertifiziert ist. 

Die Wirksamkeit des Qualitätsmanage-

mentsystems des ENSI wird mittels externer 

und interner Revision regelmässig überprüft.

a) Externe Revision

Zur Überprüfung der ordnungsgemässen 

Rechnungsführung sowie des internen 

Kontrollsystems war im Berichtsjahr die ex-

terne Revisionsstelle PwC zuständig, die vom 

Bundesrat für den Zeitraum 2021–2024 ge-

wählt wurde. Diese hat die Ordnungsmäs-

sigkeit der Rechnungsführung vorbehaltlos 

bestätigt (Kapitel 7). 

Zur Überwachung der Radioaktivität in der 

Umgebung der Kernanlagen betreibt das 

ENSI ein Prüf- und Messlabor für Radioakti-

vitäts- und Dosisleistungsmessungen. Die-

ses Labor ist seit 2005 als Prüfstelle STS 441 

gemäss der Norm EN ISO / IEC 17025 akkredi-

tiert. Im Jahr 2020 wurde die Akkreditierung 

durch die Schweizerische Akkreditierungs-

stelle SAS erneuert. Sie ist bis zum 11. August 

2025 gültig. Im Jahr 2024 fand keine Über-

prüfung des Messlabors durch die SAS statt. 
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Die nächste Prüfung durch die SAS ist für 

den Februar 2025 geplant. 

Das ENSI ist zudem seit 2015 als Inspek-

tionsstelle nach EN ISO / IEC 17020 akkredi-

tiert. Analog zum Prüf- und Messlabor stand 

auch bei der Inspektionsstelle für 2020 eine 

Re-Akkreditierung an. Diese ist ebenfalls bis 

August 2025 gültig. Im Jahr 2024 fand keine 

Überprüfung der Inspektionsstelle durch die 

SAS statt. Die nächste Prüfung findet eben-

falls Ende Februar 2025 statt.

Das ISO 9001-Zertifikat des ENSI wurde im 

Dezember 2022 um drei Jahre verlängert 

und ist bis am 9. Dezember 2025 gültig. Am 

18. Oktober 2024 führte die Schweizerische 

Vereinigung für Qualitäts- und Manage-

ment-Systeme (SQS) ein Aufrechterhal-

tungs-Audit durch. Es wurden wie bereits in 

den Vorjahren weder Haupt- noch Neben-

abweichungen identifiziert. Der Auditor hielt 

folgende positiv aufgefallenen Punkte fest:

	■sehr gute Vorbereitung der auditierten 

Stellen

	■Durchführung der internen Audits

	■gute interne Zusammenarbeit

	■positive Kundenrückmeldungen

	■Möglichkeit der Einreichung eines For-

schungsprojekts über die ENSI-Website

b) Interne Revision

Die Interne Revision (IR) ist in der Erfül-

lung ihrer fachlichen Aufgaben selbststän-

dig und unabhängig. Ihre Aufgaben und 

Organisation sind im «Reglement Interne  

Revision» festgehalten. Sie ist eine Stabs-

funktion, deren Leiter fachlich direkt dem 

Vorsitzenden des Audit-Ausschusses des 

ENSI-Rates unterstellt ist. Administrativ ist 

der Leiter der IR einem Bereichsleiter des 

ENSI unterstellt.

Der Leiter der IR muss jährlich ein detail-

liertes Revisionsprogramm (sachlich, zeit-

lich, personell) erstellen und vom Audit-Aus-

schuss im Voraus genehmigen lassen. Die 

Jahresplanung erfolgt einerseits nach einem 

vorgegebenen Rhythmus und andererseits 

risikoorientiert und auf die Ziele des ENSI 

ausgerichtet. Die Audits werden von ENSI-

Mitarbeitenden durchgeführt, die sich da-

für nebst ihrer angestammten Tätigkeit zur 

Verfügung stellen und eine entsprechende 

Weiterbildung absolviert haben. Das ENSI 

verfügte Ende Jahr 2024 nebst dem Leiter 

IR über 14 interne Auditoren.

Für das Jahr 2024 wurden acht interne Au-

dits geplant und davon sechs durchge-

führt. Überprüft wurden dabei die Prozesse 

«Finanzen & Controlling», «Grundlagen der 

Aufsicht», «Inspektion», «Revision», «Strahlen-

messungen» sowie «Systemmanagement». 

Die internen Audits «Inspektion» und «Strah-

lenmessungen» wurden im Rahmen der 

Ausbildung von neuen Auditorinnen und 

Auditoren durchgeführt. Infolge Verände-

rungen bei den auszubildenden Auditoren 

musste das ebenfalls für die Ausbildung ge-

plante interne Audit «Informatik» ins Jahr 

2025 verschoben werden. Dasselbe gilt für 

das geplante interne Audit «Risikomanage-

ment», wo die umfassende Überarbeitung 

der Prozessdokumentation noch nicht ab-

geschlossen werden konnte.

Die Auditorinnen und Auditoren identifizier-

ten am Ende des Berichtsjahres fünf Mass-

nahmen für notwendige Verbesserungen. 

Sie werden zwischen April und Juli 2025 

umgesetzt. Der Auditbericht und demnach 

die Massnahmen aus dem internen System

audit «Grundlagen der Aufsicht», «Inspek-

tion» und «Strahlenmessungen» lagen Ende 

des Jahres 2024 noch nicht vor.

Compliance-Management-System
Im Jahr 2024 verabschiedete der ENSI-Rat 

seine Compliance Policy. Gestützt darauf 

baute das ENSI ein Compliance-Manage-

ment-System (CMS) auf, welches sich an 

der ISO 37301 orientiert. Es wird per 1.1.2025 

operativ. Das CMS ergänzt die bestehende, 

interne Compliance- und Überprüfungs-

architektur (Verhaltenskodex, Qualitätsma-

nagement, Interne Revision beziehungs-

weise Auditwesen, Internes Kontrollsystem, 

IT-Sicherheit und Risikomanagement sowie 

Datenschutz) und wird als Chance betrach-

tet, um das regelkonforme Verhalten weiter 

zu stärken und die Reputation des ENSI so-

wie der Mitarbeitenden zu schützen.

Parallel dazu wurde eine Hinweisgeberplatt-

form (Whistleblowing) eingerichtet. Mit-
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arbeitenden und externen Personen ist es 

neu möglich, anonym Bedenken hinsicht-

lich eines tatsächlichen oder mutmasslichen 

Fehlverhaltens (Non-Compliance) zu melden, 

welche Personen und / oder das ENSI beein-

trächtigen könnten. Gleichzeitig fungieren 

die Compliance-Beauftragte und deren Stell-

vertreter künftig für die Mitarbeitenden als 

Beratungsstelle bei Fragen zu Compliance. 

Darüber hinaus sind Unterlagen für CMS-

Schulungen entworfen worden. Ab dem Jahr 

2025 wird Compliance intern geschult, und 

es werden Compliance-Risiken überwacht 

und gegebenenfalls Massnahmen daraus 

abgeleitet. Im Management-Review-Bericht 

wird ab dem Jahr 2025 jährlich über Com

pliance im ENSI berichtet werden.

Der Verhaltenskodex ist ein zentrales Ele-

ment des CMS; er konkretisiert die «ethi-

schen Standards», deren Einhaltung neben 

den gesetzlichen Regeln auch ein wichtiger 

Teil der Compliance im ENSI ist. Im Zuge der 

Entwicklung des CMS wurde der Verhaltens-

kodex des ENSI überarbeitet und aktualisiert. 

Ende des Jahres 2024 verabschiedete der 

ENSI-Rat die aktualisierte Version.

4.11.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Interne und externe Revision
Der ENSI-Rat ist für eine ausreichende Quali-

tätssicherung beim ENSI verantwortlich. Zu 

diesem Zweck stützt er sich insbesondere 

auf seinen Auditausschuss. Der Auditaus-

schuss trifft sich regelmässig mit dem Leiter 

der internen Revision, der auch Qualitätsbe-

auftragter des ENSI ist. Im Jahr 2024 tagte 

der Auditausschuss sieben Mal. Er nahm alle 

im Jahr 2024 erstellten internen und exter-

nen Auditberichte zur Kenntnis.

Aufgrund des Berichtes des Auditausschus-

ses über die externe Revision sowie des Be-

richtes der Revisionsstelle PwC stellt der 

ENSI-Rat fest, dass einerseits die finanzielle 

Führung des ENSI von hoher Qualität ist. An-

dererseits nimmt er zusammen mit seinem 

Auditausschuss mit Befriedigung zur Kennt-

nis, dass die Qualität des Managementsys-

tems des ENSI von der SQS anerkannt und 

uneingeschränkt bestätigt wurde. Wie die 

SQS lobt auch der ENSI-Rat die gute Vorbe-

reitung sowie die Kompetenz der auditierten 

ENSI-Mitarbeitenden. Besonders erfreut ist 

er darüber, dass die Durchführung der in-

ternen Audits im ENSI von der SQS als «best 

practice» eingestuft wurde.

Das interne Auditprogramm konnte im Jahr 

2024 gemäss der verabschiedeten Planung 

umgesetzt werden, mit Ausnahme von zwei 

Audits, die organisations- und ressourcen-

bedingt auf das Jahr 2025 verschoben wer-

den mussten. Es bleibt auch im Jahr 2024 

ein Anliegen, die Anzahl interner Auditorin-

nen und Auditoren erhöhen zu können. Ihr 

Beitrag zur Qualitätssicherung des ENSI ist 

von zentraler Bedeutung. Der ENSI-Rat be-

grüsst daher insbesondere die im Berichts-

jahr erfolgte Ausbildung neuer Mitarbeiten-

den zu internen Revisoren sowie das grosse 

Engagement des ganzen Teams der inter-

nen Revision.

Für den ENSI-Rat ist es wichtig, dass das 

Qualitätsmanagementsystem konkret in 

die täglichen Aktivitäten der Mitarbeitenden 

des ENSI integriert ist. Aus den analysierten 

internen Auditberichten geht hervor, dass 

die geprüften Prozesse den jeweiligen Mit-

arbeitenden gut bekannt sind und im ENSI 

umgesetzt werden. 

Wie in den Vorjahren verfolgte der Auditaus-

schuss auch im Jahr 2024 die Fortschritte bei 

der Umsetzung der Verbesserungsmass

nahmen, die in früheren Audits identifi-

ziert und festgehalten wurden. Im Berichts-

jahr interessierte er sich namentlich für die 

Umsetzung von Massnahmen im Zusam-

menhang mit dem Prozess «Beschaffung». 

Diese Massnahmen betreffen unter ande-

rem Aspekte der Unabhängigkeit und der 

Compliance, denen der ENSI-Rat besondere 

Aufmerksamkeit widmet. Spezielle Beach-

tung schenkte der Auditausschuss auch den 

Massnahmen, die sich aus dem im Jahr 2023 

geprüften Prozess «Sicherheitsbewertung» 

ergaben. Dabei handelt es sich um einen 

zentralen Prozess für die Beurteilung der 

Sicherheit von Kernanlagen. Der ENSI-Rat 

begrüsst, dass das ENSI die Grundlagen sei-

ner Tätigkeit periodisch analysiert, mit dem 

Ziel, diese laufend zu optimieren. Insgesamt 

stellt der ENSI-Rat zusammen mit seinem 
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Auditausschuss fest, dass die im Rahmen 

der internen Audits festgehaltenen Hin-

weise und Massnahmen relevant sind. Es ist 

ihm wichtig, dass das ENSI weiterhin darauf 

achtet, dass diese Massnahmen fristgerecht 

umgesetzt werden. 

Compliance-Management-System
Gemäss dem strategischen Ziel zum Qua-

litätsmanagement im Leistungsauftrag 

2024–2027 hält das ENSI «sein Qualitätsma-

nagement auf einem aktuellen Stand, sorgt 

für dessen sachgerechte Umsetzung und 

evaluiert regelmässig dessen Optimierungs-

potenzial». Es «ergänzt seine Qualitätssiche-

rung mit einem dem Betrieb angepassten 

Compliance-System». Wie bereits erwähnt, 

wurde dieses Ziel im Jahr 2024 zunächst 

durch die Verabschiedung einer Compli-

ance-Politik durch den ENSI-Rat und an-

schliessend durch die Entwicklung eines 

eigentlichen Compliance-Management-

Systems (CMS) durch das ENSI konkretisiert. 

Damit wurde auch das entsprechende Ziel 

der Leistungsvereinbarung 2024 erfüllt.

Der Auditausschuss und der ENSI-Rat beto-

nen, dass das im Jahr 2024 entwickelte CMS 

als Rahmen gedacht ist, der dem ENSI und 

seinen Mitarbeitenden hilft, die Einhaltung 

der gesetzlichen Regeln und ethischen Stan-

dards zu gewährleisten. Der Auditausschuss 

begrüsst, dass das CMS keinen zusätzlichen 

Prozess darstellt, sondern auf den verschie-

denen compliance-relevanten und bereits 

bestehenden Säulen des ENSI aufbaut und 

diese ergänzt. Der ENSI-Rat hat im Übrigen, 

wie erwähnt, die Aktualisierung einer dieser 

Säulen, den Verhaltenskodex des ENSI, ver-

abschiedet.

Der ENSI-Rat ist der Ansicht, dass das neue 

CMS ein umfassendes und integriertes Com-

pliance-Management innerhalb des ENSI 

ermöglichen wird und damit dem Wunsch 

des Bundesrates nach einem Compliance-

Management-System für ausgelagerte Or-

ganisationen nachkommt.

Um die Qualität seiner Leistungen weiter 

zu verbessern, lässt sich das ENSI periodisch 

im Hinblick auf die Erfüllung der Anforde-

rungen der IAEA im Rahmen von Missionen 

überprüfen (Art. 2  Abs. 3  ENSIV). Der Um-

setzungsfortschritt der Empfehlungen der 

letzten internationalen IAEA-Missionen wird 

in Kapitel 4.8 des vorliegenden Berichts be-

urteilt.

Zusammenfassend ist der ENSI-Rat der An-

sicht, dass das ENSI über ein professionelles 

und qualifiziertes Managementsystem ver-

fügt, dass sein neues Compliance-Manage-

ment-System dem gesetzten Ziel entspricht 

und dass das ENSI damit die Anforderungen 

an die Qualitätssicherung seiner Tätigkeiten 

(im Sinne von Art. 6 Abs. 6 Bst. i ENSIG) erfüllt.

4.12 Risikomanagement

4.12.1 Tätigkeiten des ENSI
Das ENSI betreibt ein umfassendes Risiko-

management. Es ist integraler Bestandteil 

der Geschäfts- und Führungsprozesse und 

umfasst alle mit der Geschäftstätigkeit ver-

bundenen Risiken. Identifizierte Risiken wer-

den einem Risikoeigner zugeordnet und in 

einem System erfasst, bewertet und behan-

delt. Massnahmen zur Risikoverminderung 

werden ebenfalls in diesem System festge-

halten. Die Geschäftsleitung ist für die ope-

rative Umsetzung des Risikomanagements 

verantwortlich, und der Ausschuss Risiko des 

ENSI-Rates überwacht das Risikomanage-

ment des ENSI. Der Risikomanager ist als 

Prozessverantwortlicher für das Risikoma-

nagementsystem des ENSI verantwortlich 

und sorgt für dessen Umsetzung. Die Inhalte 

des Risikomanagements sind:

	■das Risikoinventar und dessen Massnah-

men,

	■das Interne Kontrollsystem (IKS), das sich 

auf die finanzrelevanten Geschäftsprozes-

se fokussiert,

	■das Business Continuity Management 

(BCM), das dazu dient, alle kritischen Ge-

schäftsprozesse so lange wie möglich ope-

rationell zu halten beziehungsweise nach 

einem Ausfall schnell wieder zum Laufen 

zu bringen, und

	■das Krisenmanagement, das darauf ange-

legt ist, in Krisensituationen Massnahmen 

zu treffen, um schnellstmöglich in den 

Normalbetrieb zurückkehren zu können.
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Im Berichtsjahr wurden Risiken in Bezug auf 

IT-Projekte weiter besprochen. Die Schnitt-

stellen und Abgrenzungen zwischen dem 

Risikomanagement und dem neu entwi-

ckelten CMS, insbesondere die Compliance-

Risiken, waren auch ein Thema. 

Neben der Aktualisierung des Risikoinven-

tars verabschiedete der ENSI-Rat im Rahmen 

des kontinuierlichen Verbesserungsprozes-

ses im Jahr 2024 die aktualisierte Risiko-

politik. Auf dessen Grundlage wird derzeit 

der Risikomanagementprozess als Schwer-

punktthema überarbeitet, er soll 2025 verab-

schiedet werden.

Die Taskforce Energiemangellage hat auch 

im Jahr 2024 die Situation am Energiemarkt 

in der Schweiz beobachtet. Nachdem sich 

die Situation entspannt hatte, mussten keine 

Massnahmen getroffen werden.

Im Bereich BCM hat das ENSI im Berichtsjahr 

die im Jahr 2023 erstellte Business-Impact-

Analyse ausgewertet und entsprechende 

Massnahmen abgeleitet und teilweise be-

reits umgesetzt. Für das Jahr 2025 ist eine 

Überarbeitung des internen Krisenmanage-

ments vorgesehen. Wie schon in den letzten 

Jahren wurden auch im aktuellen Berichts-

jahr wieder interne Schulungen der Krisen-

organisation für neu eingetretene Mitarbei-

tende durchgeführt.

4.12.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat ist für ein adäquates betrieb-

liches Risikomanagement im ENSI verant-

wortlich (Art. 6 Abs. 6 Bst. i ENSIG). Er erfüllt 

diese Aufgabe, indem er einerseits die Risi-

kopolitik und strategischen Ziele vorgibt und 

andererseits das ENSI überwacht und sich 

regelmässig über dessen Risikomanage-

ment informiert.

In diesem Sinne hat der ENSI-Rat im Be-

richtsjahr die im Jahr 2023 begonnene 

Überarbeitung der Risikopolitik abgeschlos-

sen und sie verabschiedet. Die neue Risiko-

politik präzisiert die Ziele und Grundsätze 

des Risikomanagements im ENSI. Sie klärt 

die Verantwortlichkeiten der verschiedenen 

Akteure und unterscheidet deutlicher zwi-

schen der Rolle des ENSI-Rates und derjeni-

gen der Geschäftsleitung und der Mitarbei-

tenden des ENSI. Darüber hinaus führt sie 

den Begriff der «Risikokultur» ein und erin-

nert an die Verantwortung aller Mitarbeiten-

den, unabhängig von ihrer hierarchischen 

Position, bei der Begrenzung der Risiken der 

Institution.

Zu einem guten Risikomanagement gehört 

nach Ansicht des ENSI-Rates nicht nur ein 

systematischer Prozess mit Risikoidentifika-

tion, -analyse, -bewertung, -bewältigung und 

-überwachung, sondern auch die Förderung 

des Risikobewusstseins der Mitarbeitenden, 

eine positive Fehler- und Lernkultur, ein of-

fener und aktiver Informationsaustausch 

zwischen allen Ebenen sowie der Respekt 

vor fachlichem Wissen und Können. Diese 

Aspekte sollen noch in den Risikomanage-

mentprozess des ENSI integriert werden.

Im Bereich des Risikomanagements besagt 

das strategische Ziel des Leistungsauftrags 

2024–2027, dass das ENSI das Umfeld im 

Hinblick auf eventuelle neue Risiken beob-

achtet, sein Risikomanagementsystem auf 

einem aktuellen Stand hält und für dessen 

aktive Umsetzung sorgt. Konkret wurde in 

der Leistungsvereinbarung für das Jahr 2024 

das Ziel gesetzt, die Erkenntnisse aus der im 

Jahr 2023 durchgeführten Business-Impact-

Analyse umzusetzen. Das Ziel wurde erreicht: 

Im Berichtsjahr hat das ENSI die Business-

Impact-Analyse ausgewertet, die identifizier-

ten Verbesserungsmassnahmen priorisiert 

und eine Roadmap für deren Umsetzung er-

stellt. Der ENSI-Rat begrüsst insbesondere 

den vorgeschlagenen systematischen An-

satz zur kontinuierlichen Verbesserung des 

Business-Continuity-Managements.

Zur Überwachung des Risikomanagements 

richtete der ENSI-Rat im Jahr 2024 einen 

neuen «Risikoausschuss» ein. Dieser besteht 

aus drei ENSI-Ratsmitgliedern und ersetzt 

die frühere gemeinsame Arbeitsgruppe 

«Risiko». Insgesamt fanden im Jahr 2024 

drei Sitzungen dieses Gremiums statt. So 

nahmen ENSI-Ratsmitglieder an der Fortset-

zung der im Jahr 2023 begonnenen Diskus-

sion über die Risiken bei der Durchführung 

von IT-Projekten teil. Ausserdem konnten 

sie feststellen, dass eine aktive Kommuni-

kation zwischen den Risiko-, Qualitäts- und 
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Compliance-Beauftragten stattfand. Der 

Risikoausschuss liess sich zudem über den 

Fortschritt der Überarbeitung des Prozesses 

«Risikomanagement» informieren, der ein 

zentrales Element des Risikomanagements 

im ENSI bildet und noch abgeschlossen 

werden muss. Für den ENSI-Rat ist es wich-

tig, dass dieser Prozess im Einklang mit der 

neuen Risikopolitik aktualisiert wird.

Aufgrund der vom Risikomanager und der 

Geschäftsleitung erhaltenen Informationen 

sowie der Berichte des Risikoausschusses 

konnte sich der ENSI-Rat davon überzeu-

gen, dass das ENSI sein Risikomanagement

system aktiv umsetzt und kontinuierlich 

verbessert. Aus Sicht des ENSI-Rates ist 

das betriebliche Risikomanagement des 

ENSI weiterhin adäquat (im Sinne von 

Art. 6 Abs. 6 Bst. i des ENSIG).
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5	Zustand der Kernanlagen

5.1 Tätigkeiten des ENSI
Das ENSI kommt zum Schluss, dass die 

schweizerischen Kernanlagen im Jahr 2024 

die bewilligten Betriebsbedingungen ein-

hielten. Die Bewilligungsinhaber nahmen 

ihre gesetzlich festgelegten Melde- und In-

formationspflichten gegenüber der Auf-

sichtsbehörde wahr, und die behördlichen 

Anordnungen wurden befolgt. Die systema-

tische Sicherheitsbewertung zeigt, dass sich 

die Kernanlagen insgesamt in einem sicher-

heitstechnisch guten Zustand befanden. 

Eine detaillierte Beurteilung der Sicherheit 

der Kernanlagen ist im Aufsichtsbericht 2024 

des ENSI enthalten. Eine Beschreibung des 

Systems der systematischen Sicherheits

bewertung findet sich im Bericht «Integ-

rierte Aufsicht» des ENSI.

Im Rahmen seiner Inspektionstätigkeit über

prüfte das ENSI auch die Einhaltung der 

Beförderungsvorschriften sowie der Rege-

lungen für die Konditionierung von Abfäl-

len. Auch im Berichtsjahr wurden radioak-

tive Abfälle der Kernanlagen in das Zentrale 

Zwischenlager der Zwilag transportiert. Der 

Belegungsgrad betrug Ende 2024 rund 

42,5 Prozent im Lager für hochaktive Abfälle 

(HAA) und 49 Prozent im Lagergebäude M 

für mittelaktive Abfälle (MAA). Das Lager

gebäude S für schwach- und mittelaktive Ab-

fälle (SAA-/MAA) war zu 10,2 Prozent belegt.

Die Zahl der meldepflichtigen Vorkomm-

nisse, die für die nukleare Sicherheit rele-

vant sind, lag mit 36 über dem Durchschnitt 

seit Einführung der Richtlinie ENSI-B03 

«Meldungen der Kernanlagen» im Jahr 

2009. Sämtliche Vorkommnisse wurden der 

Stufe  0 (Ereignis mit geringer sicherheits-

technischer Bedeutung) der Internationalen 

Ereignisskala INES zugeordnet.

Das ENSI vergewisserte sich, dass die Betrei-

ber ihre Anlagen systematisch und umfas-

send überprüften und aus den Erfahrungen 

und der Forschung Schlüsse für den siche-

ren Betrieb zogen. 

Im Jahr 2024 wurde in keinem schweizeri-

schen Kernkraftwerk ein Kriterium für eine 

vorläufige Ausserbetriebnahme erfüllt. So 

wurden weder Auslegungsfehler identifi-

ziert, welche die Kernkühlbarkeit bei Störfäl-

len, die Integrität des Primärkreislaufs oder 

die Integrität des Containments in Frage 

stellen würden, noch wurden Alterungs-

schäden ermittelt, die eine Ausserbetrieb-

nahme verlangen würden. Die gesetzlich 

vorgeschriebenen Dosis- und Abgabelimi-

ten wurden zu jeder Zeit eingehalten.

Die Analysen der Betreiber und die Prüfung 

durch das ENSI ergaben, dass bei allen vier 

Reaktorblöcken im Leistungsbetrieb die 

mittlere Kernschadenshäufigkeit durch in-

terne und externe Ereignisse im Berichtsjahr 

deutlich unterhalb des zulässigen Maximal-

werts von 10-4 pro Jahr lag.

5.2 Beurteilung des ENSI-Rates
Um den sicheren Betrieb einer Kernanlage 

zu gewährleisten, muss deren Betrieb eine 

umfassende Sicherheitsvorsorge treffen. 

Dazu sind die Einflüsse von Mensch, Tech-

nik und Organisation in einem ganzheitli-

chen Ansatz zu berücksichtigen und durch 

das ENSI einer systematischen Bewertung 

zu unterziehen. Das ENSI verfolgt bei seiner 

Aufsichtstätigkeit den ganzheitlichen Ansatz 

mit einer integrierten Aufsicht. Der ENSI-Rat 

unterstützt nachdrücklich diesen Aufsichts-

ansatz. Folglich befasste sich der ENSI-Rat 

auch im Berichtsjahr neben den techni-

schen Sachverhalten mit Fragen von Mensch 

und Organisation sowie mit sicherheits

kulturellen Aspekten in den Werken. 

Der ENSI-Rat liess sich regelmässig vom 

ENSI und auch unabhängig hiervon bei sei-

nen jährlichen Treffen mit der Gruppe der 

schweizerischen Kraftwerksleiter (GSKL) 

und den verantwortlichen Leitungsperso-

nen ihrer Eigentümer und Betreiber aus-

führlich unterrichten über die wichtigen 

laufenden und anstehenden Nachrüstungs-, 

Änderungs- und Stilllegungsprojekte sowie 

sicherheitstechnisch wichtige Überprüfun-

gen in den Werken. 
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Mitglieder des ENSI-Rates nahmen auch im 

Berichtsjahr an den jährlichen Anlagekon-

ferenzen teil, um sich ein detailliertes Bild 

über die Vorgehensweise des ENSI und die 

Ergebnisse der systematischen Sicherheits-

bewertung für die Schweizer Kernkraftwerke 

zu verschaffen. 

Der ENSI-Rat wurde jeweils über die vom 

ENSI als wichtig eingestuften Ereignisse und 

aufsichtlichen Ergebnisse informiert und 

diskutierte daraus gewonnene Erkenntnisse. 

Dies betraf unter anderem: 

	■Gutachten und Stellungnahmen mit gros-

sem Arbeitsaufwand, 

	■aufwändige Modernisierungsprojekte in 

den Werken, 

	■sicherheitsrelevante Ergebnisse von In

spektionen und aus den Revisionsstill-

ständen, 

	■die Stilllegung und den Rückbau des 

Kernkraftwerks Mühleberg,

	■meldepflichtige Vorkommnisse und de-

ren Verfolgung,

	■die Ergebnisse der Strahlenmessungen. 

Basierend auf den erhaltenen Informationen 

und dem daraus entwickelten Verständnis 

stellt der ENSI-Rat fest, dass das ENSI die not-

wendigen Massnahmen getroffen hat, um 

darüber zu wachen, dass die Schweizer Kern-

anlagen entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben sicher betrieben oder rückgebaut 

werden. Der ENSI-Rat kommt zum Schluss, 

dass das ENSI im Jahr 2024 aufgrund seiner 

systematischen und kompetenten Aufsicht 

einen wichtigen Beitrag zu dem im interna-

tionalen Vergleich hohen Sicherheitsniveau 

der Schweizer Kernanlagen geleistet hat. 
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6	Beurteilung der Zielerreichung

6.1 Leistungsauftrag 2024 – 2027
Der ENSI-Rat legt in der Form eines Leis-

tungsauftrags an das ENSI die strategischen 

Ziele jeweils für eine Legislaturperiode von 

vier Jahren fest. Gestützt auf den Leistungs-

auftrag konkretisieren ENSI-Rat und Ge-

schäftsleitung die jährlich zu erreichenden 

Ziele in einer Leistungsvereinbarung. Der 

ENSI-Rat überprüft, ob das ENSI die im Leis-

tungsauftrag festgehaltene strategische 

Ausrichtung einhält und die Ziele der Leis-

tungsvereinbarung erreicht. 

Die strategische Zielsetzung des ENSI-Rates 

richtet sich daran aus, dass bei der Nutzung 

der Kernenergie Mensch und Umwelt vor 

Gefährdungen durch ionisierende Strahlen 

geschützt sind. Das ENSI muss demnach 

in seiner Aufsichtstätigkeit auf aktuelle und 

künftige Herausforderungen im Bereich der 

nuklearen Sicherheit und Sicherung opti-

mal vorbereitet sein. Der Sicherheit ist dabei 

oberste Priorität einzuräumen. Dies bedingt 

insbesondere eine strikte Unabhängigkeit 

von wirtschaftlicher und politischer Einfluss-

nahme.

Für die Aufsichtstätigkeit und die Geschäfts-

leitung des ENSI setzt der ENSI-Rat für die 

Jahre 2024–2027 strategische Ziele in den 

folgenden Bereichen:

1.	 Betrieb der Kernanlagen
2.	 Strahlen- und Notfallschutz
3.	 Ausserbetriebnahme und Stilllegung
4.	 Entsorgung radioaktiver Abfälle
5.	 Internationale Tätigkeiten
6.	 Forschung
7.	 Information und Kommunikation
8.	 Organisationsoptimierung
9.	 Personalpolitik
10.	Finanzpolitik
11.	 Qualitätsmanagement
12.	Risikomanagement 

In Kapitel 6.2 wird auf die Leistungsverein-

barung zwischen ENSI-Rat und ENSI für das 

Berichtsjahr eingegangen. 

In Kapitel 6.3 werden die strategischen Ziele 

für die verschiedenen Bereiche des Leis-

tungsauftrags zusammen mit den konkre-

tisierten Zielen für das Berichtsjahr aufge-

führt. 

6.2 Leistungsvereinbarung 2024
Das ENSI hat auf Basis des Leistungsauf-

trags 2024–2027 des ENSI-Rates operative 

Ziele für das Jahr 2024 konkretisiert. Diese 

operativen Ziele mit zugeordneten Indika-

toren und Terminen sind Gegenstand einer 

Leistungsvereinbarung zwischen ENSI-Rat 

und ENSI, deren Einhaltung vom ENSI-Rat 

überprüft wird. 

Darüber hinaus bestimmen die Betriebs-

überwachung und die Anlagenbegutach-

tung das Tagesgeschäft des ENSI. 

Die Betriebsüberwachung umfasst die si-

cherheitstechnische Beurteilung des Be-

triebes von Kernanlagen, eingeschlossen 

die Zulassung von Personal, die Analyse von 

Vorkommnissen sowie den Einsatz der ENSI-

Notfallorganisation.

 

Sie umfasst acht Prozesse:

1.	 Inspektion
2.	 Enforcement
3.	 Revision
4.	 Strahlenmessungen
5.	 Vorkommnisbearbeitung
6.	 Fernüberwachung und Prognose
7.	 Notfallbereitschaft
8.	 Sicherheitsbewertung

Zur Anlagenbegutachtung gehören die drei 

Prozesse:

1.	 Grundlagen der Aufsicht 
2.	 Gutachten (inklusive PSÜ)
3.	 Freigaben 

Sämtliche Tätigkeiten der Betriebsüberwa-

chung und Anlagenbegutachtung unter-

stützen die Aufsichtstätigkeit des ENSI, 

wobei die Erreichung der operativen Ziele 

für das Jahr 2024 konkret anhand der in 

Kapitel 6.3 genannten Ziele und Indikatoren 

bewertet wird.
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6.3 Ziele und Indikatoren
Im vorliegenden Kapitel werden die strate-

gischen Ziele für die verschiedenen Berei-

che des Leistungsauftrags zusammen mit 

den konkretisierten Zielen für das Berichts-

jahr aufgeführt. Jedes operative Ziel der 

Leistungsvereinbarung ist mit einem über-

prüfbaren Indikator verbunden, sodass die 

Tätigkeiten des ENSI messbar ausgewertet 

werden können. Der ENSI-Rat wird quartals-

weise über die Zielerreichung informiert. So 

kann er gegebenenfalls unterjährig Mass-

nahmen ergreifen.

Das ENSI legt nachfolgend die Zielerrei-

chung gemäss Leistungsvereinbarung de-

tailliert dar und führt eine Selbstbewertung 

sämtlicher vereinbarter Positionen der Leis-

tungsvereinbarung durch. Der ENSI-Rat 

überprüft dann, ob das ENSI die im Leis-

tungsauftrag festgehaltene strategische 

Ausrichtung einhält und die Ziele der Leis-

tungsvereinbarung erreicht.

Der ENSI-Rat legt Wert darauf, dass die 

Tätigkeiten zur Erreichung der Leistungs-

vereinbarungsziele nur einen Ausschnitt 

der umfangreichen Tätigkeiten des ENSI 

darstellen und der ENSI-Rat auch diese an-

deren Tätigkeiten, auszugsweise dargestellt 

in Kapitel 4, als strategische und interne Auf-

sicht begleitet. 

1. Betrieb der Kernanlagen

Strategische Ziele:
Das ENSI wacht darüber, dass die Sicher-

heit in den schweizerischen Kernanlagen 

höchste Priorität hat und sich auf einem im 

internationalen Vergleich hohen Niveau be-

findet. Das ENSI trägt dabei dem Langzeit-

betrieb, den zunehmenden Anforderungen 

an die IT-Sicherheit, der Sicherheitskultur 

und den Herausforderungen des Kompe-

tenzerhalts in der Kernenergiebranche in 

besonderem Masse Rechnung.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Die Stellungnahme des ENSI zur PSÜ KKL 

einschliesslich der Analysen zum Langzeit-

betrieb liegt mit den meisten identifizierten 

Massnahmen zur Verbesserung der Sicher-

heit im Entwurf vor. Punktuell müssen Mass-

nahmen noch festgelegt beziehungsweise 

ausformuliert werden. 

Die Prüfarbeiten für die Beurteilung der 

Hochwassernachweise basierend auf den 

EXAR-Resultaten (Extremhochwasser an 

der Aare) wurden im Berichtsjahr für sämt-

liche Kernanlagen abgeschlossen. Die ent-

sprechenden Stellungnahmen des ENSI 

wurden vollständig (KKM, KKL) oder weit-

gehend (restliche Anlagen) finalisiert. Die 

Stellungnahmen zum KKB und ZZL stehen 

unmittelbar vor der Fertigstellung. Weit fort-

geschritten sind auch die sicherheitstechni-

schen Stellungnahmen zum KKG und PSI, 

welche sich aufgrund unvollständiger Unter-

lagen und der daraus resultierenden Not-

wendigkeit von Fachgesprächen und Nach-

reichungen von Dokumenten verzögerte. Als 

Resultat der Überprüfungen konnten ver-

Legende für die tabellarischen Darstellungen:

Ziel erreicht

E Ziel knapp nicht erreicht (≥ 90 %)
(E = extern verzögert)

Ziel nicht erreicht (50 – 89 %)

Ziel verfehlt (< 50 %)

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

1.1 Beurteilung der PSÜ des KKL  
einschliesslich der Analysen  
zum Langzeitbetrieb 

Die Stellungnahme des ENSI mit 
den identifizierten Massnahmen  
zur Verbesserung der Sicherheit 
liegt im Entwurf vor.

31.12.2024 95 %

1.2 Beurteilung der Hochwasser­
nachweise basierend auf den  
EXAR-Resultaten

Die Stellungnahmen des ENSI mit 
den identifizierten Massnahmen  
zur Verbesserung der Sicherheit  
sind publiziert.

31.12.2024 90 % E

1.3 Beurteilung von Anträgen zu sicher­
heitstechnisch relevanten Anlagen­
änderungen (Projekte LETA, ERNOS, 
Nordluft, SILT)

Die Prüfung der Freigabegesuche  
ist abgeschlossen, und der Ent­
scheid des ENSI liegt vor.

6 Monate 
nach Einrei­
chung der 
Unterlagen

100 %
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schiedene Massnahmen zur Erhöhung der 

Sicherheit der Kernanlagen gegen extreme 

Hochwasserereignisse identifiziert werden.

Die Prüfung der Freigabegesuche zu den 

grossen Nachrüstungsprojekten LETA, 

ERNOS, Nordluft und SILT der Kernkraft-

werke wurde im Berichtsjahr termingerecht 

abgeschlossen, und entsprechende Stel-

lungnahmen wurden vorgelegt. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Durch die Tätigkeiten im Bereich «Betrieb 

der Kernanlagen» wacht das ENSI darüber, 

dass die Sicherheit in den schweizerischen 

Kernanlagen höchste Priorität hat. 

Das ENSI erstellte den Entwurf der Stellung-

nahme zur PSÜ KKL (einschliesslich der Ana-

lysen zum Langzeitbetrieb) mit grösstenteils 

identifizierten Massnahmen zur Verbesse-

rung der Sicherheit weitestgehend zeitge-

recht. Es stehen noch einzelne Abwägungen 

aus.  Der vor allem durch Personalengpässe 

bedingte geringe Zeitverzug ist nachvoll-

ziehbar. Das Ziel 1.1 der Leistungsvereinba-

rung wurde weitestgehend erreicht.

Die Prüfung der Hochwassernachweise ba-

sierend auf den EXAR-Resultaten beinhaltet 

intensive und umfangreiche Prüfarbeiten. 

Der geringfügige Zeitverzug ist vernachläs-

sigbar. Das Ziel 1.2 wurde folglich im Wesent-

lichen erreicht.

Die Freigabeanträge zu sicherheitstechnisch 

relevanten Anlagenänderungen der Pro-

jekte LETA, ERNOS, Nordluft und SILT lagen 

fristgemäss vor, womit das Ziel 1.3 der Leis-

tungsvereinbarung vollständig erreicht ist. 

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Betrieb der Kern-

anlagen» weitestgehend erreicht wurden. 

Hiermit und mit Blick auf die oben darge-

stellten Tätigkeiten sowie der zugehörigen 

Beurteilung (Kapitel 4.1) hält das ENSI die im 

Leistungsauftrag festgehaltene strategische 

Ausrichtung ein.

2. Strahlen- und Notfallschutz

Strategische Ziele: 
Das ENSI stärkt seine Position als kompeten-

ter und vertrauenswürdiger Ansprechpart-

ner für Fragen des Strahlen- und Notfall-

schutzes. Es stimmt sein Handeln mit den 

verantwortlichen Stellen bei Bund und Kan-

tonen und Dritten ab und gestaltet allfällige 

neue Regelungen aktiv mit.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Die Schulungen der ENSI-NFO wurden bis 

zur GNU durchgeführt. Die GNU24 wurde 

vom 5.–7.11.2024 erfolgreich durchgeführt. 

Die ENSI-Auswertung mit den Erkenntnis-

sen aus der Übung sowie der Bericht des 

BABS lagen per Ende des Berichtsjahres im 

Entwurf vor. 

Ausbildungsangebote des ENSI wurden mit 

den Kantonen Aargau, Solothurn und Genf 

besprochen. Das ENSI hat im Rahmen von 

zwei Stabsarbeitstagen zudem den Kanton 

Solothurn bei der Vorbereitung zur GNU24 

unterstützt. Ebenfalls hat das ENSI den Kan-

ton Aargau in der Ausbildung unterstützt. 

Die Rückmeldungen der Kantone zu den 

durchgeführten Ausbildungssequenzen 

wurden erfasst und ausgewertet. 

Die neue digitale Arbeitsoberfläche der Not-

fallorganisation (DANFO) wurde per Mitte 

des dritten Quartals getestet und operatio-

nalisiert. Die diesbezüglichen Schulungen 

der ENSI-NFO wurden planmässig durch-

geführt. 

Das MoU wurde mit den verantwortlichen 

Stellen des Bundes und der Kantone in 

einem Fachgespräch diskutiert und auf 

dem Zirkularweg aufdatiert. Die Neuauflage 

wurde von allen Parteien unterzeichnet.

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Der ENSI-Rat liess sich über die Vorbereitung 

der GNU für das KKG durch die ENSI-NFO 

berichten. Zudem nahmen Mitglieder des 

ENSI-Rates an der GNU, die vom 5.–7.11.2024 

stattfand, persönlich teil. Eine Auswertung 

der Notfallübung lag fristgerecht vor. 

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

2.1 Vorbereitung und Durchführung 
der GNU URANOS für die ENSI-NFO, 
basierend auf einem Szenario für 
das KKG

a) �Interne Schulungen der ENSI-NFO 
sind bis zur GNU durchgeführt. 31.10.2024 100 %

b) �Die ENSI-Auswertung mit den  
Erkenntnissen aus der Übung 
liegt im Entwurf vor.

31.12.2024 100 %

2.2 Umsetzung des ENSI-Notfallschutz-
Leitplans 

a) �Schulungen z. Hd. von interessier­
ten Kantonen sind bis zur GNU 
durchgeführt, die Rückmeldun­
gen wurden erfasst und ausge­
wertet.

31.12.2024 100 %

b) �Die digitale Arbeitsoberfläche der 
ENSI-NFO entsprechend DANFO-
Ausbaustufe 1 ist getestet und 
operativ.

31.10.2024 100 %

2.3 Neuauflage des Memorandum of 
Understanding (MoU) zum konven­
tionellen Arbeitsschutz

Das MoU ist mit den verantwort­
lichen Stellen des Bundes und der 
Kantone diskutiert und aufdatiert.

31.12.2024 100 %
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2. Strahlen- und Notfallschutz

Strategische Ziele: 
Das ENSI stärkt seine Position als kompeten-

ter und vertrauenswürdiger Ansprechpart-

ner für Fragen des Strahlen- und Notfall-

schutzes. Es stimmt sein Handeln mit den 

verantwortlichen Stellen bei Bund und Kan-

tonen und Dritten ab und gestaltet allfällige 

neue Regelungen aktiv mit.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Die Schulungen der ENSI-NFO wurden bis 

zur GNU durchgeführt. Die GNU24 wurde 

vom 5.–7.11.2024 erfolgreich durchgeführt. 

Die ENSI-Auswertung mit den Erkenntnis-

sen aus der Übung sowie der Bericht des 

BABS lagen per Ende des Berichtsjahres im 

Entwurf vor. 

Ausbildungsangebote des ENSI wurden mit 

den Kantonen Aargau, Solothurn und Genf 

besprochen. Das ENSI hat im Rahmen von 

zwei Stabsarbeitstagen zudem den Kanton 

Solothurn bei der Vorbereitung zur GNU24 

unterstützt. Ebenfalls hat das ENSI den Kan-

ton Aargau in der Ausbildung unterstützt. 

Die Rückmeldungen der Kantone zu den 

durchgeführten Ausbildungssequenzen 

wurden erfasst und ausgewertet. 

Die neue digitale Arbeitsoberfläche der Not-

fallorganisation (DANFO) wurde per Mitte 

des dritten Quartals getestet und operatio-

nalisiert. Die diesbezüglichen Schulungen 

der ENSI-NFO wurden planmässig durch-

geführt. 

Das MoU wurde mit den verantwortlichen 

Stellen des Bundes und der Kantone in 

einem Fachgespräch diskutiert und auf 

dem Zirkularweg aufdatiert. Die Neuauflage 

wurde von allen Parteien unterzeichnet.

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Der ENSI-Rat liess sich über die Vorbereitung 

der GNU für das KKG durch die ENSI-NFO 

berichten. Zudem nahmen Mitglieder des 

ENSI-Rates an der GNU, die vom 5.–7.11.2024 

stattfand, persönlich teil. Eine Auswertung 

der Notfallübung lag fristgerecht vor. 

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

2.1 Vorbereitung und Durchführung 
der GNU URANOS für die ENSI-NFO, 
basierend auf einem Szenario für 
das KKG

a) �Interne Schulungen der ENSI-NFO 
sind bis zur GNU durchgeführt. 31.10.2024 100 %

b) �Die ENSI-Auswertung mit den  
Erkenntnissen aus der Übung 
liegt im Entwurf vor.

31.12.2024 100 %

2.2 Umsetzung des ENSI-Notfallschutz-
Leitplans 

a) �Schulungen z. Hd. von interessier­
ten Kantonen sind bis zur GNU 
durchgeführt, die Rückmeldun­
gen wurden erfasst und ausge­
wertet.

31.12.2024 100 %

b) �Die digitale Arbeitsoberfläche der 
ENSI-NFO entsprechend DANFO-
Ausbaustufe 1 ist getestet und 
operativ.

31.10.2024 100 %

2.3 Neuauflage des Memorandum of 
Understanding (MoU) zum konven­
tionellen Arbeitsschutz

Das MoU ist mit den verantwort­
lichen Stellen des Bundes und der 
Kantone diskutiert und aufdatiert.

31.12.2024 100 %

Das ENSI setzte den ENSI-Notfallschutz-

Leitplan mit Schulungen für interessierte 

Kantone zeitgerecht um. 

Die Erstellung der Arbeitsoberfläche DANFO 

und deren Einsatz an der GNU verfolgte der 

ENSI-Rat aufmerksam. Er erachtet diese 

neue Arbeitsoberfläche als sehr effektive 

Massnahme. 

Das MoU zum konventionellen Arbeitsschutz 

lag zeitgerecht vor. 

Der ENSI-Rat stellt fest, dass die Ziele 2.1, 2.2, 

und 2.3 der Leistungsvereinbarung vollstän-

dig erreicht wurden.

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Strahlen- und 

Notfallschutz» vollständig erreicht wurden. 

Hiermit und mit Blick auf die oben darge-

stellten Tätigkeiten (Kapitel 4.2) hält das ENSI 

die im Leistungsauftrag festgehaltene stra-

tegische Ausrichtung ein. 

3. Ausserbetriebnahme und Stilllegung

Strategische Ziele: 
Das ENSI beaufsichtigt die laufenden Still-

legungen von Kernanlagen in der Schweiz 

proaktiv und trägt in besonderem Masse der 

Sicherheitskultur und dem Strahlenschutz 

Rechnung.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Das ENSI hat das Konzept zum Antrag Stufe 1 

über den Rückbau des Reaktordruckbehäl-

ters im KKM geprüft und die Freigabe unter 

18 Auflagen planmässig erteilt. Die Forderun-

gen und Empfehlungen des SECO zur Ein-

haltung der Arbeitssicherheit wurden be-

rücksichtigt.

Die eingereichten Freigabegesuche von Still-

legungsprojekten des PSI wurden geprüft, 

die Entscheide des ENSI liegen vor. In den 

Projekten SAPHIR wurde das Freimessver-

fahren freigegeben und das Rückzugskon-

zept gutgeheissen. Beim Projekt VVA wurde 

Teilschritt 4 freigegeben. Bezüglich Projekt 

DIORIT ist die Ausführung des Arbeitspa-

kets 2 in der Rückbauphase 4 allerdings ex-

tern blockiert. Per Ende des Berichtsjahres 

liegen keine offenen Anträge vor.

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

3.1 Beurteilung von Anträgen zu  
Einzelfreigaben in der Stilllegungs­
phase 2 des KKM

Die Detailprüfung der Freigabe­
gesuche ist abgeschlossen, und der 
Entscheid des ENSI liegt vor.

6 Monate 
nach Einrei­
chung der 
Unterlagen

100 %

3.2 Beurteilung von Anträgen der 
Stilllegungsprojekte des PSI  
betreffend (PROTEUS, DIORIT,  
SAPHIR, VVA)

Die Prüfung der Freigabegesuche 
ist abgeschlossen und der Entscheid 
des ENSI liegt vor.

6 Monate 
nach Einrei­
chung der 
Unterlagen

100 %
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	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Die Anträge zu Einzelfreigaben in der Stillle-

gungsphase 2 des KKM und die Anträge der 

Stilllegungsprojekte des PSI wurden fristge-

recht beurteilt. Der ENSI-Rat beurteilt, dass 

die Ziele 3.1 und 3.2 der Leistungsvereinba-

rung vollständig erreicht wurden. 

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Ausserbetrieb-

nahme und Stilllegung» vollständig erreicht 

wurden. Hiermit und mit Blick auf die oben 

dargestellten Tätigkeiten (Kapitel  4.3) hält 

das ENSI die im Leistungsauftrag festgehal-

tene strategische Ausrichtung ein. 

4. Entsorgung radioaktiver Abfälle

Strategische Ziele: 
Das ENSI nimmt die Aufsicht über die Ent-

sorgung der radioaktiven Abfälle wahr und 

begutachtet die Rahmenbewilligungsgesu-

che der Nagra zeitgerecht und gemäss der 

Entwicklung der fachbezogenen Wissen-

schaft und Technik.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Das ENSI hat im Berichtsjahr an allen mit 

dem BFE vereinbarten Veranstaltungen teil-

genommen und die Ergebnisse inhaltlich 

zuhanden des BFE dokumentiert. Im vier-

ten Quartal fanden die 60. Sitzung des Tech-

nischen Forums Sicherheit unter der Leitung 

des ENSI sowie zwei EGT-Sitzungen statt. 

Ebenso war das ENSI bei Informationsver-

anstaltungen des BFE in Bülach und Brugg 

vertreten und nahm an einer Informations-

veranstaltung des deutschen Bundesamtes 

für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung 

(BASE) in Waldshut teil. 

Die Beurteilung von Anträgen von Zulas-

sungsverfahren für neue Transport- und 

Lagerbehälter im Rahmen der Projekte TN-

Eagle, Castor Geo32 und Castor Geo32BEZ 

wurde im Berichtsjahr planmässig abge-

schlossen.

Im Berichtsjahr erfolgten im Projekt OSPA 

die bautechnischen Abnahmen im nuklear-

technischen Bereich. Die Hierarchiestufe 3 

wurde abgeschlossen. Auf Hierarchiestufe 4 

wurden alle Freigabeanträge eingereicht, 

geprüft und aufgrund von Qualitätsmän-

geln in den vorgelegten Unterlagen nur teil-

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

4.1 Betreuung der SGT-Gremien in 
Bezug auf sicherheitstechnische 
Aspekte in Absprache mit dem BFE

Das ENSI ist an den mit dem BFE 
vereinbarten Veranstaltungen  
präsent und dokumentiert dies in 
den Quartalsberichten zuhanden 
des BFE.

31.12.2024 100 %

4.2 Beurteilung von Anträgen  
von Zulassungsverfahren neuer 
Transport-/Lagerbehälter

Die Prüfung der Zulassungs­
unterlagen ist abgeschlossen, und 
der Entscheid des ENSI liegt vor.

6 Monate 
nach Einrei­
chung der 
Unterlagen

100 %

4.3 Beurteilung des Projekts OSPA 
(neues Zwischenlager der Bundes­
sammelstelle), Hierarchiestufen 3 
und 4 finalisieren, einschliesslich 
des Umbaus des OBGA-Eingangs 
(Zonenübergang und OSPA-Zutritt)

Die Prüfung der Freigabegesuche ist 
abgeschlossen, und der Entscheid 
des ENSI liegt vor.

6 Monate 
nach Einrei­
chung der 
Unterlagen

100 %
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weise freigegeben. Die Störfallanalyse, der 

Sicherheitsbericht und die Technische Spe-

zifikation wurden zur Überarbeitung zurück-

gewiesen. Bis Ende Jahr wurden die über-

arbeiteten Dokumente vom PSI beim ENSI 

eingereicht. Eines ist noch ausstehend. Die 

Prüfung der Freigabegesuche für das Pro-

jekt OSPA erfolgte fristgerecht, gegebenen-

falls wurden Nachforderungen zur Über-

arbeitung der eingereichten Dokumente 

gestellt. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Die Beurteilung der Anträge von Zulas-

sungsverfahren für neue Transport- und 

Lagerbehälter sowie die Beurteilung des 

Projekts OSPA erfolgten termingerecht. Der 

ENSI-Rat stellt fest, dass die Ziele 4.1, 4.2 und 

4.3 der Leistungsvereinbarung vollständig 

erreicht wurden. Hiermit und mit Blick auf 

die oben dargestellten Tätigkeiten (Kapitel 

4.4) hält das ENSI die im Leistungsauftrag 

festgehaltene strategische Ausrichtung ein. 

5. Internationale Tätigkeiten

Strategische Ziele: 
Das ENSI wirkt weiterhin mit hohem Enga-

gement am internationalen regulatorischen 

Informations- und Erfahrungsaustausch 

mit. Dabei setzt es sich für die kontinuierli-

che Verbesserung der nuklearen Sicherheit 

und Sicherung sowie für die Stärkung der 

nuklearen Aufsicht in der Schweiz und auf 

globaler Ebene ein. Schwerpunkte der Tätig-

keiten sind die nachhaltige Wahrnehmung 

von Mitgliedschaften, Funktionen und Ko-

operationen, die Weiterentwicklung der 

internationalen Sicherheitsstandards sowie 

die aktive Teilnahme an Veranstaltungen. 

Das ENSI empfängt internationale Überprü-

fungsmissionen in der Schweiz und nimmt 

als kompetenter Partner im Ausland daran 

teil.  

Das ENSI unterstützt bei Bedarf die Arbeit 

anderer Bundesorgane, zum Beispiel des 

BFE oder des EDA, zu Themen der nuklea-

ren Sicherheit und Sicherung.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Das Country-Specific Safety Culture Forum 

(CSSCF) wurde vom 19.–20.11.2024 plange-

mäss in der Schweiz durchgeführt.

Das ENSI reichte seinen Fachbeitrag für den 

16. Internationalen Kongress der Internatio-

nal Radiation Protection Association (IRPA) 

fristgerecht ein und präsentierte ihn in der 

Session «Radiation Protection-Related Re-

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

5.1 Vorbereitung und Durchführung  
des CSSCF in der Schweiz

Die Vorarbeiten zum CSSCF wurden 
gemäss Planung durchgeführt. Das 
Forum wurde im November 2024 
durchgeführt.

31.12.2024 100 %

5.2 Präsentation der Expertise und Er­
fahrung des ENSI im internationalen 
Austausch zu den Grundlagen der 
Aufsicht über den Strahlenschutz

Ein Fachbeitrag des ENSI für den 
16. Internationalen Kongress der 
International Radiation Protection 
Association (IRPA) ist eingereicht.

30.06.2024 100 %

5.3 Umsetzung der Strategie 
Internationales

Das Umsetzungskonzept  
Internationales liegt vor.

31.12.2024 100 %

5.4 Mitwirkung am zweiten Topical 
Peer Review der EU; Teilnahme am 
Desktop Review und Peer Review 
Workshop

Die Fragen zum Schweizer Länder­
bericht sind beantwortet, die 
Schweizer Expertinnen und Exper­
ten haben andere Länderberichte 
bewertet, und der Schweizer Länder­
bericht wird im Workshop vertreten.

31.12.2024 100 %

5.5 Erstellung des Schweizer Länder­
berichtes für die achte Über­
prüfungskonferenz der Joint 
Convention (JC)

Der JC25-Länderbericht der Schweiz 
ist eingereicht.

16.08.2024 100 %
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ports and Summaries». Zudem fungierte das 

ENSI als Rapporteur in der Session «Radia-

tion Epidemiology Studies for Radiation Risk 

Assessment: Findings». 

Das Umsetzungskonzept zur Strategie Inter-

nationales wurde fristgerecht erstellt. 

Das ENSI hat die Fragen zum Schweizer Län-

derbericht im Rahmen des Topical-Peer-

Reviews der EU zeitgerecht der ENSREG zu-

gestellt.

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Mitglieder des ENSI-Rates nahmen an den 

Vorbereitungen des CSSCF sowie an dessen 

Durchführung teil. Das Forum war ausge-

zeichnet organisiert und ermöglichte eine 

offene Diskussion zur wichtigen Thematik 

Sicherheitskultur. 

Im internationalen Austausch präsentierte 

das ENSI seine Expertise und Erfahrung 

zu den Grundlagen der Aufsicht über den 

Strahlenschutz. Dies festigte die ausgezeich-

nete internationale Reputation der Schweiz.

Das Umsetzungskonzept Internationales für 

die aktualisierte Strategie Internationales lag 

termingerecht vor. 

Das ENSI wirkte am Peer Review zum Thema 

Brandschutz mit und erstellte terminge-

recht den Schweizer Länderbericht für die 

achte Überprüfungskonferenz der Joint Con-

vention. 

Der ENSI-Rat stellt fest, dass die Ziele 5.1 bis 

5.5 der Leistungsvereinbarung vollständig 

erreicht wurden. 

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Internationale 

Tätigkeiten» vollständig erreicht wurden. 

Hiermit und mit Blick auf die oben darge-

stellten Tätigkeiten (Kapitel 4.5) hält das ENSI 

die im Leistungsauftrag festgehaltene stra-

tegische Ausrichtung ein.

6. Forschung

Strategische Ziele: 
Das ENSI fördert die regulatorische Sicher-

heitsforschung, insbesondere zum Langzeit-

betrieb, zum Strahlenschutz, zu den Auswir-

kungen von Erdbeben auf Kernanlagen, zur 

langfristigen Lagerung von Brennelemen-

ten und zur Langzeitsicherheit von geolo-

gischen Tiefenlagern. Das ENSI identifiziert 

Möglichkeiten, Themen von Mensch und 

Organisation verstärkt in die regulatorische 

Sicherheitsforschung einzubeziehen.

Das ENSI setzt sich dafür ein, dass der Um-

fang der regulatorischen Sicherheitsfor-

schung in der Schweiz vergrössert wird.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Der Forschungsplan wurde aktualisiert und 

fristgerecht erstellt. 

Die Partner für das Forschungsvorhaben 

«Entwicklung von strahlenresistenter, fern-

gesteuerter Technik», die Fachhochschule 

OST, das Dezernat Brände und Explosionen 

der Kantonspolizei Bern und eine Roboter-

Firma, wurden identifiziert. Der Umfang 

des Forschungsvorhabens wurde in mehre-

ren Iterationen definiert. Mit der Fachhoch-

schule OST wurde ein Forschungsvertrag 

vereinbart, der im Entwurf vorliegt. Wegen 

kurzfristiger Unverfügbarkeit eines externen 

Partners liegt das Pflichtenheft noch nicht 

vollständig vor, weshalb sich die Abnahme 

desselben durch das ENSI zeitlich verzögert.

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Das ENSI aktualisierte die laufende For-

schungsplanung für die folgenden vier 

Jahre. Das Ziel 6.1 der Leistungsvereinbarung 

wurde somit vollständig erreicht.

Das Pflichtenheft für das Forschungsvor-

haben «Entwicklung von strahlenresisten-

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

6.1 Aktualisierung der laufenden 
Forschungsplanung für die 
folgenden vier Jahre

Der Forschungsplan liegt rechtzeitig 
für die Verabschiedung des ENSI-
Budgets vor.

31.10.2024 100 %

6.2 Entwicklung von strahlenresistenter, 
ferngesteuerter Technik 

Das Pflichtenheft ist von der 
Forschungsbegleitung des ENSI 
abgenommen.

31.12.2024 80 % E
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ter, ferngesteuerter Technik» ist von der For-

schungsbegleitung des ENSI noch nicht 

abgenommen. Da es im Entwurf vorliegt, 

erreichte das ENSI die operativen Ziele 6.2 

im Wesentlichen.

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Forschung» 

weitgehend erreicht wurden. Hiermit und 

mit Blick auf die oben dargestellten Tätig-

keiten (Kapitel 4.6) hält das ENSI die im Leis-

tungsauftrag festgehaltene strategische 

Ausrichtung ein.

7. Information und Kommunikation

Strategische Ziele: 
Das ENSI stärkt die Öffentlichkeitsarbeit und 

ist als Kompetenzzentrum für die nukleare 

Sicherheit und Sicherung in der Schweiz 

anerkannt. Es kommuniziert öffentlichkeits-

relevante Themen effektiv, qualitätsgesi-

chert, differenziert und zeitnah.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Wesentliche Grundlagen für ein interdiszip-

linäres Issues-Management wurden erarbei-

tet, jedoch noch nicht in ein Konzept über-

führt. 

Ebenso wurden wesentliche Grundlagen 

für die Aktualisierung der Instrumente des 

ENSI-Rates in der Krisenkommunikation er-

arbeitet. Die Konzeptionierung der Instru-

mente wird im Jahr 2025 erfolgen. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Für ein interdisziplinäres Issues-Manage-

ment sowie für die Aktualisierung der Inst-

rumente des ENSI-Rates in der Krisenkom-

munikation des ENSI erarbeitete das ENSI 

im Berichtsjahr wesentliche Grundlagen. Für 

den ENSI-Rat ist das Fehlen von darauf auf-

bauenden Konzepten im Berichtsjahr auf-

grund eines Personalwechsels nachvollzieh-

bar. Der ENSI-Rat stellt fest, dass die Ziele 7.1 

und 7.2 der Leistungsvereinbarung nur teil-

weise erreicht wurden.

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Information 

und Kommunikation» nur teilweise erreicht 

wurden. Der ENSI-Rat ist nichtsdestoweni-

ger der Auffassung, dass mit diesen Arbei-

ten und mit Blick auf die oben dargestell-

ten Tätigkeiten (Kapitel 4.7) das ENSI die im 

Leistungsauftrag festgehaltene strategische 

Ausrichtung einhält.

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

7.1 Erarbeitung eines interdisziplinären 
Issues-Management-Konzepts

Das Grobkonzept liegt vor.
30.11.2024 50 %

7.2 Überprüfung und Aktualisierung der 
Instrumente des ENSI-Rates in der 
Krisenkommunikation des ENSI

Aktualisierte Instrumente liegen vor.
30.12.2024 50 %
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8. Organisationsoptimierung

Strategische Ziele: 
Das ENSI passt sich Veränderungen des 

Umfelds effektiv, zeit- und sachgerecht an. 

Es legt dabei sein Augenmerk besonders 

auf die Aufsichtskultur, die Vernetzung im 

Unternehmen und die Einsetzbarkeit der 

Mitarbeitenden. 

Das ENSI sorgt dafür, dass die Ergebnisse 

von internationalen Überprüfungsmissionen 

in zeit- und sachgerechter Weise umgesetzt 

werden.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Der Projektplan zur Umsetzung der Erkennt-

nisse aus der IPPAS-Follow-up-Mission 2023 

wurde fristgerecht erstellt, und es wurden 

Massnahmen geplant, wovon sich einige per 

Ende des Berichtsjahres bereits in der Um-

setzung befanden.  

Die Umsetzung der Massnahmen gemäss 

Aktionsplan aus der IRRS-Mission 2021 

wurde weitergeführt. Von den 28 Massnah-

men konnten bisher 21 umgesetzt werden. 

Von den beiden für das Berichtsjahr geplan-

ten Massnahmen wurde eine abgeschlos-

sen. Für die andere wurde es als zielführend 

erachtet, diese im Jahr 2025 im Kontext mit 

einer «Suggestion» aus der IPPAS-Follow-up-

Mission 2023 umzusetzen. Die Umsetzung 

der restlichen Massnahmen ist für die Jahre 

2025 und 2026 terminiert. Die Empfehlun-

gen an die Regierung wurden an die jeweili-

gen Stakeholder (UVEK, VBS, EDI) schriftlich 

kommuniziert.

Der Projektplan für die Umsetzungsphase 

der digitalen Transformation im ENSI wurde 

fristgerecht erstellt. Darin festgelegt sind 

unter anderem die Arbeitspakete, die Ter-

minplanung und Zuständigkeiten für die 

Arbeitspakete sowie Meilensteine für den 

Aufbau des Programms «Digitale Transfor-

mation». Die Arbeiten zur Umsetzungsphase 

wurden im dritten Quartal des Berichts

jahres gestartet. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Das ENSI lässt sich periodisch im Hinblick auf 

die Erfüllung der Anforderungen der IAEA 

im Rahmen von Missionen überprüfen. Ent-

sprechend erstellte das ENSI aus der IPPAS-

Follow-up-Mission termingerecht einen Ak-

tionsplan dazu, wie die Erkenntnisse aus der 

Mission umzusetzen sind. Zudem hat das 

ENSI gestützt auf den bereits bestehenden 

Aktionsplan bis und mit dem Berichtsjahr 21 

der 28 Massnahmen der IRRS-Mission aus 

dem Jahr 2021 umgesetzt. 

Mit der fristgerechten Fortführung des Pro-

grammes «Digitale Transformation» stellt 

sich das ENSI den aktuellen Herausforde-

rungen und nutzt die Möglichkeit, Prozesse 

weiter zu optimieren. 

Der ENSI-Rat beurteilt, dass die Ziele 8.1, 8.2 

und 8.3 der Leistungsvereinbarung vollstän-

dig erreicht wurden. 

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Organisations-

optimierung» vollständig erreicht wurden. 

Hiermit und mit Blick auf die oben darge-

stellten Tätigkeiten (Kapitel 4.8) hält das ENSI 

die im Leistungsauftrag festgehaltene stra-

tegische Ausrichtung ein.

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

8.1 Umsetzung der Erkenntnisse aus 
der IPPAS-Follow-up-Mission 2023 
zur Verbesserung der Aufsicht des 
ENSI

Ein Aktionsplan für die Behandlung 
der «Recommendations» und 
«Suggestions» aus der Mission 2023 
liegt vor.

30.06.2024 100 %

8.2 Umsetzung der Massnahmen aus 
der IRRS-Mission 2021 zur Verbesse­
rung der Aufsicht des ENSI

Die Massnahmen sind gemäss 
Aktionsplan umgesetzt. 31.12.2024 100 %

8.3 Weiterentwicklung der digitalen 
Transformation im ENSI

Ein Projektplan für die Umsetzungs­
phase basierend auf den Erkennt­
nissen der Analyse der IST-Situation 
ist erstellt.

30.06.2024 100 %
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9. Personalpolitik

Strategische Ziele: 
Das ENSI betreibt eine zeitgemässe sowie 

vorausschauende Personalpolitik und posi-

tioniert sich als attraktiver Arbeitgeber. Es 

stellt den Erhalt seiner Kompetenzen lang-

fristig sicher und fördert die Entwicklung, 

Motivation und Flexibilität zur Übernahme 

von neuen Aufgaben seiner Mitarbeiten-

den. Der Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf, der Gleichstellung der Geschlechter und 

der Vielfalt im Betrieb trägt das ENSI Sorge.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Im Rahmen der Personalentwicklung wur-

den unter anderem das Leadership-Pro-

gramm sowie die Follow-ups als moderierte 

Austauschplattform für Führungskräfte 

durchgeführt. 

Im Bereich des betrieblichen Gesundheits-

managements wurden diverse Aktionen 

sowie zwei Mitarbeiter-Umfragen durch-

geführt, mit dem Ziel, Belastungen bei Mit-

arbeitenden frühzeitig zu erkennen und die 

individuellen Ressourcen im Sinne der Prä-

vention zu stärken. 

Die inhaltliche Weiterentwicklung des Int-

ranets wurde vorangetrieben, unter ande-

rem wurden zusätzliche Menu-Punkte und 

Seiten für neue Projekte integriert. Die Mit-

arbeiterumfrage zum neuen Intranet wurde 

durchgeführt und ausgewertet. 

Bis Ende Dezember wurden 83 Prozent der 

obligatorischen Schulungen absolviert, mit 

einer ersten Evaluation aufgrund der einge-

holten Feedbacks. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Der ENSI-Rat beurteilt die Massnahmen der 

Personalentwicklungsprogramme und des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements 

als effektiv, um die Motivation, Entwicklung 

und Flexibilität seiner Mitarbeitenden nach-

haltig zu fördern. Die inhaltliche Weiterent-

wicklung des Intranets (Employer Branding) 

erhöht nach Auffassung des ENSI-Rates die 

Attraktivität des ENSI als Arbeitgeber. Zu-

dem tragen die Basisschulungen zu kern-

technischen und aufsichtsrechtlichen The-

men wesentlich zu einer ganzheitlichen 

Sicht auf die Aufsichtsaufgabe des ENSI und 

damit zur hohen Qualität in der Aufgaben

erfüllung bei. Der ENSI-Rat stellt fest, dass die 

Ziele 9.1 bis 9.4 der Leistungsvereinbarung 

vollständig erreicht wurden. 

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Personalpolitik» 

vollständig erreicht wurden. Hiermit und mit 

Blick auf die oben dargestellten Tätigkeiten 

(Kapitel 4.9) hält das ENSI die im Leistungs-

auftrag festgehaltene strategische Ausrich-

tung ein. 

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

9.1 Personalentwicklung: Umsetzung 
der Massnahmen gemäss Personal­
entwicklungskonzept

Die Follow-ups der Leadership-
Programme sind durchgeführt. 31.12.2024 100 %

9.2 Betriebliches Gesundheitsmanage­
ment: Umsetzung der Massnahmen 
der JSA 2018/21 gemäss Plan

Die für 2024 geplanten Massnahmen 
sind umgesetzt. 31.12.2024 100 %

9.3 Employer-Branding: Positionierung 
des ENSI als attraktiver Arbeitgeber

Das neue Intranet ist nach dem 
Relaunch inhaltlich weiterentwickelt 
(unter anderem Menüpunkte).

31.12.2024 100 %

Eine Mitarbeiterumfrage zu den für 
das neue Intranet gesetzten Zielen 
ist durchgeführt.

31.12.2024 100 %

9.4 Basisschulungen zu kerntechni­
schen und aufsichtsrechtlichen 
Themen

80 Prozent der obligatorischen 
Schulungen sind absolviert  
und basierend auf systematisch 
eingeholten Feedbacks evaluiert. 

31.12.2024 100 %
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10. Finanzpolitik

Strategische Ziele: 
Das ENSI überprüft laufend seine Prozesse 

mit Blick auf betriebswirtschaftliche Grund-

sätze und ergreift Massnahmen zu deren 

Optimierung. 

Das ENSI hält Reserven und Eigenkapital 

mindestens auf dem bisherigen Niveau.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Der angepasste interne Prozess zum elektro-

nischen Kreditoren-Workflow sowie die ent-

sprechende Visumsstruktur wurden als wei-

tere Grundlage erarbeitet und genehmigt. 

Die weiteren Arbeiten für die Einführung 

des elektronischen Kreditoren-Workflows 

verzögerten sich allerdings im Berichtsjahr 

und werden entsprechend im Folgejahr wei-

tergeführt. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Für den ENSI-Rat ist die Verzögerung bei der 

Einführung des elektronischen Kreditoren-

Workflows aufgrund eines Personalausfal-

les nachvollziehbar. Der ENSI-Rat stellt fest, 

dass das Ziel 10.1 der Leistungsvereinbarung 

nur teilweise erreicht wurde. Er konnte sich 

gleichwohl davon überzeugen, dass seine 

Budgetvorgaben sowie die gesetzlichen 

Vorgaben zur Finanzierung des ENSI im 

Berichtsjahr eingehalten wurden.

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Finanzpolitik» 

nicht erreicht wurden. Er ist dessen unge-

achtet der Auffassung, dass mit diesen Arbei-

ten und mit Blick auf die oben dargestellten 

Tätigkeiten (Kapitel  4.10) das ENSI die im 

Leistungsauftrag festgehaltene strategische 

Ausrichtung einhält.

11. Qualitätsmanagement

Strategische Ziele: 
Das ENSI hält sein Qualitätsmanagement 

auf einem aktuellen Stand, sorgt für dessen 

sachgerechte Umsetzung und evaluiert re-

gelmässig dessen Optimierungspotenzial.

Das ENSI ergänzt seine Qualitätssicherung 

mit einem dem Betrieb angepassten Com-

pliance-System.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Im Berichtsjahr wurden die Grundlagen zur 

Einführung eines CMS planmässig und frist-

gerecht finalisiert, sodass das vorliegende 

CMS 2025 eingeführt werden kann. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Der ENSI-Rat erliess im Berichtsjahr eine 

Compliance-Politik, um dem Wunsch des 

Bundesrates nach einem umfassenden 

CMS für ausgelagerte Organisationen nach-

zukommen. Bereits im Berichtsjahr erarbei-

tete das ENSI die Grundlagen, um das CMS 

einführen zu können. Der ENSI-Rat stellt fest, 

dass die Umsetzung den Vorgaben der Com-

pliance-Politik sowie den gesetzlichen Vor-

gaben entspricht. Somit erreichte das ENSI 

das Ziel 11.1 der Leistungsvereinbarung voll-

ständig. 

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungs-

vereinbarung für den Bereich «Qualitäts

management» vollständig erreicht wurden. 

Hiermit und mit Blick auf die oben darge-

stellten Tätigkeiten (Kapitel 4.11) hält das ENSI 

die im Leistungsauftrag festgehaltene stra-

tegische Ausrichtung ein.

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

10.1 Einführung des elektronischen  
Kreditoren-Workflows

Der Kreditoren-Workflow erfolgt 
elektronisch, das Vorgehen ist im 
Mitarbeiterhandbuch dokumentiert. 

31.12.2024 50 %

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

11.1 Aufbau eines Compliance-
Management-Systems (CMS)

Das CMS liegt vor.
31.12.2024 100 %
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12. Risikomanagement

Strategische Ziele: 
Das ENSI beobachtet das Umfeld im Hin-

blick auf eventuelle neue Risiken. Es hält 

sein Risikomanagementsystem auf einem 

aktuellen Stand und sorgt für dessen aktive 

Umsetzung.

	■Tätigkeiten des ENSI 

Die Auswertung der Business-Impact-Ana-

lyse (BIA) und ein Massnahmenplan wurden 

per Ende des Berichtsjahres erstellt. Die zur 

Umsetzung vorgesehenen Massnahmen 

wurden definiert. 

	■Beurteilung des ENSI-Rates 

Der ENSI-Rat begrüsst die Umsetzung 

der Erkenntnisse aus der BIA. Die entspre-

chenden Massnahmen leisten einen wich-

tigen Beitrag, um das Business Continuity 

Management systematisch und kontinuier-

lich zu verbessern. Der ENSI-Rat beurteilt, 

dass das Ziel 12.1 der Leistungsvereinbarung 

vollständig erreicht wurde. 

Zusammenfassend stellt der ENSI-Rat fest, 

dass die operativen Ziele der Leistungsver-

einbarung für den Bereich «Risikomanage-

ment» vollständig erreicht wurden. Hiermit 

und mit Blick auf die oben dargestellten 

Tätigkeiten (Kapitel 4.12) hält das ENSI die im 

Leistungsauftrag festgehaltene strategische 

Ausrichtung ein.

Fazit
Das ENSI hat im Berichtsjahr die Ziele der 

Leistungsvereinbarung weitestgehend er-

reicht und die im Leistungsauftrag fest-

gehaltene strategische Ausrichtung ein-

gehalten. Dies war dank des engagierten 

Einsatzes der motivierten Mitarbeitenden 

des ENSI möglich. Der ENSI-Rat dankt der 

Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden 

für ihre kompetente Arbeit, ihr Engagement 

und ihren grossen Einsatz.

# Konkrete Ziele 2024 Indikatoren Termine Ist Zielerreichung

12.1 Umsetzung der Erkenntnisse aus 
der Business-Impact-Analyse (BIA)

Die Auswertung der BIA und 
ein Massnahmenplan liegen vor. 

31.12.2024 100 %
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7	Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht umfasst den Jahres-

bericht, die Bilanz, die Erfolgsrechnung 

und den Anhang, welche nach internatio-

nal anerkannten Standards erstellt werden 

müssen, sowie den Prüfungsbericht der 

Revisionsstelle (vgl. Art. 6 Abs. 6 Bst. l ENSIG,  

Art. 8 Abs. 1 ENSIV).

7.1 Jahresrechnung

Rechnungslegungsmethode
Wie in den Vorjahren wurde auch die Jah-

resrechnung 2024 in Übereinstimmung 

mit den International Financial Reporting 

Standards for Small and Medium-sized 

Entities (IFRS for SMEs) in der Fassung vom 

12. Mai  2015 erstellt. Diese Fassung ist für 

Berichtsperioden, die am oder nach dem  

1. Januar  2017 beginnen, verpflichtend an-

zuwenden. Die nach Art. 8  ENSIG vom 

Bundesrat bestimmte Revisionsstelle Price

waterhouse Coopers (PwC) hat die Ord-

nungsmässigkeit der Rechnungsführung 

vorbehaltlos bestätigt.

Die im Jahr 2019 vom ENSI-Rat beschlossene 

Anpassung der Rechnungslegungsmetho

de, die versicherungsmathematischen Ge-

winne und Verluste über das sonstige Ergeb-

nis im Eigenkapital zu verbuchen, was der 

Standard IFRS for SMEs auch explizit erlaubt, 

wurde im Jahr 2024 fortgeführt.

Tätigkeiten des ENSI
Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit 

einem Gewinn von 7,3  Millionen Franken 

und einem Gesamtgewinn von 3,3 Millionen 

Franken ab. Die Differenz rührt von der Auf-

lösung von Rückstellungen für Vorsorgever-

pflichtungen gemäss IFRS for SMEs 28 her. 

Aufgrund dieses Sondereffektes stieg das 

Eigenkapital von 44,9 Millionen Franken auf 

48,3 Millionen Franken. 

Die Aufsichtstätigkeit des ENSI wird, gestützt 

auf Art. 83  KEG und die Gebührenverord-

nung des ENSI (SR 732.222), den Betreibern 

von Kernanlagen in Form von Gebühren 

und Aufsichtsabgaben in Rechnung ge-

stellt. Zudem werden Drittfirmen Gebühren 

für Bewilligungen und Anerkennungen von 

Versandstückmustern für Transporte mit 

radioaktivem Material verrechnet. 

Daneben erbringt das ENSI Leistungen für 

den Bund, die von ihm abgegolten werden. 

Darunter fallen die Mitwirkung bei der Er-

arbeitung von Gesetzen und Verordnungen 

zur nuklearen Sicherheit und Sicherung, 

die Beantwortung von parlamentarischen 

Anfragen sowie die allgemeine Information 

der Öffentlichkeit.

Der Bund unterstützt zudem gemäss Art. 86 

Abs. 1 KEG die angewandte Forschung über 

die Sicherheit der Kernanlagen und die nu-

kleare Entsorgung. Der Bundesbeitrag an 

die regulatorische Sicherheitsforschung be-

trug 2024 rund 2 Millionen Franken. Über die 

Verwendung des Bundesbeitrages für die 

Forschung wird in Kapitel 4.6 «Forschung» 

näher eingegangen.

Bilanz (in Millionen CHF) 2024 2023

Aktiven

Umlaufvermögen 45,5 42,5

Anlagevermögen  9,7  9,0

Total Aktiven 55,2 51,5

Passiven

Kurzfristiges Fremdkapital  4,8  4,8

Langfristiges Fremdkapital  2,1   1,8

Eigenkapital 48,3 44,9

Total Passiven 55,2 51,5

Erfolgsrechnung 2024 2023

Ertrag (in Millionen CHF)

Gebühren 30,4 28,2

Aufsichtsabgaben  6,3  6,2

Rückerstattung von Auslagen 26,1 24,2

Abgeltungen des Bundes  2,5  2,5

Bruttoerlös 65,3 61,1

Abbildung 1: Aufteilung Betriebsaufwand 2024

Dienstleistungsaufwand

Personalaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Abschreibungen

39 %
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Betriebsaufwand (in Millionen CHF) 2024 2023

Dienstleistungsaufwand – 22,4 – 20,3

Personalaufwand – 29,3 – 28,3

Übriger Betriebsaufwand   – 5,1   – 5,6

Abschreibungen  – 1,3  – 1,2

Betriebsaufwand – 58,1 – 55,4
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Die Aufsichtstätigkeit des ENSI wird, gestützt 

auf Art. 83  KEG und die Gebührenverord-

nung des ENSI (SR 732.222), den Betreibern 

von Kernanlagen in Form von Gebühren 

und Aufsichtsabgaben in Rechnung ge-

stellt. Zudem werden Drittfirmen Gebühren 

für Bewilligungen und Anerkennungen von 

Versandstückmustern für Transporte mit 

radioaktivem Material verrechnet. 

Daneben erbringt das ENSI Leistungen für 

den Bund, die von ihm abgegolten werden. 

Darunter fallen die Mitwirkung bei der Er-

arbeitung von Gesetzen und Verordnungen 

zur nuklearen Sicherheit und Sicherung, 

die Beantwortung von parlamentarischen 

Anfragen sowie die allgemeine Information 

der Öffentlichkeit.

Der Bund unterstützt zudem gemäss Art. 86 

Abs. 1 KEG die angewandte Forschung über 

die Sicherheit der Kernanlagen und die nu-

kleare Entsorgung. Der Bundesbeitrag an 

die regulatorische Sicherheitsforschung be-

trug 2024 rund 2 Millionen Franken. Über die 

Verwendung des Bundesbeitrages für die 

Forschung wird in Kapitel 4.6 «Forschung» 

näher eingegangen.

Abbildung 1: Aufteilung Betriebsaufwand 2024

Dienstleistungsaufwand

Personalaufwand

Übriger Betriebsaufwand

Abschreibungen

39 %

50 %
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2 %

Betriebsaufwand (in Millionen CHF) 2024 2023

Dienstleistungsaufwand – 22,4 – 20,3

Personalaufwand – 29,3 – 28,3

Übriger Betriebsaufwand   – 5,1   – 5,6

Abschreibungen  – 1,3  – 1,2

Betriebsaufwand – 58,1 – 55,4

Der Dienstleistungsaufwand liegt rund 

2,1 Millionen Franken über dem Vorjahr. Er 

beinhaltet Expertenleistungen, Analysen 

und Zweitmeinungen für die Entscheidfin-

dung, Leistungen im Bereich Fernüberwa-

chung & Prognose und die Unterstützung 

von Forschungsvorhaben.

Der Personalaufwand fällt 1 Millionen Fran-

ken höher aus als im Vorjahr. Dies ist vor 

allem auf zusätzlich genehmigte Stellen zu-

rückzuführen.

Der übrige Betriebsaufwand zeigt einen 

Rückgang um 0,5 Millionen Franken gegen-

über dem Vorjahr, da im Vorjahr die Erneue-

rung der Ausstattung der Arbeitsmittel er-

folgte.  

Die Abschreibungen bewegen sich im glei-

chen Rahmen wie im Vorjahr.

Gesamtergebnisrechnung  
(in Millionen CHF)

2024 2023

Bruttoerlös  65,3  61,1

Betriebsaufwand  – 58,1  – 55,4

Betriebsergebnis   7,2   5,7

Finanzergebnis    0,1    0,2

Gewinn   7,3   5,9

Versicherungsmathematische  
Gewinne/Verluste (–)

– 4,0 – 4,2

Gesamtergebnis   3,3   1,7
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Eigenkapital und Reserven
Entwicklung des Eigenkapitals und der Re-

serven in den letzten vier Jahren

7.2 Wirtschaftlichkeit

Tätigkeiten des ENSI
Die Wirtschaftlichkeit des ENSI wird mit vier 

Kennzahlen gemessen: 

1.	 Anteil der Gemeinkosten-Stunden im 

Verhältnis zu den gesamthaft geleisteten 

Stunden

2.	 Kostendeckungsgrad ohne Berücksich-

tigung der Bildung bzw. Auflösung von 

Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtun-

gen gemäss IFRS for SMEs 28

3.	 Durchschnittliche Anzahl verrechneter 

Stunden pro Mitarbeitendem

4.	Höhe des verrechneten Stundensatzes

Der Gemeinkostenanteil ist gegenüber dem 

Vorjahr gestiegen. So betrug der Gemein-

kostenanteil im Jahr 2024 rund 27,2 %, im 

Jahr 2023 lag er bei 26,1 %. 

Der Kostendeckungsgrad erreichte 103,7 % 

für das Jahr 2024. Damit liegt er 0,6 %-Punkte 

über dem Vorjahr (103,1 %). Angestrebt wur-

den für das Jahr 2024 rund 101 %. 

Abbildung 2: Entwicklung Eigenkapital und Reserven 2021–2024

Kumulierte versicherungsmathematische Verluste Reserven ENSI
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Eigenkapital  
und Reserven  
(in Millionen CHF)

2024 2023 2022 2021

Jahresgewinn    7,3    5,9   4,3   5,7

Kumulierte 
versicherungsmathe­
matische Verluste

– 18,7 – 14,7 – 10,5 – 21,7

Reserven ENSI   59,7   53,8  49,4  43,7

Total Eigenkapital   48,3  44,9  43,2  27,7

Finanzielle Situation  
Geldfluss (in Millionen CHF)

2024 2023

Liquide Mittel 29,9 29,9

Nettomittelfluss aus  
Geschäftstätigkeit 

 1,1  2,8

Investitionen in Sach- und  
immaterielle Anlagen  1,1  0,6
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Pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des ENSI 

konnten durchschnittlich 1767 Stunden (Vor-

jahr [2023]: 1712 Stunden) verrechnet werden. 

Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 55 Stun-

den mehr pro Mitarbeitendem. Gleichzeitig 

liegen die durchschnittlich verrechenbaren 

Stunden über der internen Vorgabe von 

1750 Stunden.

Der Stundensatz für das Jahr 2024 blieb 

gleich wie im Vorjahr: 137.– Franken pro 

Stunde.

Beurteilung des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat prüfte die Einhaltung der in-

ternen Vorgaben. Er zeigt sich mit dem wirt-

schaftlichen Ergebnis des ENSI zufrieden.
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8	Anhang

8.1 Organe und Organisation

Die Aufsichtsbehörde ENSI
Am 21. August 1964 beschloss der Bundesrat 

die Bildung einer Sektion für die Sicherheit 

von Atomanlagen (SSA). Per 1. Januar  1973 

wurde die SSA in die Abteilung für die Si-

cherheit der Kernanlagen (ASK) umgewan-

delt und im Jahr 1982 die ASK zur HSK. Über 

den sicheren Betrieb der Kernanlagen in der 

Schweiz wacht seit dem 1. Januar 2009 das 

ENSI. Als unabhängige öffentlich-rechtliche 

Anstalt ist das ENSI direkt dem Bundesrat 

unterstellt. Hervorgegangen ist das ENSI aus 

der HSK des BFE. Sitz des ENSI ist Brugg im 

Kanton Aargau.

Der Beschluss, die HSK zu verselbstständi-

gen und in eine öffentlich-rechtliche An-

stalt des Bundes zu überführen, fiel am 

22. Juni  2007 mit der Verabschiedung des 

ENSI-Gesetzes durch das Parlament.

Ausschlaggebend für diese Änderung wa-

ren die Forderung des internationalen Über-

einkommens über die nukleare Sicherheit 

nach Unabhängigkeit der Sicherheitsbehör

den und die Bestimmungen des schweize-

rischen Kernenergiegesetzes. Überwacht 

wird das ENSI durch den ENSI-Rat, der vom 

Bundesrat gewählt und diesem direkt unter-

stellt ist.

Das oberste Ziel der Aufsichtstätigkeit 

des Bundes im Kernenergiebereich ist es, 

Mensch und Umwelt vor den Gefahren der 

friedlichen Nutzung der Kernenergie zu 

schützen. Das ENSI beaufsichtigt die vier 

Kernkraftreaktoren und die Stilllegung des 

KKM in der Schweiz, die Zwischenlager für 

radioaktive Abfälle sowie die nuklearen For-

schungseinrichtungen am PSI und an der 

EPFL. Dabei wird überprüft, ob die Betreiber 

die Vorschriften einhalten, ob die Anlagen 

sicher betrieben werden und ob der Strah-

lenschutz gewährleistet ist. In den Aufsichts-

bereich des ENSI fällt zudem der Schutz der 

Kernanlagen vor Sabotage und Terrorakten. 

Gesuche für Änderungen an bestehenden 

Kernanlagen prüft das ENSI aus dem Blick-

winkel der Sicherheit. Schliesslich befasst 

sich das ENSI mit dem Transport radioaktiver 

Stoffe sowie mit den sicherheitstechnischen 

Aspekten der geologischen Tiefenlagerung 

radioaktiver Abfälle.

Das ENSI fördert die nukleare Sicherheitsfor-

schung, ist in über 70 internationalen Kom-

missionen und Fachgruppen für die Sicher-

heit der Kernenergie vertreten und arbeitet 

aktiv an der Weiterentwicklung der interna-

tionalen Sicherheitsvorgaben mit. Dank die-

ser Vernetzung bewegt sich das ENSI stets 

auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft 

und Technik und stützt seine Aufsichtstätig-

keit auf die weltweiten Erfahrungen mit der 

Kernenergie.

Organigramm
Das ENSI ist strukturiert in verschiedene Be-

reiche, die wiederum in Sektionen unterteilt 

sind (siehe Abbildung 3). 

Der Bereich K (Kernkraftwerke) befasst sich 

mit der Aufsicht über die Kernkraftwerke 

und die Ausserbetriebnahme- und Still-

legungsverfahren. Der Bereich E (Entsor-

gung) beschäftigt sich mit dem Sachplan 

geologische Tiefenlager, den übrigen Kern-

anlagen sowie den Transporten. Aufgabe des 

Bereichs A (Sicherheitsanalysen) sind pro-

babilistische und deterministische Sicher-

heitsanalysen, die Reaktorkernauslegung 

und menschliche sowie organisatorische 

Faktoren, während Aufgabe des Bereichs S 

(Strahlenschutz) Messungen sowie Überwa-

chungen im Strahlenschutzbereich und die 

Sicherung der Kernanlagen ist.

Der Bereich DS (Direktionsstab) unterstützt 

den Direktor und koordiniert zwischen 

dem ENSI, dem ENSI-Rat und den ande-

ren Behörden. Zum Bereich DS gehören die 

Sektionen Kommunikation, Recht und Inter-

nationales.

Der Bereich R (Ressourcen) stellt die IT- und 

Infrastruktur für alle Bereiche sicher. Da

rüber hinaus umfasst er das Personal- und 

Finanzwesen und die Administration.
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Mitglieder der Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung setzte sich 2024 aus 

den folgenden Mitgliedern zusammen: 

Abbildung 3: 
Organigramm des 
ENSI (Stand vom 
1. Oktober 2024)

Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI
Organigramm

D  Direktion 01.10.2024

DS  Direktionsstab R  Ressourcen
Andreas Schefer* Dr. Marc Kenzelmann*, Direktor Tamara Garny*

Internationales & Forschung Back Office
Dr. Annatina Müller-Germanà * Mitglieder der GL Sabrina Rüdele

Kommunikation Finanzen
Jacqueline Stampfli-Bieri Sabrina Rüdele

Recht Human Resources
Patrick Tschudin Tamara Garny

Informatik
Tina Aebersold

E  Entsorgung K  Kernkraftwerke A  Sicherheitsanalysen S  Strahlenschutz
Dr. Felix Altorfer* Dr. Annette Ramezanian* Dr. Ralph Schulz* Dr. Rosa Sardella*

Torsten Häntzka

Abfallbehandlung & Transporte Bautechnik Deterministische Analysen Radiologischer Arbeitsschutz
Dr. Olivier Mauron Gerhard Lurtz Dr. Thomas Wintterle Dr. Giuseppe Andrea Testa

Geologie Elektrotechnik Mensch & Organisation Sicherung & IT-Sicherheit
Dr. Meinert Rahn Stefan Bitterli Ulrich Drosten

Tiefenlagerung & Analysen Maschinentechnik PSA & Accident Management Störfallauswirkungen & Notfallschutz
Dr. Ann-Kathrin Leuz Thomas Paffrath Andreas Schwab Dr. Ronald Rusch

Werksinspektion & Stilllegung Reaktorkern Strahlenmessung
Patrick Rötheli Dr. Andreas Gorzel Dr. David Wittwer

Systemtechnik
Dr. Jens Karl Bender

Dr. Marc Kenzelmann 
Direktor

Dr. Felix Altorfer 
Leiter Bereich 
Entsorgung

Dr. Ralph Schulz 
Leiter Bereich 
Sicherheitsanalysen

Andreas Schefer 
Leiter Bereich 
Direktionsstab

Dr. Rosa Sardella 
Leiterin Bereich 
Strahlenschutz

Dr. Annette 
Ramezanian 
Leiterin Bereich 
Kernkraftwerke

Tamara Garny 
Leiterin Bereich 
Ressourcen
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Lohnbänder
Das Lohnsystem des ENSI kennt sechs sich 

überlappende Lohnbänder. Diese werden 

in sechs Lohnstufen (A–F) unterteilt, die je-

weils den Bereich vom Minimallohn bis zum 

Maximallohn des Lohnbandes abdecken. 

Der Medianlohn stellt dabei den Ziellohn 

eines Mitarbeitenden dar. 

Der ENSI-Rat hat für das Jahr 2024 einen 

Teuerungsausgleich von 2 Prozent gewährt. 

Jede Funktion ist einem Lohnband zuge-

ordnet. Über die Zuweisung einer Funktion 

in ein Lohnband und in eine Lohnstufe ent-

scheidet die Geschäftsleitung beziehungs-

weise der Direktor bei den Geschäftslei-

tungsmitgliedern. Neben der notwendigen 

Aus- und Weiterbildung und der Berufs-

erfahrung werden auch Führungs-, Fach-, 

Methoden- sowie Sozial- und Selbstkompe-

tenzen und das Verständnis für die Aufgaben 

und Rolle einer Aufsichtsbehörde als Krite-

rien herangezogen.

Der Jahreslohn des Direktors wird vom ENSI-

Rat festgelegt, wobei er sich an Art. 20 Abs. 2 

des ENSI-Personalreglements SR 732.221 

orientiert.

Der ENSI-Rat

Gesetzliche Grundlagen 
ENSI-Gesetz
Die Zusammensetzung des ENSI-Rates und 

seine Aufgaben sind in Art. 6 ENSIG festge-

halten:

Art. 6 ENSI-Rat
1.	 Der ENSI-Rat ist das strategische und das 

interne Aufsichtsorgan des ENSI.

2.	 Der ENSI-Rat besteht aus fünf bis sieben 

fachkundigen Mitgliedern. Diese werden 

für eine Amtsdauer von vier Jahren ge-

wählt. Jedes Mitglied kann zweimal wie-

der gewählt werden. 

3.	 Der Bundesrat wählt die Mitglieder des 

ENSI-Rates und bestimmt die Präsidentin 

oder den Präsidenten und die Vizepräsi-

dentin oder den Vizepräsidenten. Die Mit-

glieder des ENSI-Rates dürfen weder eine 

wirtschaftliche Tätigkeit ausüben noch 

ein eidgenössisches oder kantonales Amt 

bekleiden, welche geeignet sind, ihre Un-

abhängigkeit zu beeinträchtigen.

4.	Der Bundesrat legt die Entschädigungen 

der Mitglieder des ENSI-Rates fest. Für das 

Honorar der Mitglieder des ENSI-Rates 

und die weiteren mit diesen Personen 

vereinbarten Vertragsbedingungen gilt 

Art. 6a Abs. 1–5 des Bundespersonalgeset-

zes vom 24. März 2000 sinngemäss.

5.	 Der Bundesrat kann die Mitglieder des 

ENSI-Rates aus wichtigen Gründen abbe-

rufen.

6.	 Der ENSI-Rat hat folgende Aufgaben:

a.	 Er legt die strategischen Ziele für jeweils 

vier Jahre fest.

b.	Er beantragt dem Bundesrat die vom 

Bund zu erbringenden Abgeltungen.

c.	 Er erlässt das Organisationsreglement.

d.	Er erlässt unter Vorbehalt der Genehmi-

gung durch den Bundesrat das Perso-

nalreglement.

e.	 Er erlässt unter Vorbehalt der Genehmi-

gung durch den Bundesrat die Gebüh-

renordnung.

f.	 Er erlässt die dem ENSI vom Bundesrat 

delegierten Ausführungsbestimmun-

gen. 

LB
Medianlohn 

2024
Maximallohn 

2024

1	 Direktion 268 726 287 840

2	� Geschäftsleitung 227 124 268 726

3	Kader 186 646 221 502

4	�Fachspezialistinnen  
und -spezialisten

152 916 186 647

5	� Administrative und  
technische Funktionen

118 059 143 920

6	�Unterstützende  
Funktionen

97 820 120 308

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051479/index.html#a6
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g.	Er wählt die Direktorin oder den Direk-

tor und die weiteren Mitglieder der Ge-

schäftsleitung.

h.	Er überwacht die Geschäftsführung 

und die Aufsichtstätigkeit.

i.	 Er ist für eine ausreichende Qualitäts-

sicherung und ein adäquates betrieb-

liches Risikomanagement verantwort-

lich.

j.	 Er setzt eine interne Revision ein und 

sorgt für die interne Kontrolle.

k.	 Er genehmigt den Voranschlag und die 

Jahresrechnung.

l.	 Er erstellt den Tätigkeitsbericht mit An-

gaben zur Aufsicht, zum Stand der Qua-

litätssicherung, zur Erreichung der stra-

tegischen Ziele und zum Zustand der 

Kernanlagen sowie den Geschäftsbe-

richt (Jahresbericht, Bilanz mit Anhang, 

Erfolgsrechnung, Prüfungsbericht der 

Revisionsstelle) und unterbreitet sie 

dem Bundesrat zur Genehmigung.

7.	 Der ENSI-Rat kann die Kompetenz zum 

Abschluss einzelner Geschäfte an die 

Geschäftsleitung übertragen.

ENSI-Verordnung
Im 3. Abschnitt der ENSIV sind das Anforde-

rungsprofil und Bestimmungen zur Unab-

hängigkeit und anderen Bereichen festge-

legt: 

Art. 3 Anforderungsprofil

Das UVEK legt fest, welche Anforderungen 

die Mitglieder des ENSI-Rates erfüllen müs-

sen.

Art. 4 Unabhängigkeit

1.	 Die Mitglieder des ENSI-Rates handeln 

weisungsungebunden.

2.	 Sie dürfen in keiner Beziehung stehen, die 

den Anschein der Voreingenommenheit 

erwecken kann.

3.	 Will ein Mitglied eine Tätigkeit aufneh-

men, die mit seiner Unabhängigkeit un-

vereinbar sein könnte, so holt es vorgän-

gig die Empfehlung des ENSI-Rates ein. 

In Zweifelsfällen bittet der ENSI-Rat das 

UVEK um eine Beurteilung.

Art. 4a Ausübung einer wirtschaftlichen Tä-

tigkeit und Halten von Beteiligungen

1.	 Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen 

keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 

die mit ihrer Unabhängigkeit unvereinbar 

ist. Sie dürfen insbesondere nicht:

a.	 bei einer vom ENSI beaufsichtigten Or-

ganisation oder bei einer Organisation, 

die zum gleichen Konzern gehört wie 

die beaufsichtigte Organisation, ange-

stellt sein;

b.	von einer der folgenden Stellen Auf-

träge oder Unteraufträge annehmen:

1.	 einer vom ENSI beaufsichtigten Or-

ganisation oder von einer Organi-

sation, die zum gleichen Konzern 

gehört wie die beaufsichtigte Orga-

nisation,

2.	 einer Verwaltungseinheit, die an 

einem Verfahren nach dem KEG be-

teiligt ist;

c.	 eine leitende Funktion in einer Organi-

sation übernehmen, die in einer wirt-

schaftlich engen Beziehung zu einer 

vom ENSI beaufsichtigten Organisation 

steht;

d.	bei einer Organisation, die an einem 

Verfahren nach dem KEG beteiligt ist, 

angestellt sein oder von dieser Aufträge 

annehmen.

2.	 Zulässig sind:

a.	 die Anstellung bei einer Hochschule in 

einem Fachbereich, der keine vom ENSI 

beaufsichtigten Kernanlagen betreibt;

b.	die Annahme von Forschungsaufträ-

gen von Hochschulen und von Verwal-

tungseinheiten, die an einem Verfahren 

nach dem KEG beteiligt sind, sofern der 

Gegenstand des Auftrages keinen Be-

reich betrifft, der der Aufsicht des ENSI 

untersteht.

3.	 Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen 

keine Beteiligung halten, die mit ihrer 

Unabhängigkeit unvereinbar ist. Insbe-

sondere dürfen sie keine Beteiligung an 

einer vom ENSI beaufsichtigten Organisa-

tion oder an einer Organisation, die zum 

gleichen Konzern gehört wie die beauf-

sichtigte Organisation, halten.
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Art. 4b Ausübung eines Amtes

Die Mitglieder des ENSI-Rates dürfen kein 

Amt ausüben, das mit ihrer Unabhängig-

keit unvereinbar ist. Sie dürfen insbesondere 

nicht:

a.	 Mitglied sein in der Legislative oder Ex-

ekutive eines Standortkantons oder 

einer Standortgemeinde einer Kernan-

lage, die vom ENSI beaufsichtigt wird;

b.	Mitglied sein in der Legislative oder 

Exekutive eines Kantons oder einer Ge-

meinde, wo ein Rahmenbewilligungs-

gesuch nach Art. 12  KEG eingereicht 

wurde;

c.	 eine leitende Funktion in einer Verwal-

tungseinheit übernehmen, die für die 

Energieversorgung oder für die Wirt-

schaftsförderung zuständig ist;

d.	bei einer Verwaltungseinheit angestellt 

sein, die an einem Verfahren nach dem 

KEG beteiligt ist.

Art. 5 Honorare und Nebenleistungen

1.	 Der Bundesrat legt die Honorare und 

Nebenleistungen für die Mitglieder des 

ENSI-Rates fest.

2.	 Die Honorare und Nebenleistungen ge-

hen zulasten des ENSI.

Art. 6 Sitzungen

1.	 Der ENSI-Rat tagt mindestens viermal 

jährlich; an den Sitzungen berät er den 

Voranschlag, den Tätigkeitsbericht und 

den Geschäftsbericht sowie die Jahres-

rechnung.

2.	 Weitere Sitzungen können einberufen 

werden:

a.	 von der Präsidentin oder vom Präsiden-

ten;

b.	auf Begehren von mindestens zwei Mit-

gliedern des ENSI-Rates.

3.	 Die Sitzungen auf Begehren von Ratsmit-

gliedern müssen spätestens 30 Tage nach 

Einreichen des Begehrens durchgeführt 

werden.

4.	Die Direktorin oder der Direktor des ENSI 

nimmt an den Sitzungen des ENSI-Rates 

mit beratender Stimme teil. Sie oder er 

kann weitere Mitarbeitende des ENSI bei-

ziehen.

5.	 Der ENSI-Rat kann ausnahmsweise 

unter Ausschluss der Direktorin oder des 

Direktors tagen.

Art. 7 Beschlussfähigkeit

1.	 Der ENSI-Rat ist beschlussfähig, wenn die 

Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.

2.	 Er beschliesst mit einfachem Mehr; die 

Präsidentin oder der Präsident hat den 

Stichentscheid.

Art. 8 Berichterstattung

1.	 Der Tätigkeits- und Geschäftsbericht an 

den Bundesrat umfasst die Berichterstat-

tung über Wirkungen und Leistungen des 

ENSI im Rahmen seiner Aufsicht über die 

Kernanlagen, die Erreichung der strate-

gischen Ziele sowie Jahresbericht, Bilanz, 

Erfolgsrechnung und Anhang und Prü-

fungsbericht der Revisionsstelle.

2.	 Der ENSI-Rat beschliesst auf Antrag der 

Präsidentin oder des Präsidenten über 

den Tätigkeitsbericht und den Geschäfts-

bericht und legt diese beiden Berichte 

dem Bundesrat zur Genehmigung vor.

3.	 Der Tätigkeitsbericht und der Geschäfts

bericht werden nach Genehmigung durch 

den Bundesrat veröffentlicht.

Art. 9 Ausstand

1.	 Die Ausstandspflicht der Mitglieder des 

ENSI-Rates richtet sich nach Art. 10 des 

Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 

über das Verwaltungsverfahren.

2.	 Die Mitgliedschaft in einschlägigen Fach-

verbänden begründet allein keine Aus-

standspflicht.

3.	 Ist der Ausstand streitig, so entscheidet 

der ENSI-Rat unter Ausschluss des betref-

fenden Mitglieds.
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Organigramm
Die Mitglieder des ENSI-Rates werden vom 

Bundesrat für vier Jahre gewählt. Eine Wie-

derwahl ist zweimal möglich. Der ENSI-Rat 

untersteht direkt dem Bundesrat. Dies ent-

spricht der Forderung des schweizerischen 

Kernenergiegesetzes und des internationa-

len Übereinkommens über die nukleare Si-

cherheit in Bezug auf die Unabhängigkeit 

der Sicherheitsbehörde. Gemäss Bundes-

ratsbeschluss vom 1. November 2023 sind 

betreffend Anteile an den Landessprachen 

folgende Richtwerte anzustreben:

	■Deutsch: 62,2 Prozent

	■Französisch: 22,9 Prozent

	■Italienisch: 8,0 Prozent

	■Rätoromanisch: 0,5 Prozent

Im Weiteren gilt für beide Geschlechter eine 

Zielquote von mindestens 40 Prozent.

Für das Berichtsjahr sind folgende Sprach-

anteile zu verzeichnen: 57,1 Prozent der ENSI-

Rat-Mitglieder sind deutscher Mutterspra-

che sowie je 14,3 Prozent französischer und 

italienischer Muttersprache. Ein Mitglied 

(14,3 Prozent) ist spanischer Muttersprache. 

Die Zielquote für beide Geschlechter von 

mindestens 40  Prozent ist erreicht (2024: 

50 Prozent). 

Das ENSI verfügt über einen Verhaltens-

kodex, dem auch der ENSI-Rat unterstellt 

ist. Die Verhaltenskodex-Beauftragte be-

richtete dem ENSI-Rat an der Sitzung vom 

24. März 2024. Dabei besprach der ENSI-Rat 

auch Meldungen zu möglichen Interessen-

kollisionen. Zudem besprach der ENSI-Rat an 

der Sitzung vom 31. Januar / 1. Februar 2024 

die bestehenden Interessenbindungen der 

Ratsmitglieder. Dabei prüften die Mitglieder, 

ob die bestehenden Mandate der Mitglieder 

mit den Anforderungen des Verhaltensko-

dex vereinbar sind und ob die strengen ge-

setzlichen Anforderungen von ENSIG und 

ENSIV eingehalten werden (vor allem Art. 4 

und 4a  ENSIV). Über die Meldungen und 

die beratenen Mandate führt der ENSI-Rat 

eine Liste, die er periodisch auf Aktualität hin 

überprüft. Bestünden Zweifel über die Ver-

einbarkeit eines Mandats, würde das UVEK 

um eine Beurteilung gebeten. Dies war im 

Berichtsjahr nicht erforderlich. Die jährlich 

aktualisierten Interessenbindungen der Mit-

glieder des ENSI-Rates sind auf der Website 

des Bundes publiziert (Art. 57f  RVOG und 

Art. 8f  RVOV sowie Art. 4 Abs. 3 und Art. 4a 

und 4b der ENSIV). Im Berichtsjahr hat das 

ENSI überdies ein CMS eingefügt, damit die 

Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 

und der Regelungen des Verhaltenskodex in 

systematischer Weise erfolgen.

Die Kommunikation und die Berichterstat-

tung zwischen ENSI-Rat und Bundesrat er-

folgen administrativ über das Generalsekre-

tariat des UVEK. Der ENSI-Rat ist das interne 

und strategische Aufsichtsorgan des ENSI. 

Primärer Ansprechpartner des ENSI-Rates 

im ENSI ist die Geschäftsleitung.

Der ENSI-Rat pflegt den regelmässigen Aus-

tausch mit der KNS, welche gemäss gesetz-

lichem Auftrag den Bundesrat, das UVEK so-

wie auf Antrag des ENSI dieses in Fragen der 

nuklearen Sicherheit von Kernanlagen berät 

(siehe Abbildung 4).
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UVEK: 	�Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation

BFE: 	 Bundesamt für Energie
ENSI: 	 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
KNS: 	 Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit

Abbildung 4: Schema der Aufsicht über die nukleare Sicherheit in der Schweiz

Bundesrat

KNS

UVEK
(BFE)

ENSI-Rat

ENSI
Geschäftsleitung

ENSI

– Ernennt ENSI-Rat

– �Genehmigung Tätigkeits- 
und Geschäftsbericht 
ENSI-Rat

– Entlastung ENSI-Rat

– Ernennt KNS

– �Erlässt Rahmenbewilligun-
gen

– �UVEK: Erlässt Bau-/ 
Betriebsbewilligungen

– �BFE: Andere Bewilligungen 
(Transport, Einfuhr, Ausfuhr, 
Vermittlungstätigkeiten), 
Kernbrennstoffkontrolle  
und -buchhaltung

– �Berät zur nuklearen 
Sicherheit den Bundesrat, 
UVEK, ENSI (auf Anfrage)

– �Setzt Strategische Ziele, 
erlässt Organisations-, 
Personalreglement, Budget

– �Überwacht Geschäftsfüh-
rung und Aufsichtstätigkeit 
des ENSI

– �Wählt ENSI Geschäftsleitung

– �Erstellt jährlichen Tätigkeits- 
und Geschäftsbericht 
zuhanden des Bundesrats

– �Trifft Aufsichtsentscheidun-
gen 

– �Personaleinstellungen

– �Berichterstattung an den 
ENSI-Rat

– �Erfüllt Aufgaben, die gemäss 
ENSIG nicht einem anderen 
Organ zugewiesen sind 
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Mitglieder des ENSI-Rates
Der ENSI-Rat setzte sich 2024 aus den fol-

genden Mitgliedern zusammen: 

Prof. Andreas Abegg 
Präsident

Dr. Paul Bossart

Dr. Catherine Pralong 
Fauchère

Cornelia Spitzer  
Vizepräsidentin 

Dr. Lisa MartinenghiProf. Rafael  
Macián-Juan

Fachsekretariat des ENSI-Rates 
Der ENSI-Rat wird durch das Fachsekretariat 

bei der Ausübung seiner Tätigkeiten unter-

stützt. Das Fachsekretariat ist das Binde-

glied zwischen ENSI-Rat und ENSI. Zu den 

Aufgaben des Fachsekretariates gehören 

die fachliche und administrative Vorberei-

tung der ENSI-Rat-Sitzungen und -Reisen, 

die Korrespondenz mit nationalen und inter-

nationalen Behörden und anderen externen 

Anspruchsgruppen sowie die Redaktion des 

Tätigkeits- und Geschäftsberichts zuhanden 

des Bundesrates. Es bereitet technisch-wis-

senschaftliche Dokumente für den ENSI-Rat 

vor und unterstützt ihn beim Verfolgen ak-

tueller Themen sowie von Entwicklungen in 

Wissenschaft und Technik. Das Fachsekre-

tariat bestand im Jahr 2024 aus Anne-Kath-

rin Arnal, Davide Medugno und Julia Stieger.
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8.2 Betriebsdaten und Strahlenschutz

Tabelle 1:  
Betriebsdaten der 
schweizerischen 
Kernkraftwerke 2024

KKB 1 KKB 2 KKG KKL

Thermisch erzeugte Energie [GWh] 7589 9447 23 995 28 591

Abgegebene elektrische Nettoenergie [GWh] 2436 3031 7929 9 636

Abgegebene thermische Energie [GWh] 136,8 33,2 210,8 0

Zeitverfügbarkeit1 [%] 76,8 96,3 91,2 91,1

Nichtverfügbarkeit durch Jahresrevision [%] 13,0 3,7 9,1 9,1

Arbeitsausnutzung2 [%] 76,2 94,6 90,4 89,2

Anzahl ungeplanter Schnellabschaltungen (Scrams) 1 0 0 1

Unvorhergesehenes Abfahren der Anlage 0 0 0 0

Störungsbedingte Leistungsreduktionen3 (> 10 % PN) 1 1 1 1

1	 Zeitverfügbarkeit (in %): Zeit, in der das Werk in Betrieb beziehungsweise in betriebsbereitem Zustand ist.
2	Arbeitsausnutzung (in %): Produzierte Energie, bezogen auf die Nennleistung  

und eine hundertprozentige Zeitverfügbarkeit.
3	> 10 % PN an der Tagesleistung gemessen.

Tabelle 2:  
Zusammenfassung 
der Kollektivdosen 
(gerundet) in den 
schweizerischen 
Kernanlagen, 2024, 
Eigen- und Fremd
personal

Kernanlage Anzahl überwachte Personen Kollektivdosis [Pers.-mSv]

KKB 1 und 2 1674 785

KKG 1505 347

KKL 2109 1184

KKM 731 945

ZZL 414 10

PSI 552 3

EPFL 12 < 1

Bereinigte Anzahl  
überwachte Personen

Total Kollektivdosis  
[Pers.-mSv] in Kernanlagen

Mittlere Dosis
[mSv]

Aufsichtsbereich des ENSI 6056* 3274 0,5

* �Personal, das in mehreren Anlagen eingesetzt wurde, wird nur einmal gezählt.  
Dadurch fällt der ausgewiesene Summenwert kleiner als die Summe der Werte von den einzelnen Anlagen aus.

Kernanlage KKB 1 und 2 KKG KKL KKM

EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP FP EP+FP

Total  
Personen

609 1065 1674 577 928 1505 541 1568 2109 277 454 731

Mittlere Dosis 
pro Person 
[mSv]

0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 1,6 1,3

Höchste  
Individual- 
dosis [mSv]*

7,4 7,3 7,4 4,8 5,1 5,1 5,0 7,3 7,3 9,8 13,0 13,0

Kernanlage PSI ZZL EPFL

EP FP EP+FP EP FP EP+FP EP+FP

Total Personen 329 223 552 95 319 414 12

Mittlere Dosis pro Person [mSv] < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 <0,1 <0,1 < 0,1

Höchste Individualdosis [mSv]* 1,0 < 0,1 1,0 0,9 0,6 0,9 < 0,1

Legende: EP = Eigenpersonal, FP = Fremdpersonal
* �Dosisgrenzwert gemäss Strahlenschutzverordnung (StSV; SR 814.501) für beruflich exponierte Personen: 20 mSv pro Jahr

Tabelle 3:  
Anzahl beruflich 
strahlenexponierter 
Personen, mittlere 
Personendosis und 
höchste Individual
dosis in den schwei-
zerischen Kern
anlagen 2024
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8.3 Leitbild des ENSI
Leitsatz 1: Wir sind die unabhängige Auf-

sichtsbehörde der schweizerischen Kernan-

lagen.

	■Wir setzen als Aufsichtsbehörde den 

gesetzlichen Auftrag zum Schutz von 

Mensch und Umwelt vor den Gefahren der 

friedlichen Nutzung der Kernenergie um.

	■Wir sind das Kompetenzzentrum für die 

Beurteilung der nuklearen Sicherheit in 

der Schweiz. Wir gründen unsere Ent-

scheide auf dem aktuellen Stand von Wis-

senschaft und Technik.

	■Unsere Richtlinien und Forderungen ha-

ben einen hohen Sicherheitsstand der 

Kernanlagen zum Ziel. Sie sind klar und 

verständlich für die Beaufsichtigten.

	■Wir sind ein zuverlässiger Ansprechpart-

ner für Bevölkerung, Behörden und Be-

aufsichtigte. Wir informieren verständlich, 

fundiert und zeitgerecht.

Leitsatz 2: Wir stärken mit unserer Aufsichts-

tätigkeit die nukleare Sicherheit.

	■Wir üben unsere Aufsichtstätigkeit wach-

sam, selbstständig und unabhängig aus. 

Wir setzen unsere Entscheide konsequent 

durch.

	■Wir beurteilen das Gesamtbild der Sicher-

heit der Schweizer Kernanlagen und stre-

ben eine konstante Verbesserung unserer 

Aufsichtstätigkeit an.

	■Wir stärken durch unsere Aufsicht die Si-

cherheitskultur der Beaufsichtigten und 

deren eigenverantwortliches Handeln.

	■Wir pflegen mit den Beaufsichtigten ei-

nen Umgang, welcher auf Professionalität 

und konstruktivem Dialog gründet.

Leitsatz 3: Wir arbeiten als Team.

	■Unsere Arbeit ist geprägt durch Selbst-

verantwortung und gegenseitige Wert-

schätzung.

	■Wir unterstützen uns gegenseitig, arbei-

ten bereichsübergreifend zusammen und 

schaffen ein motivierendes Umfeld.

	■Wir hinterfragen uns und unser Handeln. 

Differenzen werden offen angesprochen 

und gemeinsam gelöst.

	■Wir sind integer, offen und zuverlässig.

Leitsatz 4: Wir sind Vorbild.

	■Wir sind uns unserer Vorbildfunktion be-

wusst und nehmen sie wahr. 

	■Wir führen aktiv und kompetent und lö-

sen Aufgaben im Team.

	■Wir sind für unsere Entscheide und unser 

Team verantwortlich.

	■Wir rekrutieren fachkompetentes Perso-

nal, unabhängig von Alter, Geschlecht und 

der Einstellung zur Kernenergie und sor-

gen für die Weiterentwicklung der Fach-

kompetenz aller.
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8.4 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen

Abs. Absatz

Art. Artikel

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz

BCM Business Continuity Management

BFE Bundesamt für Energie

BIA Business-Impact-Analyse

BKW Bernische Kraftwerke Energie AG

Bst. Buchstabe

CMS Compliance-Management-System

CNS Convention on Nuclear Safety

CSS Commission on Safety Standards

CSSCF Country-Specific Safety Culture Forum

EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

EGT Expertengruppe Geologische Tiefenlagerung

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat

ENSIG Bundesgesetz über das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat 

ENSIV Verordnung über das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat

ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group

EPFL Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne 

EXAR Extremhochwasser an der Aare

GNU Gesamtnotfallübung

HAA Hochaktive Abfälle

IAEA International Atomic Energy Agency (Internationale Atomenergie-Agentur)

ICONS International Conference on Nuclear Security

IFRS for SMEs International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities

INES International Nuclear Event Scale 

IPPAS International Physical Protection Advisory Service

IRPA International Radiation Protection Association

IRRS Integrated Regulatory Review Service

JSA Job-Stress-Analyse

KEG Kernenergiegesetz 

KEV Kernenergieverordnung

KKB Kernkraftwerk Beznau

KKG Kernkraftwerk Gösgen

KKL Kernkraftwerk Leibstadt

KKM Kernkraftwerk Mühleberg

KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit

MAA Mittelaktive Abfälle

MoU Memorandum of Understanding

mSv Millisievert

Nagra Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

NEA Nuclear Energy Agency

NFO Notfallorganisation (des ENSI)

OECD NEA Organization for Economic Cooperation and Development Nuclear Energy Agency

OSPA Neues Zwischenlager der Bundessammelstelle

PSA Probabilistische Sicherheitsanalyse

PSI Paul Scherrer Institut
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Abkürzungen

PSÜ Periodische Sicherheitsüberprüfung

RBG Rahmenbewilligungsgesuch

SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft

SGT Sachplan Geologisches Tiefenlager

SQS Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme

TFK Technisches Forum Kernkraftwerke

TFS Technisches Forum Sicherheit

TPR Topical Peer Review

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

ZZL Zentrales Zwischenlager
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